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Kapitel 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 
Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich 

(1) Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung 
des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik 
Deutschland. Es ermöglicht und gestaltet Zuwande-
rung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integ-
rationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und ar-
beitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Gesetz dient zugleich der Erfüllung 
der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland. Es regelt hierzu die Einreise, den Auf-
enthalt, die Erwerbstätigkeit und die Förderung der 
Integration von Ausländern. Die Regelungen in ande-
ren Gesetzen bleiben unberührt. 

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Aus-

§ 1 
Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich 

(1) Das Gesetz dient der  Steuerung und Begrenzung 
des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik 
Deutschland. Es ermöglicht und gestaltet Zuwande-
rung unter Berücksichtigung der Aufnahme- und Integ-
rationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen und ar-
beitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Gesetz dient zugleich der Erfüllung 
der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland. Es regelt hierzu die Einreise, den Auf-
enthalt, die Erwerbstätigkeit und die Förderung der 
Integration von Ausländern. Die Regelungen in ande-
ren Gesetzen bleiben unberührt. 

 (2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Aus-
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länder, 

1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz über die 
allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern ge-
regelt ist, soweit nicht durch Gesetz etwas ande-
res bestimmt ist, 

2. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichts-
verfassungsgesetzes nicht der deutschen Ge-
richtsbarkeit unterliegen, 

3. soweit sie nach Maßgabe völkerrechtlicher Ver-
träge für den diplomatischen und konsularischen 
Verkehr und für die Tätigkeit internationaler Orga-
nisationen und Einrichtungen von Einwande-
rungsbeschränkungen, von der Verpflichtung, ih-
ren Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen 
und dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 
sind und wenn Gegenseitigkeit besteht, sofern die 
Befreiungen davon abhängig gemacht werden 
können. 

 

länder, 

1. deren Rechtsstellung von dem Gesetz über die 
allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern ge-
regelt ist, soweit nicht durch Gesetz etwas ande-
res bestimmt ist, 

2. die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichts-
verfassungsgesetzes nicht der deutschen Ge-
richtsbarkeit unterliegen, 

3. soweit sie nach Maßgabe völkerrechtlicher Ver-
träge für den diplomatischen und konsularischen 
Verkehr und für die Tätigkeit internationaler Orga-
nisationen und Einrichtungen von Einwande-
rungsbeschränkungen, von der Verpflichtung, ih-
ren Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen 
und dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit 
sind und wenn Gegenseitigkeit besteht, sofern die 
Befreiungen davon abhängig gemacht werden 
können. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne 
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist.  

(2) Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit und 
die Beschäftigung im Sinne von § 7 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch. 

(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert, 
wenn er ihn einschließlich ausreichenden Krankenver-
sicherungsschutzes ohne Inanspruchnahme öffentli-
cher Mittel bestreiten kann. Dabei bleiben das Kinder-
geld und Erziehungsgeld oder Elterngeld sowie öffent-
liche Mittel außer Betracht, die auf Beitragsleistungen 
beruhen oder die gewährt werden, um den Aufenthalt 
im Bundesgebiet zu ermöglichen. Bei der Erteilung 
oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis zum 
Familiennachzug werden Beiträge der Familienange-
hörigen zum Haushaltseinkommen berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Als ausreichender Wohnraum wird nicht mehr ge-
fordert, als für die Unterbringung eines Wohnungssu-
chenden in einer öffentlich geförderten Sozialmietwoh-
nung genügt. Der Wohnraum ist nicht ausreichend, 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne 
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist.  

(2) Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit und 
die Beschäftigung im Sinne von § 7 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch. 

(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert, 
wenn er ihn einschließlich ausreichenden Krankenver-
sicherungsschutzes ohne Inanspruchnahme öffentli-
cher Mittel bestreiten kann. Dabei bleiben das Kinder-
geld, der Kinderzuschlag und das Erziehungsgeld 
oder Elterngeld sowie öffentliche Mittel außer Betracht, 
die auf Beitragsleistungen beruhen oder die gewährt 
werden, um den Aufenthalt im Bundesgebiet zu er-
möglichen. Ist der Ausländer in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung krankenversichert, hat er 
ausreichenden Krankenversicherungsschutz. Bei 
der Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltser-
laubnis zum Familiennachzug werden Beiträge der 
Familienangehörigen zum Haushaltseinkommen be-
rücksichtigt. Der Lebensunterhalt gilt für die Ertei-
lung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 als gesi-
chert, wenn der Ausländer über monatliche Mittel 
in Höhe des monatlichen Bedarfs, der nach den 
§§ 13 und 13a Abs. 1 des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes bestimmt wird, verfügt. Für die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 20 gilt 
ein Betrag in Höhe von zwei Dritteln der Bezugs-
größe im Sinne des § 18 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch als ausreichend zur Deckung der 
Kosten der Lebenshaltung. Das Bundesministeri-
um des Innern gibt die Mindestbeträge nach den 
Sätzen 5 und 6 für jedes Kalenderjahr jeweils bis 
zum 31. Dezember des Vorjahres im Bundesanzei-
ger bekannt. 

(4) Als ausreichender Wohnraum wird nicht mehr ge-
fordert, als für die Unterbringung eines Wohnungssu-
chenden in einer öffentlich geförderten Sozialmietwoh-
nung genügt. Der Wohnraum ist nicht ausreichend, 
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wenn er den auch für Deutsche geltenden Rechtsvor-
schriften hinsichtlich Beschaffenheit und Belegung 
nicht genügt. Kinder bis zur Vollendung des zweiten 
Lebensjahres werden bei der Berechnung des für die 
Familienunterbringung ausreichenden Wohnraumes 
nicht mitgezählt. 

(5) Ein Schengen-Visum ist der einheitliche Sichtver-
merk nach Maßgabe der als Schengen-Besitzstand in 
das Gemeinschaftsrecht überführten Bestimmungen 
(ABl. EG 2000 Nr. L 239 S.1) und der nachfolgend 
ergangenen Rechtsakte.  

(6) Vorübergehender Schutz im Sinne dieses Geset-
zes ist die Aufenthaltsgewährung in Anwendung der 
Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 
über Mindestnormen für die Gewährung vorüberge-
henden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 
Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer 
ausgewogenen Verteilung der mit der Aufnahme die-
ser Personen und den Folgen dieser Aufnahme ver-
bundenen Belastungen, die mit der Aufnahme dieser 
Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden 
sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 212 S. 12). 

 

wenn er den auch für Deutsche geltenden Rechtsvor-
schriften hinsichtlich Beschaffenheit und Belegung 
nicht genügt. Kinder bis zur Vollendung des zweiten 
Lebensjahres werden bei der Berechnung des für die 
Familienunterbringung ausreichenden Wohnraumes 
nicht mitgezählt. 

(5) Ein Schengen-Visum ist der einheitliche Sichtver-
merk nach Maßgabe der als Schengen-Besitzstand in 
das Gemeinschaftsrecht überführten Bestimmungen 
(ABl. EG 2000 Nr. L 239 S.1) und der nachfolgend 
ergangenen Rechtsakte.  

(6) Vorübergehender Schutz im Sinne dieses Geset-
zes ist die Aufenthaltsgewährung in Anwendung der 
Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 
über Mindestnormen für die Gewährung vorüberge-
henden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 
Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer 
ausgewogenen Verteilung der mit der Aufnahme die-
ser Personen und den Folgen dieser Aufnahme ver-
bundenen Belastungen, die mit der Aufnahme dieser 
Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden 
sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 212 S. 12). 

(7) Langfristig Aufenthaltsberechtigter ist ein Aus-
länder, dem in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union die Rechtsstellung nach Artikel 2 
Buchstabe b der Richtlinie 2003/109/EG des Rates 
vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtigten Dritt-
staatsangehörigen (ABl. EU 2004 Nr. L 16 S. 44) 
verliehen und nicht entzogen wurde. 

 

Kapitel 2 
Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

 

§ 3 
Passpflicht 

(1) Ausländer dürfen nur in das Bundesgebiet einrei-
sen oder sich darin aufhalten, wenn sie einen aner-
kannten und gültigen Pass oder Passersatz besitzen, 
sofern sie von der Passpflicht nicht durch Rechtsver-
ordnung befreit sind. 

 

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von 
ihm bestimmte Stelle kann in begründeten Einzelfällen 
vor der Einreise des Ausländers für den Grenzübertritt 
und einen anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs 
Monaten Ausnahmen von der Passpflicht zulassen. 

 

§ 3 
Passpflicht 

(1) Ausländer dürfen nur in das Bundesgebiet einrei-
sen oder sich darin aufhalten, wenn sie einen aner-
kannten und gültigen Pass oder Passersatz besitzen, 
sofern sie von der Passpflicht nicht durch Rechtsver-
ordnung befreit sind. Für den Aufenthalt im Bundes-
gebiet erfüllen sie die Passpflicht auch durch den 
Besitz eines Ausweisersatzes (§ 48 Abs. 2). 

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von 
ihm bestimmte Stelle kann in begründeten Einzelfällen 
vor der Einreise des Ausländers für den Grenzübertritt 
und einen anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs 
Monaten Ausnahmen von der Passpflicht zulassen. 

 

§ 4 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

(1) Ausländer bedürfen für die Einreise und den Auf-
enthalt im Bundesgebiet eines Aufenthaltstitels, sofern 
nicht durch Recht der Europäischen Union oder durch 
Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt ist oder 
auf Grund des Abkommens vom 12. September 1963 
zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäi-

§ 4 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

(1) Ausländer bedürfen für die Einreise und den Auf-
enthalt im Bundesgebiet eines Aufenthaltstitels, sofern 
nicht durch Recht der Europäischen Union oder durch 
Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt ist oder 
auf Grund des Abkommens vom 12. September 1963 
zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäi-
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schen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei (BGBl. 
1964 II S. 509) (Assoziationsabkommen EWG/Türkei) 
ein Aufenthaltsrecht besteht. Die Aufenthaltstitel wer-
den erteilt als 

1. Visum (§ 6), 

2. Aufenthaltserlaubnis (§ 7) oder 

3. Niederlassungserlaubnis (§ 9). 

 
 

(2) Ein Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit, sofern es nach diesem Gesetz be-
stimmt ist oder der Aufenthaltstitel die Ausübung der 
Erwerbstätigkeit ausdrücklich erlaubt. Jeder Aufent-
haltstitel muss erkennen lassen, ob die Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit erlaubt ist. Einem Ausländer, der 
keine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäfti-
gung besitzt, kann die Ausübung einer Beschäftigung 
nur erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit 
zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung be-
stimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. 
Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung 
durch die Bundesagentur für Arbeit sind in den Aufent-
haltstitel zu übernehmen. 

(3) Ausländer dürfen eine Beschäftigung nur ausüben, 
wenn der Aufenthaltstitel es erlaubt, und von Arbeitge-
bern nur beschäftigt werden, wenn sie über einen sol-
chen Aufenthaltstitel verfügen. Dies gilt nicht, wenn 
dem Ausländer auf Grund einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung, eines Gesetzes oder einer Rechtsver-
ordnung die Erwerbstätigkeit ohne den Besitz eines 
Aufenthaltstitels gestattet ist.  

 

 

 

 

 

(4) Eines Aufenthaltstitels bedürfen auch Ausländer, 
die als Besatzungsmitglieder eines Seeschiffes tätig 
sind, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen. 

(5) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsab-
kommen EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht, ist 
verpflichtet, das Bestehen des Aufenthaltsrechts durch 
den Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nachzuweisen. 
Die Aufenthaltserlaubnis wird auf Antrag ausgestellt. 

 

schen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei (BGBl. 
1964 II S. 509) (Assoziationsabkommen EWG/Türkei) 
ein Aufenthaltsrecht besteht. Die Aufenthaltstitel wer-
den erteilt als 

1. Visum (§ 6), 

2. Aufenthaltserlaubnis (§ 7) oder, 

3. Niederlassungserlaubnis (§ 9) oder. 

4. Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG (§ 9a). 

(2) Ein Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit, sofern es nach diesem Gesetz be-
stimmt ist oder der Aufenthaltstitel die Ausübung der 
Erwerbstätigkeit ausdrücklich erlaubt. Jeder Aufent-
haltstitel muss erkennen lassen, ob die Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit erlaubt ist. Einem Ausländer, der 
keine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäfti-
gung besitzt, kann die Ausübung einer Beschäftigung 
nur erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit 
zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung be-
stimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. 
Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung 
durch die Bundesagentur für Arbeit sind in den Aufent-
haltstitel zu übernehmen. 

(3) Ausländer dürfen eine Erwerbstätigkeit nur 
ausüben, wenn der Aufenthaltstitel sie dazu be-
rechtigt. Ausländer dürfen nur beschäftigt oder mit 
anderen entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen 
beauftragt werden, wenn sie einen solchen Auf-
enthaltstitel besitzen. Dies gilt nicht, wenn dem 
Ausländer auf Grund einer zwischenstaatlichen 
Vereinbarung, eines Gesetzes oder einer Rechts-
verordnung die Erwerbstätigkeit gestattet ist, ohne 
dass er hierzu durch einen Aufenthaltstitel berech-
tigt sein muss. Wer im Bundesgebiet einen Aus-
länder beschäftigt oder mit nachhaltigen entgeltli-
chen Dienst- oder Werkleistungen beauftragt, die 
der Ausländer auf Gewinnerzielung gerichtet aus-
übt, muss prüfen, ob die Voraussetzungen nach 
Satz 2 oder Satz 3 vorliegen. 

(4) Eines Aufenthaltstitels bedürfen auch Ausländer, 
die als Besatzungsmitglieder eines Seeschiffes tätig 
sind, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen. 

(5) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsab-
kommen EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht, ist 
verpflichtet, das Bestehen des Aufenthaltsrechts durch 
den Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nachzuweisen, 
sofern er weder eine Niederlassungserlaubnis 
noch eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG be-
sitzt. Die Aufenthaltserlaubnis wird auf Antrag ausge-
stellt. 

 

§ 5 
Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der 
Regel voraus, dass die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird 
und 

1. der Lebensunterhalt gesichert ist, 

§ 5 
Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der 
Regel voraus, dass die Passpflicht nach § 3 erfüllt 
wird und 

1. der Lebensunterhalt gesichert ist, 
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1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in 

einen anderen Staat berechtigt ist, die Staatsan-
gehörigkeit des Ausländers geklärt ist, 

2. kein Ausweisungsgrund vorliegt und 

3. soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels besteht, der Aufenthalt des Ausländers 
nicht aus einem sonstigen Grund Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder 
gefährdet. 

 

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis oder einer Niederlassungserlaubnis voraus, 
dass der Ausländer 

1. mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und  

2. die für die Erteilung maßgeblichen Angaben be-
reits im Visumantrag gemacht hat.  

Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Voraus-
setzungen eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt sind 
oder es auf Grund besonderer Umstände des Einzel-
falls nicht zumutbar ist, das Visumverfahren nachzuho-
len. 

(3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels 
nach den §§ 24, 25 Abs. 1 bis 3 sowie § 26 Abs. 3 ist 
von der Anwendung der Absätze 1 und 2 abzusehen; 
in den übrigen Fällen der Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 kann hiervon abgese-
hen werden. 

 

 

 

 
 

 

 

(4) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu versa-
gen, wenn einer der Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 
5 oder 5a vorliegt. Von Satz 1 können in begründeten 
Einzelfällen Ausnahmen zugelassen werden, wenn 
sich der Ausländer gegenüber den zuständigen Be-
hörden offenbart und glaubhaft von seinem sicher-
heitsgefährdenden Handeln Abstand nimmt. Das Bun-
desministerium des Innern oder die von ihm bestimmte 
Stelle kann in begründeten Einzelfällen vor der Einrei-
se des Ausländers für den Grenzübertritt und einen 
anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs Monaten 
Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 

 

1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in 
einen anderen Staat berechtigt ist, die Staatsan-
gehörigkeit des Ausländers geklärt ist, 

2. kein Ausweisungsgrund vorliegt und, 

3. soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufent-
haltstitels besteht, der Aufenthalt des Ausländers 
nicht aus einem sonstigen Grund Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder 
gefährdet. und 

4. die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird. 

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis oder, einer Niederlassungserlaubnis oder 
einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG voraus, 
dass der Ausländer 

1. mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und  

2. die für die Erteilung maßgeblichen Angaben be-
reits im Visumantrag gemacht hat.  

Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Voraus-
setzungen eines Anspruchs auf Erteilung erfüllt sind 
oder es auf Grund besonderer Umstände des Einzel-
falls nicht zumutbar ist, das Visumverfahren nachzuho-
len. 

(3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels 
nach den §§ 24, 25 Abs. 1 bis 3 sowie § 26 Abs. 3 ist 
von der Anwendung der Absätze 1 und 2, im Fall des 
§ 25 Abs. 4a von der Anwendung des Absatzes 1 
Nr. 1 bis 2 und 4 sowie des Absatzes 2 abzusehen. In 
den übrigen Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels 
nach Kapitel 2 Abschnitt 5 kann von der Anwendung 
der Absätze 1 und 2 abgesehen werden. Wird von der 
Anwendung des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen, kann 
die Ausländerbehörde darauf hinweisen, dass eine 
Ausweisung wegen einzeln zu bezeichnender 
Ausweisungsgründe, die Gegenstand eines noch 
nicht abgeschlossenen Straf- oder anderen Verfah-
rens sind, möglich ist.  

(4) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu versa-
gen, wenn einer der Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 
5 oder 5a vorliegt. Von Satz 1 können in begründeten 
Einzelfällen Ausnahmen zugelassen werden, wenn 
sich der Ausländer gegenüber den zuständigen Be-
hörden offenbart und glaubhaft von seinem sicher-
heitsgefährdenden Handeln Abstand nimmt. Das Bun-
desministerium des Innern oder die von ihm bestimmte 
Stelle kann in begründeten Einzelfällen vor der Einrei-
se des Ausländers für den Grenzübertritt und einen 
anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs Monaten 
Ausnahmen von Satz 1 zulassen. 

 

§ 6  
Visum 

(1) Einem Ausländer kann 

1. ein Schengen-Visum für die Durchreise oder 

2. ein Schengen-Visum für Aufenthalte von bis zu 
drei Monaten innerhalb einer Frist von sechs Mo-

§ 6  
Visum 

(1) Einem Ausländer kann 

1. ein Schengen-Visum für die Durchreise oder 

2. ein Schengen-Visum für Aufenthalte von bis zu 
drei Monaten innerhalb einer Frist von sechs Mo-
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naten von dem Tag der ersten Einreise an (kurz-
fristige Aufenthalte) 

erteilt werden, wenn die Erteilungsvoraussetzungen 
des Schengener Durchführungsübereinkommens und 
der dazu ergangenen Ausführungsvorschriften erfüllt 
sind. In Ausnahmefällen kann das Schengen-Visum 
aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder 
zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland erteilt werden, wenn die Erteilungsvor-
aussetzungen des Schengener Durchführungsüber-
einkommens nicht erfüllt sind. In diesen Fällen ist die 
Gültigkeit räumlich auf das Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland zu beschränken. 

(2) Das Visum für kurzfristige Aufenthalte kann auch 
für mehrere Aufenthalte mit einem Gültigkeitszeitraum 
von bis zu fünf Jahren mit der Maßgabe erteilt werden, 
dass der Aufenthaltszeitraum jeweils drei Monate in-
nerhalb einer Frist von sechs Monaten von dem Tag 
der ersten Einreise an nicht überschreiten darf. 

(3) Ein nach Absatz 1 Satz 1 erteiltes Schengen-Visum 
kann in besonderen Fällen bis zu einer Gesamtaufent-
haltsdauer von drei Monaten innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten von dem Tag der ersten Einreise an 
verlängert werden. Dies gilt auch dann, wenn das Vi-
sum von einer Auslandsvertretung eines anderen 
Schengen-Anwenderstaates erteilt worden ist. Für 
weitere drei Monate innerhalb der betreffenden 
Sechsmonatsfrist kann das Visum nur unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 verlängert wer-
den. 

(4) Für längerfristige Aufenthalte ist ein Visum für das 
Bundesgebiet (nationales Visum) erforderlich, das vor 
der Einreise erteilt wird. Die Erteilung richtet sich nach 
den für die Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis 
geltenden Vorschriften. Die Dauer des rechtmäßigen 
Aufenthalts mit einem nationalen Visum wird auf die 
Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis oder 
Niederlassungserlaubnis angerechnet. 

 

naten von dem Tag der ersten Einreise an (kurz-
fristige Aufenthalte) 

erteilt werden, wenn die Erteilungsvoraussetzungen 
des Schengener Durchführungsübereinkommens und 
der dazu ergangenen Ausführungsvorschriften erfüllt 
sind. In Ausnahmefällen kann das Schengen-Visum 
aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder 
zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland erteilt werden, wenn die Erteilungsvor-
aussetzungen des Schengener Durchführungsüber-
einkommens nicht erfüllt sind. In diesen Fällen ist die 
Gültigkeit räumlich auf das Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland zu beschränken. 

(2) Das Visum für kurzfristige Aufenthalte kann auch 
für mehrere Aufenthalte mit einem Gültigkeitszeitraum 
von bis zu fünf Jahren mit der Maßgabe erteilt werden, 
dass der Aufenthaltszeitraum jeweils drei Monate in-
nerhalb einer Frist von sechs Monaten von dem Tag 
der ersten Einreise an nicht überschreiten darf. 

(3) Ein nach Absatz 1 Satz 1 erteiltes Schengen-Visum 
kann in besonderen Fällen bis zu einer Gesamtaufent-
haltsdauer von drei Monaten innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten von dem Tag der ersten Einreise an 
verlängert werden. Dies gilt auch dann, wenn das Vi-
sum von einer Auslandsvertretung eines anderen 
Schengen-Anwenderstaates erteilt worden ist. Für 
weitere drei Monate innerhalb der betreffenden 
Sechsmonatsfrist kann das Visum nur unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 verlängert wer-
den. 

(4) Für längerfristige Aufenthalte ist ein Visum für das 
Bundesgebiet (nationales Visum) erforderlich, das vor 
der Einreise erteilt wird. Die Erteilung richtet sich nach 
den für die Aufenthaltserlaubnis, - und die Niederlas-
sungserlaubnis und die Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EG geltenden Vorschriften. Die Dauer des recht-
mäßigen Aufenthalts mit einem nationalen Visum wird 
auf die Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis, 
oder Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG angerechnet. 

 

§ 7 
Aufenthaltserlaubnis 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist ein befristeter Aufent-
haltstitel. Sie wird zu den in den nachfolgenden Ab-
schnitten genannten Aufenthaltszwecken erteilt. In 
begründeten Fällen kann eine Aufenthaltserlaubnis 
auch für einen von diesem Gesetz nicht vorgesehenen 
Aufenthaltszweck erteilt werden. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis ist unter Berücksichtigung 
des beabsichtigten Aufenthaltszwecks zu befristen. Ist 
eine für die Erteilung, die Verlängerung oder die Be-
stimmung der Geltungsdauer wesentliche Vorausset-
zung entfallen, so kann die Frist auch nachträglich 
verkürzt werden. 

 

 

§ 8 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

§ 8 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
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(1) Auf die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis fin-
den dieselben Vorschriften Anwendung wie auf die 
Erteilung.  

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann in der Regel nicht 
verlängert werden, wenn die zuständige Behörde dies 
bei einem seiner Zweckbestimmung nach nur vorüber-
gehenden Aufenthalt bei der Erteilung oder der zuletzt 
erfolgten Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis aus-
geschlossen hat. 

(3) Verletzt ein Ausländer seine Verpflichtung nach 
§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zur ordnungsgemäßen Teil-
nahme an einem Integrationskurs, so ist dies bei der 
Entscheidung über die Verlängerung der Aufenthalts-
erlaubnis zu berücksichtigen. Besteht kein Anspruch 
auf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, so kann die 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt wer-
den. Bei den Entscheidungen nach den Sätzen 1 und 
2 sind die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts, 
schutzwürdige Bindungen des Ausländers an das 
Bundesgebiet und die Folgen für die rechtmäßig im 
Bundesgebiet lebenden Familienangehörigen des Aus-
länders zu berücksichtigen. 

 

 

 

(1) Auf die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis fin-
den dieselben Vorschriften Anwendung wie auf die 
Erteilung.  

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann in der Regel nicht 
verlängert werden, wenn die zuständige Behörde dies 
bei einem seiner Zweckbestimmung nach nur vorüber-
gehenden Aufenthalt bei der Erteilung oder der zuletzt 
erfolgten Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis aus-
geschlossen hat. 

(3) Verletzt ein Ausländer seine Verpflichtung nach 
§ 44a Abs. 1 Satz 1 zur ordnungsgemäßen Teil-
nahme an einem Integrationskurs, ist dies bei der 
Entscheidung über die Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis zu berücksichtigen. Besteht kein 
Anspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, 
soll bei wiederholter und gröblicher Verletzung der 
Pflichten nach Satz 1 die Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis abgelehnt werden. Besteht ein An-
spruch auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
nur nach diesem Gesetz, kann die Verlängerung 
abgelehnt werden, es sei denn, der Ausländer er-
bringt den Nachweis, dass seine Integration in das 
gesellschaftliche und soziale Leben anderweitig 
erfolgt ist. Bei der Entscheidung sind die Dauer 
des rechtmäßigen Aufenthalts, schutzwürdige Bin-
dung des Ausländers an das Bundesgebiet und die 
Folgen einer Aufenthaltsbeendigung für seine 
rechtmäßig im Bundesgebiet lebenden Familien-
angehörigen zu berücksichtigen 

(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden auf die Verlänge-
rung einer nach § 25 Abs. 1, 2, 3 oder Abs. 4a er-
teilten Aufenthaltserlaubnis. 

 

§ 9 
Niederlassungserlaubnis 

(1) Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter 
Aufenthaltstitel. Sie berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit, ist zeitlich und räumlich unbeschränkt 
und darf nicht mit einer Nebenbestimmung versehen 
werden. § 47 bleibt unberührt. 

 

 

(2) Einem Ausländer ist die Niederlassungserlaubnis 
zu erteilen, wenn 

1. er seit fünf Jahren die Aufenthaltserlaubnis be-
sitzt, 

2. sein Lebensunterhalt gesichert ist, 

3. er mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder 
freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung geleistet hat oder Aufwendungen für ei-
nen Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder 
eines Versicherungsunternehmens nachweist; be-
rufliche Ausfallzeiten auf Grund von Kinder-
betreuung oder häuslicher Pflege werden ent-
sprechend angerechnet, 

4. er in den letzten drei Jahren nicht wegen einer 

§ 9 
Niederlassungserlaubnis 

(1) Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter 
Aufenthaltstitel. Sie berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit, ist zeitlich und räumlich unbe-
schränkt und darf nicht und kann nur in den durch 
dieses Gesetz ausdrücklich zugelassenen Fällen 
mit einer Nebenbestimmung versehen werden. § 47 
bleibt unberührt. 

(2) Einem Ausländer ist die Niederlassungserlaubnis 
zu erteilen, wenn 

1. er seit fünf Jahren die Aufenthaltserlaubnis be-
sitzt, 

2. sein Lebensunterhalt gesichert ist, 

3. er mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder 
freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung geleistet hat oder Aufwendungen für ei-
nen Anspruch auf vergleichbare Leistungen einer 
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder 
eines Versicherungsunternehmens nachweist; be-
rufliche Ausfallzeiten auf Grund von Kinder-
betreuung oder häuslicher Pflege werden ent-
sprechend angerechnet, 

4. Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung unter Berücksichtigung der Schwere o-
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vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder Frei-
heitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder 
einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessät-
zen verurteilt worden ist, 

 

5. ihm die Beschäftigung erlaubt ist, sofern er Ar-
beitnehmer ist, 

6. er im Besitz der sonstigen für eine dauernde Aus-
übung seiner Erwerbstätigkeit erforderlichen Er-
laubnisse ist, 

7. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt, 

8. er über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet verfügt und 

9. er über ausreichenden Wohnraum für sich und 
seine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Familienangehörigen verfügt. 

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 sind 
nachgewiesen, wenn ein Integrationskurs erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Von diesen Voraussetzungen 
wird abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung nicht erfüllen kann. Im Übrigen kann zur 
Vermeidung einer Härte von den Voraussetzungen des 
Satzes 1 Nr. 7 und 8 abgesehen werden. Ferner wird 
davon abgesehen, wenn der Ausländer sich auf einfa-
che Art in deutscher Sprache mündlich verständigen 
kann und er nach § 44 Abs. 3 Nr. 2 keinen Anspruch 
auf Teilnahme am Integrationskurs hatte oder er nach 
§ 44a Abs. 2 Nr. 3 nicht zur Teilnahme am Integrati-
onskurs verpflichtet war. Darüber hinaus wird von den 
Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 abgese-
hen, wenn der Ausländer diese aus den in Satz 3 ge-
nannten Gründen nicht erfüllen kann. 

(3) Bei Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemein-
schaft leben, genügt es, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 durch einen Ehe-
gatten erfüllt werden. Von der Voraussetzung nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird abgesehen, wenn sich der 
Ausländer in einer Ausbildung befindet, die zu einem 
anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsab-
schluss führt. Satz 1 gilt in den Fällen des § 26 Abs. 4 
entsprechend. 

(4) Bei straffälligen Ausländern beginnt die in Absatz 2 
Satz 1 Nr. 4 bezeichnete Frist mit der Entlassung aus 
der Strafhaft. Auf die für die Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis erforderlichen Zeiten des Besitzes 
einer Aufenthaltserlaubnis werden folgende Zeiten 
angerechnet: 

1. die Zeit des früheren Besitzes einer Aufenthaltser-
laubnis oder Niederlassungserlaubnis, wenn der 
Ausländer zum Zeitpunkt seiner Ausreise im Be-
sitz einer Niederlassungserlaubnis war, abzüglich 
der Zeit der dazwischen liegenden Aufenthalte 
außerhalb des Bundesgebietes, die zum Erlö-
schen der Niederlassungserlaubnis führten; ange-
rechnet werden höchstens vier Jahre, 

der der Art des Verstoßes gegen die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung oder der vom 
Ausländer ausgehenden Gefahr unter Berück-
sichtigung der Dauer des bisherigen Aufent-
halts und dem Bestehen von Bindungen im 
Bundesgebiet nicht entgegenstehen, 

5. ihm die Beschäftigung erlaubt ist, sofern er Ar-
beitnehmer ist, 

6. er im Besitz der sonstigen für eine dauernde Aus-
übung seiner Erwerbstätigkeit erforderlichen Er-
laubnisse ist, 

7. er über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt, 

8. er über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet verfügt und 

9. er über ausreichenden Wohnraum für sich und 
seine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Familienangehörigen verfügt. 

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 sind 
nachgewiesen, wenn ein Integrationskurs erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Von diesen Voraussetzungen 
wird abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung nicht erfüllen kann. Im Übrigen kann zur 
Vermeidung einer Härte von den Voraussetzungen des 
Satzes 1 Nr. 7 und 8 abgesehen werden. Ferner wird 
davon abgesehen, wenn der Ausländer sich auf einfa-
che Art in deutscher Sprache mündlich verständigen 
kann und er nach § 44 Abs. 3 Nr. 2 keinen Anspruch 
auf Teilnahme am Integrationskurs hatte oder er nach 
§ 44a Abs. 2 Nr. 3 nicht zur Teilnahme am Integrati-
onskurs verpflichtet war. Darüber hinaus wird von den 
Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 abgese-
hen, wenn der Ausländer diese aus den in Satz 3 ge-
nannten Gründen nicht erfüllen kann. 

(3) Bei Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemein-
schaft leben, genügt es, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 durch einen Ehe-
gatten erfüllt werden. Von der Voraussetzung nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird abgesehen, wenn sich der 
Ausländer in einer Ausbildung befindet, die zu einem 
anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsab-
schluss führt. Satz 1 gilt in den Fällen des § 26 Abs. 4 
entsprechend. 

(4) Bei straffälligen Ausländern beginnt die in Ab-
satz 2 Satz 1 Nr. 4 bezeichnete Frist mit der Entlas-
sung aus der Strafhaft. Auf die für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis erforderlichen Zeiten des 
Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis werden folgende 
Zeiten angerechnet: 

1. die Zeit des früheren Besitzes einer Aufenthaltser-
laubnis oder Niederlassungserlaubnis, wenn der 
Ausländer zum Zeitpunkt seiner Ausreise im Be-
sitz einer Niederlassungserlaubnis war, abzüglich 
der Zeit der dazwischen liegenden Aufenthalte 
außerhalb des Bundesgebietes, die zum Erlö-
schen der Niederlassungserlaubnis führten; ange-
rechnet werden höchstens vier Jahre, 
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2. höchstens sechs Monate für jeden Aufenthalt 

außerhalb des Bundesgebietes, der nicht zum Er-
löschen der Aufenthaltserlaubnis führte. 

 

2. höchstens sechs Monate für jeden Aufenthalt 
außerhalb des Bundesgebietes, der nicht zum Er-
löschen der Aufenthaltserlaubnis führte, 

3. die Zeit eines rechtmäßigen Aufenthalts zum 
Zweck des Studiums oder der Berufsausbil-
dung im Bundesgebiet zur Hälfte. 

 

 § 9a 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 
(1) Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG ist ein 
unbefristeter Aufenthaltstitel. § 9 Abs. 1 Satz 2 und 
3 gilt entsprechend. Soweit dieses Gesetz nichts 
anderes regelt, ist die Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EG der Niederlassungserlaubnis gleichge-
stellt. 
(2) Einem Ausländer ist eine Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt-EG nach Artikel 2 Buchstabe b der 
Richtlinie 2003/109/EG zu erteilen, wenn  

1. er sich seit fünf Jahren mit Aufenthaltstitel im 
Bundesgebiet aufhält, 

2. sein Lebensunterhalt und derjenige seiner 
Angehörigen, denen er Unterhalt zu leisten 
hat, durch feste und regelmäßige Einkünfte 
gesichert ist, 

3. er über ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügt,  

4. er über Grundkenntnisse der Rechts- und 
Gesellschaftsordnung und der Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet verfügt, 

5. Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ord-
nung unter Berücksichtigung der Schwere 
oder der Art des Verstoßes gegen die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung oder der vom 
Ausländer ausgehenden Gefahr unter Be-
rücksichtigung der Dauer des bisherigen 
Aufenthalts und dem Bestehen von Bindun-
gen im Bundesgebiet nicht entgegenstehen 
und 

6. er über ausreichenden Wohnraum für sich 
und seine mit ihm in familiärer Gemeinschaft 
lebenden Familienangehörigen verfügt. 

Für Satz 1 Nr. 3 und 4 gilt § 9 Abs. 2 Satz 2 bis 5 
entsprechend. 
(3) Absatz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der Aus-
länder 

1. einen Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 be-
sitzt, der nicht auf Grund des § 23 Abs. 2 er-
teilt wurde, oder eine vergleichbare Rechts-
stellung in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union innehat, 

2. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on einen Antrag auf Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft oder auf Gewährung subsi-
diären Schutzes im Rahmen der Richtlinie 
2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 ü-
ber Mindestnormen für die Anerkennung und 
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den Status von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Perso-
nen, die anderweitig internationalen Schutz 
benötigen, und über den Inhalt des zu ge-
währenden Schutzes (ABl. EU Nr. L 304 S. 12) 
gestellt oder vorübergehenden Schutz im 
Sinne des § 24 beantragt hat und über seinen 
Antrag noch nicht abschließend entschieden 
worden ist,  

3. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union eine Rechtsstellung besitzt, die 
der in § 1 Abs. 2 Nr. 2 beschriebenen ent-
spricht,   

4. sich mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 
oder § 17 oder  

5. sich zu einem sonstigen seiner Natur nach 
vorübergehenden Zweck im Bundesgebiet 
aufhält, insbesondere 

a) auf Grund einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 18, wenn die Befristung der Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit 
auf einer Verordnung nach § 42 Abs. 1 
bestimmten Höchstbeschäftigungsdau-
er beruht, 

b) wenn die Verlängerung seiner Aufent-
haltserlaubnis nach § 8 Abs. 2 ausge-
schlossen wurde oder 

c) wenn seine Aufenthaltserlaubnis der 
Herstellung oder Wahrung der familiä-
ren Lebensgemeinschaft mit einem 
Ausländer dient, der sich selbst nur zu 
einem seiner Natur nach vorüberge-
henden Zweck im Bundesgebiet auf-
hält, und bei einer Aufhebung der Le-
bensgemeinschaft kein eigenständiges 
Aufenthaltsrecht entstehen würde. 

 
 § 9b 

Anrechnung von Aufenthaltszeiten 

Auf die erforderlichen Zeiten nach § 9a Abs. 2 Satz 
1 Nr. 1 werden folgende Zeiten angerechnet: 

1. Zeiten eines Aufenthalts außerhalb des Bun-
desgebiets, in denen der Ausländer einen 
Aufenthaltstitel besaß und 

a) sich wegen einer Entsendung aus be-
ruflichen Gründen im Ausland auf-
gehalten hat, soweit deren Dauer je-
weils sechs Monate oder eine von der 
Ausländerbehörde nach § 51 Abs. 1 
Nr. 7 bestimmte längere Frist nicht ü-
berschritten hat, oder 

b) die Zeiten sechs aufeinanderfolgende 
Monate und innerhalb des in § 9a 
Abs. 2 Satz 1 Nr.  1 genannten Zeit-
raums insgesamt zehn Monate nicht 
überschreiten, 

2. Zeiten eines früheren Aufenthalts im Bun-
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desgebiet mit Aufenthaltserlaubnis, Nieder-
lassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Dau-
eraufenthalt-EG, wenn der Ausländer zum 
Zeitpunkt seiner Ausreise im Besitz einer 
Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaub-
nis zum Daueraufenthalt-EG war und die Nie-
derlassungserlaubnis oder die Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG allein wegen eines Auf-
enthalts außerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder wegen des Er-
werbs der Rechtsstellung eines langfristig 
Aufenthaltsberechtigten in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erlo-
schen ist, bis zu höchstens vier Jahre, 

3. Zeiten, in denen der Ausländer freizügig-
keitsberechtigt war, 

4. Zeiten eines rechtmäßigen Aufenthalts zum 
Zweck des Studiums oder der Berufsausbil-
dung im Bundesgebiet zur Hälfte. 

Nicht angerechnet werden Zeiten eines Aufenthalts 
nach § 9a Abs. 3 Nr. 5 und Zeiten des Aufenthalts, 
in denen der Ausländer auch die Voraussetzungen 
des § 9a Abs. 3 Nr. 3 erfüllte. Zeiten eines Aufent-
halts außerhalb des Bundesgebiets, die nicht nach 
Satz 1 angerechnet werden, unterbrechen den Auf-
enthalt nach § 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 nicht, wenn 
der Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets nicht 
zum Erlöschen des Aufenthaltstitels geführt hat; 
diese Zeiten werden bei der Bestimmung der Ge-
samtdauer des Aufenthalts nach § 9a Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 nicht angerechnet. In allen übrigen Fällen 
unterbricht die Ausreise aus dem Bundesgebiet 
den Aufenthalt nach § 9a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. 
 

 § 9c 

Lebensunterhalt 

Feste und regelmäßige Einkünfte im Sinne des § 9a 
Abs. 2 Nr. 2 liegen in der Regel vor, wenn 

1. der Ausländer seine steuerlichen Verpflich-
tungen erfüllt hat, 

2. der Ausländer oder sein mit ihm in familiärer 
Gemeinschaft lebender Ehegatte im In- oder 
Ausland Beiträge oder Aufwendungen für ei-
ne angemessene Altersversorgung geleistet 
hat, soweit er hieran nicht durch eine körper-
liche, geistige oder seelische Krankheit oder 
Behinderung gehindert war, 

3. der Ausländer und seine mit ihm in familiärer 
Gemeinschaft lebenden Angehörigen gegen 
das Risiko der Krankheit und der Pflegebe-
dürftigkeit durch die gesetzliche Krankenver-
sicherung oder einen im Wesentlichen 
gleichwertigen, unbefristeten oder sich au-
tomatisch verlängernden Versicherungs-
schutz abgesichert sind und 

4. der Ausländer, der seine regelmäßigen Ein-
künfte aus einer Erwerbstätigkeit bezieht, zu 
der Erwerbstätigkeit berechtigt ist und auch 
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über die anderen dafür erforderlichen Er-
laubnisse verfügt. 

Bei Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemein-
schaft leben, genügt es, wenn die Voraussetzung 
nach Satz 1 Nr. 4 durch einen Ehegatten erfüllt 
wird. Als Beiträge oder Aufwendungen, die nach 
Satz 1 Nr. 2 erforderlich sind, werden keine höhe-
ren Beiträge oder Aufwendungen verlangt, als es 
in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 vorgesehen ist. 

 

§ 10 
Aufenthaltstitel bei Asylantrag 

(1) Einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, 
kann vor dem bestandskräftigen Abschluss des Asyl-
verfahrens ein Aufenthaltstitel außer in den Fällen 
eines gesetzlichen Anspruchs nur mit Zustimmung der 
obersten Landesbehörde und nur dann erteilt werden, 
wenn wichtige Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land es erfordern. 

(2) Ein nach der Einreise des Ausländers von der Aus-
länderbehörde erteilter oder verlängerter Aufenthaltsti-
tel kann nach den Vorschriften dieses Gesetzes unge-
achtet des Umstandes verlängert werden, dass der 
Ausländer einen Asylantrag gestellt hat. 

(3) Einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfechtbar 
abgelehnt worden ist oder der seinen Asylantrag zu-
rückgenommen hat, darf vor der Ausreise ein Aufent-
haltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 5 erteilt 
werden. Sofern der Asylantrag nach § 30 Abs. 3 des 
Asylverfahrensgesetzes abgelehnt wurde, darf vor der 
Ausreise kein Aufenthaltstitel erteilt werden. Die Sätze 
1 und 2 finden im Falle eines Anspruchs auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels keine Anwendung. 

 

§ 10 
Aufenthaltstitel bei Asylantrag 

(1) Einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, 
kann vor dem bestandskräftigen Abschluss des Asyl-
verfahrens ein Aufenthaltstitel außer in den Fällen 
eines gesetzlichen Anspruchs nur mit Zustimmung der 
obersten Landesbehörde und nur dann erteilt werden, 
wenn wichtige Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land es erfordern. 

(2) Ein nach der Einreise des Ausländers von der Aus-
länderbehörde erteilter oder verlängerter Aufenthaltsti-
tel kann nach den Vorschriften dieses Gesetzes unge-
achtet des Umstandes verlängert werden, dass der 
Ausländer einen Asylantrag gestellt hat. 

(3) Einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfechtbar 
abgelehnt worden ist oder der seinen Asylantrag zu-
rückgenommen hat, darf vor der Ausreise ein Aufent-
haltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 5 erteilt 
werden. Sofern der Asylantrag nach § 30 Abs. 3 des 
Asylverfahrensgesetzes abgelehnt wurde, darf vor der 
Ausreise kein Aufenthaltstitel erteilt werden. Die Sätze 
1 und 2 finden im Falle eines Anspruchs auf Erteilung 
eines Aufenthaltstitels keine Anwendung; Satz 2 ist 
ferner nicht anzuwenden, wenn der Ausländer die 
Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 erfüllt. 

 

§ 11 
Einreise- und Aufenthaltsverbot 

(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben 
oder abgeschoben worden ist, darf nicht erneut in das 
Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten. Ihm 
wird auch bei Vorliegen der Voraussetzungen eines 
Anspruchs nach diesem Gesetz kein Aufenthaltstitel 
erteilt. Die in den Sätzen 1 und 2 bezeichneten Wir-
kungen werden auf Antrag in der Regel befristet. Die 
Frist beginnt mit der Ausreise. Eine Befristung erfolgt 
nicht, wenn ein Ausländer wegen eines Verbrechens 
gegen den Frieden, eines Kriegsverbrechens oder 
eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder auf 
Grund einer Abschiebungsanordnung nach § 58a aus 
dem Bundesgebiet abgeschoben wurde. Die oberste 
Landesbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von 
Satz 5 zulassen. 

(2) Vor Ablauf der nach Absatz 1 Satz 3 festgelegten 
Frist kann außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 5 
dem Ausländer ausnahmsweise erlaubt werden, das 
Bundesgebiet kurzfristig zu betreten, wenn zwingende 
Gründe seine Anwesenheit erfordern oder die Versa-
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gung der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten wür-
de. Im Falle des Absatzes 1 Satz 5 gilt Absatz 1 Satz 6 
entsprechend. 

 

§ 12 
Geltungsbereich; Nebenbestimmungen 

(1) Der Aufenthaltstitel wird für das Bundesgebiet er-
teilt. Seine Gültigkeit nach den Vorschriften des 
Schengener Durchführungsübereinkommens für den 
Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien bleibt 
unberührt. 

(2) Das Visum und die Aufenthaltserlaubnis können mit 
Bedingungen erteilt und verlängert werden. Sie kön-
nen, auch nachträglich, mit Auflagen, insbesondere 
einer räumlichen Beschränkung, verbunden werden. 

(3) Ein Ausländer hat den Teil des Bundesgebiets, in 
dem er sich ohne Erlaubnis der Ausländerbehörde 
einer räumlichen Beschränkung zuwider aufhält, un-
verzüglich zu verlassen. 

(4) Der Aufenthalt eines Ausländers, der keines Auf-
enthaltstitels bedarf, kann zeitlich und räumlich be-
schränkt sowie von Bedingungen und Auflagen ab-
hängig gemacht werden. 

(5) Die Ausländerbehörde kann dem Ausländer das 
Verlassen des auf der Grundlage dieses Gesetzes 
beschränkten Aufenthaltsbereichs erlauben. Die Er-
laubnis ist zu erteilen, wenn hieran ein dringendes 
öffentliches Interesse besteht, zwingende Gründe es 
erfordern oder die Versagung der Erlaubnis eine unbil-
lige Härte bedeuten würde. Der Ausländer kann Ter-
mine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein per-
sönliches Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis 
wahrnehmen. 
1 

 

Abschnitt 2 
Einreise 

 

§ 13 
Grenzübertritt 

(1) Die Einreise in das Bundesgebiet und die Ausreise 
aus dem Bundesgebiet sind nur an den zugelassenen 
Grenzübergangsstellen und innerhalb der festgesetz-
ten Verkehrsstunden zulässig, soweit nicht auf Grund 
anderer Rechtsvorschriften oder zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen Ausnahmen zugelassen sind. Auslän-
der sind verpflichtet, bei der Einreise und der Ausreise 
einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz 
gemäß § 3 Abs. 1 mitzuführen und sich der polizeili-
chen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs zu 
unterziehen. 

(2) An einer zugelassenen Grenzübergangsstelle ist 
ein Ausländer erst eingereist, wenn er die Grenze ü-
berschritten und die Grenzübergangsstelle passiert 
hat. Lassen die mit der polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behör-
den einen Ausländer vor der Entscheidung über die 
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Zurückweisung (§ 15 dieses Gesetzes, §§ 18, 18a des 
Asylverfahrensgesetzes) oder während der Vorberei-
tung, Sicherung oder Durchführung dieser Maßnahme 
die Grenzübergangsstelle zu einem bestimmten vorü-
bergehenden Zweck passieren, so liegt keine Einreise 
im Sinne des Satzes 1 vor, solange ihnen eine Kontrol-
le des Aufenthalts des Ausländers möglich bleibt. Im 
Übrigen ist ein Ausländer eingereist, wenn er die 
Grenze überschritten hat. 

 

§ 14 
Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum 

(1) Die Einreise eines Ausländers in das Bundesgebiet 
ist unerlaubt, wenn er 

1. einen erforderlichen Pass oder Passersatz gemäß 
§ 3 Abs. 1 nicht besitzt, 

2. den nach § 4 erforderlichen Aufenthaltstitel nicht 
besitzt oder 

3. nach § 11 Abs. 1 nicht einreisen darf, es sei denn, 
er besitzt eine Betretenserlaubnis nach § 11 Abs. 
2. 

(2) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden können 
Ausnahme-Visa und Passersatzpapiere ausstellen. 

 

 

§ 15 
Zurückweisung 

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt einreisen will, wird an 
der Grenze zurückgewiesen. 

(2) Ein Ausländer kann an der Grenze zurückgewiesen 
werden, wenn 

1. ein Ausweisungsgrund vorliegt, 

2. der begründete Verdacht besteht, dass der Auf-
enthalt nicht dem angegebenen Zweck dient oder 

 

 

 

 

3. er die Voraussetzungen für die Einreise in das 
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien nach Artikel 5 
des Schengener Durchführungsübereinkommens 
nicht erfüllt. 

(3) Ein Ausländer, der für einen vorübergehenden Auf-
enthalt im Bundesgebiet vom Erfordernis eines Auf-
enthaltstitels befreit ist, kann zurückgewiesen werden, 
wenn er nicht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und 
des § 5 Abs. 1 erfüllt. 

(4) § 60 Abs. 1 bis 3, 5, 8 und 9 sowie § 62 finden ent-
sprechende Anwendung. Ein Ausländer, der einen 
Asylantrag gestellt hat, darf nicht zurückgewiesen wer-
den, solange ihm der Aufenthalt im Bundesgebiet nach 
den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes gestattet 
ist. 

§ 15 
Zurückweisung 

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt einreisen will, wird an 
der Grenze zurückgewiesen. 

(2) Ein Ausländer kann an der Grenze zurückgewiesen 
werden, wenn 

1. ein Ausweisungsgrund vorliegt, 

2. der begründete Verdacht besteht, dass der Auf-
enthalt nicht dem angegebenen Zweck dient o-
der, 

2a.  er nur über ein Schengen-Visum verfügt oder 
für einen kurzfristigen Aufenthalt von der Vi-
sumpflicht befreit ist und beabsichtigt, entge-
gen § 4 Abs. 3 Satz 1 eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben oder 

3. er die Voraussetzungen für die Einreise in das 
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien nach Artikel 5 
des Schengener Durchführungsübereinkom-
mens Grenzkodex nicht erfüllt. 

(3) Ein Ausländer, der für einen vorübergehenden Auf-
enthalt im Bundesgebiet vom Erfordernis eines Auf-
enthaltstitels befreit ist, kann zurückgewiesen werden, 
wenn er nicht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und 
des § 5 Abs. 1 erfüllt. 

(4) § 60 Abs. 1 bis 3, 5 und 7 bis 9 , 8 und 9 sowie § 
62 finden entsprechende Anwendung ist entspre-
chend anzuwenden. Ein Ausländer, der einen Asylan-
trag gestellt hat, darf nicht zurückgewiesen werden, 
solange ihm der Aufenthalt im Bundesgebiet nach den 
Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes gestattet ist. 
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 (5) Ein Ausländer soll zur Sicherung der Zurück-

weisung auf richterliche Anordnung in Haft (Zu-
rückweisungshaft) genommen werden, wenn eine 
Zurückweisungsentscheidung ergangen ist und 
diese nicht unmittelbar vollzogen werden kann. Im 
Übrigen ist § 62 Abs. 3 entsprechend anzuwenden. 
In den Fällen, in denen der Richter die Anordnung 
oder die Verlängerung der Haft ablehnt, findet Ab-
satz 1 keine Anwendung. 

(6) Ist der Ausländer auf dem Luftweg in das Bun-
desgebiet gelangt und nicht nach § 13 Abs. 2 ein-
gereist, sondern zurückgewiesen worden, ist er in 
den Transitbereich eines Flughafens oder in eine 
Unterkunft zu verbringen, von wo aus seine Abrei-
se aus dem Bundesgebiet möglich ist, wenn Zu-
rückweisungshaft nicht beantragt wird. Der Auf-
enthalt des Ausländers im Transitbereich eines 
Flughafens oder in einer Unterkunft nach Satz 1 
bedarf spätestens 30 Tage nach Ankunft am Flug-
hafen oder, sollte deren Zeitpunkt nicht feststellbar 
sein, nach Kenntnis der zuständigen Behörden von 
der Ankunft, der richterlichen Anordnung. Die An-
ordnung ergeht zur Sicherung der Abreise. Sie ist 
nur zulässig, wenn die Abreise innerhalb der An-
ordnungsdauer zu erwarten ist. Absatz 5 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

 

§ 15 a 
Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer 

(1) Unerlaubt eingereiste Ausländer, die weder um 
Asyl nachsuchen noch unmittelbar nach der Feststel-
lung der unerlaubten Einreise in Abschiebungshaft 
genommen und aus der Haft abgeschoben oder zu-
rückgeschoben werden können, werden vor der Ent-
scheidung über die Aussetzung der Abschiebung oder 
die Erteilung eines Aufenthaltstitels auf die Länder 
verteilt. Sie haben keinen Anspruch darauf, in ein be-
stimmtes Land oder an einen bestimmten Ort verteilt 
zu werden. Die Verteilung auf die Länder erfolgt durch 
eine vom Bundesministerium des Innern bestimmte 
zentrale Verteilungsstelle. Solange die Länder für die 
Verteilung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart 
haben, gilt der für die Verteilung von Asylbewerbern 
festgelegte Schlüssel. Jedes Land bestimmt bis zu 
sieben Behörden, die die Verteilung durch die nach 
Satz 3 bestimmte Stelle veranlassen und verteilte Aus-
länder aufnehmen. Weist der Ausländer vor Veranlas-
sung der Verteilung nach, dass eine Haushaltsge-
meinschaft zwischen Ehegatten oder Eltern und ihren 
minderjährigen Kindern oder sonstige zwingende 
Gründe bestehen, die der Verteilung an einen be-
stimmten Ort entgegenstehen, ist dem bei der Vertei-
lung Rechnung zu tragen. 

(2) Die Ausländerbehörden können die Ausländer ver-
pflichten, sich zu der Behörde zu begeben, die die 
Verteilung veranlasst. Dies gilt nicht, wenn dem Vor-
bringen nach Absatz 1 Satz 6 Rechnung zu tragen ist. 
Gegen eine nach Satz 1 getroffene Verpflichtung findet 
kein Widerspruch statt. Die Klage hat keine aufschie-
bende Wirkung. 

(3) Die zentrale Verteilungsstelle benennt der Behörde, 
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die die Verteilung veranlasst hat, die nach den Sätzen 
2 und 3 zur Aufnahme verpflichtete Aufnahmeeinrich-
tung. Hat das Land, dessen Behörde die Verteilung 
veranlasst hat, seine Aufnahmequote nicht erfüllt, ist 
die dieser Behörde nächstgelegene aufnahmefähige 
Aufnahmeeinrichtung des Landes aufnahmepflichtig. 
Andernfalls ist die von der zentralen Verteilungsstelle 
auf Grund der Aufnahmequote nach § 45 des Asylver-
fahrensgesetzes und der vorhandenen freien Unter-
bringungsmöglichkeiten bestimmte Aufnahmeeinrich-
tung zur Aufnahme verpflichtet. § 46 Abs. 4 und 5 des 
Asylverfahrensgesetzes sind entsprechend anzuwen-
den. 

(4) Die Behörde, die die Verteilung nach Absatz 3 ver-
anlasst hat, ordnet in den Fällen des Absatzes 3 Satz 
3 an, dass der Ausländer sich zu der durch die Vertei-
lung festgelegten Aufnahmeeinrichtung zu begeben 
hat; in den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 darf sie dies 
anordnen. Die Ausländerbehörde übermittelt das Er-
gebnis der Anhörung an die die Verteilung veranlas-
sende Stelle, die die Zahl der Ausländer unter Angabe 
der Herkunftsländer und das Ergebnis der Anhörung 
der zentralen Verteilungsstelle mitteilt. Ehegatten so-
wie Eltern und ihre minderjährigen ledigen Kinder sind 
als Gruppe zu melden und zu verteilen. Der Ausländer 
hat in dieser Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, bis er 
innerhalb des Landes weiterverteilt wird, längstens 
jedoch bis zur Aussetzung der Abschiebung oder bis 
zur Erteilung eines Aufenthaltstitels; die §§ 12 und  61 
Abs. 1 bleiben unberührt. Die Landesregierungen wer-
den ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Vertei-
lung innerhalb des Landes zu regeln, soweit dies nicht 
auf der Grundlage dieses Gesetzes durch Landesge-
setz geregelt wird; § 50 Abs. 4 des Asylverfahrensge-
setzes findet entsprechende Anwendung. Die Landes-
regierungen können die Ermächtigung auf andere Stel-
len des Landes übertragen. Gegen eine nach Satz 1 
getroffene Anordnung findet kein Widerspruch statt. 
Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Die Sätze 
7 und 8 gelten entsprechend, wenn eine Verteilungs-
anordnung auf Grund eines Landesgesetzes oder ei-
ner Rechtsverordnung nach Satz 5 ergeht. 

(5) Die zuständigen Behörden können dem Ausländer 
nach der Verteilung erlauben, seine Wohnung in einem 
anderen Land zu nehmen. Nach erlaubtem Woh-
nungswechsel wird der Ausländer von der Quote des 
abgebenden Landes abgezogen und der des aufneh-
menden Landes angerechnet. 

(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten nicht für 
Personen, die nachweislich vor dem 1. Januar 2005 
eingereist sind. 

 

Abschnitt 3 
Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung 

 

§ 16 

Studium; Sprachkurse; Schulbesuch 

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck der Studienbe-
werbung und des Studiums an einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule oder vergleichbaren 
Ausbildungseinrichtung einschließlich der studienvor-

§ 16 

Studium; Sprachkurse; Schulbesuch 

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck des Studi-
ums an einer staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungs-
einrichtung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
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bereitenden Maßnahmen eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden. Die Geltungsdauer bei der Ersterteilung 
der Aufenthaltserlaubnis bei studienvorbereitenden 
Maßnahmen soll zwei Jahre nicht überschreiten; im 
Fall des Studiums wird sie für zwei Jahre erteilt und 
kann um jeweils bis zu weiteren zwei Jahren verlängert 
werden, wenn der Aufenthaltszweck noch nicht er-
reicht ist und in einem angemessenen Zeitraum noch 
erreicht werden kann. Die Aufenthaltsdauer als Stu-
dienbewerber darf höchstens neun Monate betragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Während des Aufenthalts nach Absatz 1 soll in der 
Regel keine Aufenthaltserlaubnis für einen anderen 
Aufenthaltszweck erteilt oder verlängert werden, sofern 
nicht ein gesetzlicher Anspruch besteht. § 9 findet 
keine Anwendung. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung 
einer Beschäftigung, die insgesamt 90 Tage oder 180 
halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur 
Ausübung studentischer Nebentätigkeiten. 
 
 
 
(4) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums kann 
die Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur Suche 
eines diesem Abschluss angemessenen Arbeitsplat-
zes, sofern er nach den Bestimmungen der §§ 18 bis 
21 von Ausländern besetzt werden darf, verlängert 
werden. § 9 findet keine Anwendung. 

(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Teilnahme an Sprachkursen, die nicht der Studien-
vorbereitung dienen, und in Ausnahmefällen für den 
Schulbesuch erteilt werden. Absatz 2 gilt entspre-
chend. 

 

den. Der Aufenthaltszweck des Studiums umfasst 
auch studienvorbereitende Sprachkurse sowie den 
Besuch eines Studienkollegs (studienvorbereiten-
de Maßnahmen). Die Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck des Studiums darf nur erteilt werden, wenn 
der Ausländer von der Ausbildungseinrichtung 
zugelassen worden ist; eine bedingte Zulassung 
ist ausreichend. Ein Nachweis von Kenntnissen in 
der Ausbildungssprache wird nicht verlangt, wenn 
die Sprachkenntnisse bei der Zulassungsentschei-
dung bereits berücksichtigt worden sind oder 
durch studienvorbereitende Maßnahmen erworben 
werden sollen. Die Geltungsdauer bei der Erstertei-
lung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
für ein Studium beträgt mindestens ein Jahr und 
soll bei Studium und studienvorbereitenden Maß-
nahmen zwei Jahre nicht überschreiten; sie kann 
verlängert werden, wenn der Aufenthaltszweck 
noch nicht erreicht ist und in einem angemessenen 
Zeitraum noch erreicht werden kann.  

(1a) Einem Ausländer kann auch zum Zweck der 
Studienbewerbung eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden. Der Aufenthalt als Studienbewerber 
darf höchstens neun Monate betragen. 
(2) Während des Aufenthalts nach Absatz 1 soll in der 
Regel keine Aufenthaltserlaubnis für einen anderen 
Aufenthaltszweck erteilt oder verlängert werden, sofern 
nicht ein gesetzlicher Anspruch besteht. § 9 findet 
keine Anwendung. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung 
einer Beschäftigung, die insgesamt 90 Tage oder 180 
halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur 
Ausübung studentischer Nebentätigkeiten. Dies gilt 
nicht während des Aufenthalts zu studienvorberei-
tenden Maßnahmen im ersten Jahr des Aufent-
halts, ausgenommen in der Ferienzeit und bei ei-
nem Aufenthalt nach Absatz 1a. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums kann 
die Aufenthaltserlaubnis bis zu einem Jahr zur Suche 
eines diesem Abschluss angemessenen Arbeitsplat-
zes, sofern er nach den Bestimmungen der §§ 18, 19 
und bis 21 von Ausländern besetzt werden darf, ver-
längert werden. Absatz 3 gilt entsprechend. § 9 fin-
det keine Anwendung. 

(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Teilnahme an Sprachkursen, die nicht der Studien-
vorbereitung dienen, und in Ausnahmefällen für den 
Schulbesuch erteilt werden. Absatz 2 gilt entspre-
chend. 
(6) Einem Ausländer, dem von einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union ein Aufenthalts-
titel zum Zweck des Studiums erteilt wurde, der in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 
2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 
über die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zur 
Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme 
an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten 
Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligen-
dienst (ABl. EU Nr.  L 375 S. 12) fällt, wird eine Auf-
enthaltserlaubnis zum gleichen Zweck erteilt, wenn 
er 
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1. einen Teil seines Studiums an einer Ausbil-

dungseinrichtung im Bundesgebiet durchfüh-
ren möchte, weil er im Rahmen seines Stu-
dienprogramms verpflichtet ist, einen Teil sei-
nes Studiums an einer Bildungseinrichtung 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union durchzuführen oder 

2. die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt und 
einen Teil eines von ihm in dem anderen Mit-
gliedstaat bereits begonnenen Studiums im 
Bundesgebiet fortführen oder durch ein Studi-
um im Bundesgebiet ergänzen möchte und 

a) an einem Austauschprogramm zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen U-
nion oder an einem Austauschprogramm 
der Europäischen Union teilnimmt oder 

b) in dem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union für die Dauer von mindes-
tens zwei Jahren zum Studium zugelas-
sen worden ist. 

Ein Ausländer, der einen Aufenthaltstitel nach 
Satz 1 Nr. 2 beantragt, hat der zuständigen Behör-
de Unterlagen zu seiner akademischen Vorbildung 
und zum beabsichtigten Studium in Deutschland 
vorzulegen, die die Fortführung oder Ergänzung 
des bisherigen Studiums durch das Studium im 
Bundesgebiet belegen. § 9 ist nicht anzuwenden. 
(7) Sofern der Ausländer das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, müssen die zur Personensorge 
berechtigten Personen dem geplanten Aufenthalt 
zustimmen. 

 

§ 17 
Sonstige Ausbildungszwecke 

Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der betrieblichen Aus- und Weiterbildung erteilt 
werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 
zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 
42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, 
dass die Aus- und Weiterbildung ohne Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen 
bei der Erteilung der Zustimmung durch die Bundes-
agentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis zu 
übernehmen. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

 

Abschnitt 4 
Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit 

 

§ 18 
Beschäftigung 

(1) Die Zulassung ausländischer Beschäftigter orien-
tiert sich an den Erfordernissen des Wirtschaftsstand-
ortes Deutschland unter Berücksichtigung der Verhält-
nisse auf dem Arbeitsmarkt und dem Erfordernis, die 
Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen. Internationale 
Verträge bleiben unberührt. 

(2) Einem Ausländer kann ein Aufenthaltstitel zur Aus-
übung einer Beschäftigung erteilt werden, wenn die 
Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat 
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oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwi-
schenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die 
Ausübung der Beschäftigung ohne Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen 
bei der Erteilung der Zustimmung durch die Bundes-
agentur für Arbeit sind in den Aufenthaltstitel zu über-
nehmen. 

(3) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Be-
schäftigung nach Absatz 2, die keine qualifizierte Be-
rufsausbildung voraussetzt, darf nur erteilt werden, 
wenn dies durch zwischenstaatliche Vereinbarung 
bestimmt ist oder wenn auf Grund einer Rechtsverord-
nung nach § 42 die Erteilung der Zustimmung zu einer 
Aufenthaltserlaubnis für diese Beschäftigung zulässig 
ist. 

(4) Ein Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Beschäfti-
gung nach Absatz 2, die eine qualifizierte Berufsaus-
bildung voraussetzt, darf nur für eine Beschäftigung in 
einer Berufsgruppe erteilt werden, die durch Rechts-
verordnung nach § 42 zugelassen worden ist. Im be-
gründeten Einzelfall kann eine Aufenthaltserlaubnis für 
eine Beschäftigung erteilt werden, wenn an der Be-
schäftigung ein öffentliches, insbesondere ein regiona-
les, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Inte-
resse besteht. 

(5) Ein Aufenthaltstitel nach Absatz 2 und § 19 darf nur 
erteilt werden, wenn ein konkretes Arbeitsplatzangebot 
vorliegt. 

 

§ 19 
Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte 

(1) Einem hoch qualifizierten Ausländer kann in be-
sonderen Fällen eine Niederlassungserlaubnis erteilt 
werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 
zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 
42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, 
dass die Niederlassungserlaubnis ohne Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit nach § 39 erteilt werden 
kann und die Annahme gerechtfertigt ist, dass die In-
tegration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland und die Sicherung des Lebensunterhalts 
ohne staatliche Hilfe gewährleistet sind. Die Landesre-
gierung kann bestimmen, dass die Erteilung der Nie-
derlassungserlaubnis nach Satz 1 der Zustimmung der 
obersten Landesbehörde oder einer von ihr bestimm-
ten Stelle bedarf. 

(2) Hoch qualifiziert nach Absatz 1 sind insbesondere 

1. Wissenschaftler mit besonderen fachlichen 
Kenntnissen, 

2. Lehrpersonen in herausgehobener Funktion oder 
wissenschaftliche Mitarbeiter in herausgehobener 
Funktion oder 

3. Spezialisten und leitende Angestellte mit beson-
derer Berufserfahrung, die ein Gehalt in Höhe von 
mindestens dem Doppelten der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Krankenversiche-
rung erhalten. 
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§ 20 (weggefallen) 

 
§ 20 
Forschung 

(1) Einem Ausländer wird eine Aufenthaltserlaub-
nis zum Zweck der Forschung erteilt, wenn 
1. er eine wirksame Aufnahmevereinbarung zur 

Durchführung eines Forschungsvorhabens 
mit einer Forschungseinrichtung abgeschlos-
sen hat, die für die Durchführung des beson-
deren Zulassungsverfahrens für Forscher im 
Bundesgebiet nach der Richtlinie 2005/71/EG 
des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein be-
sonderes Zulassungsverfahren für Drittstaats-
angehörige zum Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung (ABl. EU Nr. L 289 S. 15) vor-
gesehenen besonderen Zulassungsverfahrens 
für Forscher im Bundesgebiet anerkannt ist, 
und 

2. die anerkannte Forschungseinrichtung sich 
schriftlich zur Übernahme der Kosten ver-
pflichtet hat, die öffentlichen Stellen bis zu 
sechs Monaten nach der Beendigung der Auf-
nahmevereinbarung entstehen für 

a) den Lebensunterhalt des Ausländers 
während eines unerlaubten Aufenthalts in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen U-
nion und 

b) eine Abschiebung des Ausländers. 

(2) Von dem Erfordernis des Absatzes 1 Nr. 2 soll 
abgesehen werden, wenn die Tätigkeit der For-
schungseinrichtung überwiegend aus öffentlichen 
Mitteln finanziert wird. Es kann davon abgesehen 
werden, wenn an dem Forschungsvorhaben ein 
besonderes öffentliches Interesse besteht. Auf die 
nach Absatz 1 Nr. 2 abgegebenen Erklärungen sind 
§ 66 Abs. 5, § 67 Abs. 3 sowie § 68 Abs. 2 Satz 2 
und 3 und Abs. 4 entsprechend anzuwenden. 

(3) Die Forschungseinrichtung kann die Erklärung 
nach Absatz 1 Nr. 2 auch gegenüber der für ihre 
Anerkennung zuständigen Stelle allgemein für 
sämtliche Ausländer abgeben, denen auf Grund 
einer mit ihr geschlossenen Aufnahmevereinba-
rung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird für mindestens 
ein Jahr erteilt. Wenn das Forschungsvorhaben in 
einem kürzeren Zeitraum durchgeführt wird, wird 
die Aufenthaltserlaubnis abweichend von Satz 1 
auf die Dauer des Forschungsvorhabens befristet. 

(5) Ausländern, die einen Aufenthaltstitel eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
zum Zweck der Forschung nach der Richtlinie 
2005/71/EG besitzen, ist zur Durchführung von 
Teilen des Forschungsvorhabens im Bundesgebiet 
eine Aufenthaltserlaubnis oder ein Visum zu ertei-
len. Für einen Aufenthalt von mehr als drei Mona-
ten wird die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt, wenn 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind. § 9 
ist nicht anzuwenden. 

(6) Eine Aufenthaltserlaubnis den nach den Absät-
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zen 1 und 5 Satz 2 berechtigt zur Ausübung der 
Erwerbstätigkeit für das in der Aufnahmevereinba-
rung bezeichnete Forschungsvorhaben und zur 
Ausübung von Tätigkeiten in der Lehre. Ein Aus-
länder, der die Voraussetzungen nach Absatz 5 
Satz 1 erfüllt, darf für einen Zeitraum von drei Mo-
naten innerhalb von zwölf Monaten eine Erwerbstä-
tigkeit nach Satz 1 auch ohne Aufenthaltstitel aus-
üben. 

(7) Die Absätze 1 und 5 gelten nicht für Ausländer, 
1. die sich in einem Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union aufhalten, weil sie einen Antrag 
auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
oder auf Gewährung subsidiären Schutzes im 
Sinne der Richtlinie 2004/83/EG gestellt haben, 

2. die sich im Rahmen einer Regelung zum vorü-
bergehenden Schutz in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union aufhalten, 

3. deren Abschiebung in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen ausgesetzt wurde, 

4. deren Forschungstätigkeit Bestandteil eines 
Promotionsstudiums ist oder 

5. die von einer Forschungseinrichtung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
an eine deutsche Forschungseinrichtung als 
Arbeitnehmer entsandt werden. 

 
§ 21 
Selbständige Tätigkeit 

(1) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erteilt wer-
den, wenn 

1.  ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse 
oder ein besonderes regionales Bedürfnis be-
steht, 

2.  die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirt-
schaft erwarten lässt und  

3.  die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapi-
tal oder durch eine Kreditzusage gesichert ist. 

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 sind in 
der Regel gegeben, wenn mindestens 1 Million Euro 
investiert und zehn Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Im Übrigen richtet sich die Beurteilung der Vorausset-
zungen nach Satz 1 insbesondere nach der Tragfähig-
keit der zu Grunde liegenden Geschäftsidee, den un-
ternehmerischen Erfahrungen des Ausländers, der 
Höhe des Kapitaleinsatzes, den Auswirkungen auf die 
Beschäftigungs- und Ausbildungssituation und dem 
Beitrag für Innovation und Forschung. Bei der Prüfung 
sind die für den Ort der geplanten Tätigkeit fachkundi-
gen Körperschaften, die zuständigen Gewerbebehör-
den, die öffentlich-rechtlichen Berufsvertretungen und 
die für die Berufszulassung zuständigen Behörden zu 
beteiligen. 

(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selb-
ständigen Tätigkeit kann auch erteilt werden, wenn 

§ 21 
Selbständige Tätigkeit 

(1) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis 
zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erteilt wer-
den, wenn 

1.  ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse 
oder ein besonderes regionales Bedürfnis be-
steht, 

2.  die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirt-
schaft erwarten lässt und  

3.  die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapi-
tal oder durch eine Kreditzusage gesichert ist. 

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 sind in 
der Regel gegeben, wenn mindestens 1 Million 
500 000 Euro investiert und zehn fünf Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Im Übrigen richtet sich die Beurtei-
lung der Voraussetzungen nach Satz 1 insbesondere 
nach der Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Ge-
schäftsidee, den unternehmerischen Erfahrungen des 
Ausländers, der Höhe des Kapitaleinsatzes, den Aus-
wirkungen auf die Beschäftigungs- und Ausbildungssi-
tuation und dem Beitrag für Innovation und Forschung. 
Bei der Prüfung sind die für den Ort der geplanten 
Tätigkeit fachkundigen Körperschaften, die zuständi-
gen Gewerbebehörden, die öffentlich-rechtlichen Be-
rufsvertretungen und die für die Berufszulassung zu-
ständigen Behörden zu beteiligen. 

 (2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer 
selbständigen Tätigkeit kann auch erteilt werden, wenn 
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völkerrechtliche Vergünstigungen auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit bestehen. 

(3) Ausländer, die älter sind als 45 Jahre, sollen die 
Aufenthaltserlaubnis nur erhalten, wenn sie über eine 
angemessene Altersversorgung verfügen. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf längstens drei 
Jahre befristet. Nach drei Jahren kann abweichend 
von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis erteilt 
werden, wenn der Ausländer die geplante Tätigkeit 
erfolgreich verwirklicht hat und der Lebensunterhalt 
gesichert ist. 

 

völkerrechtliche Vergünstigungen auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit bestehen. 

(3) Ausländern, die älter sind als 45 Jahre, soll die 
Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn sie 
über eine angemessene Altersversorgung verfü-
gen. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf längstens drei 
Jahre befristet. Nach drei Jahren kann abweichend 
von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis erteilt 
werden, wenn der Ausländer die geplante Tätigkeit 
erfolgreich verwirklicht hat und der Lebensunterhalt 
des Ausländers und seiner mit ihm in familiärer 
Gemeinschaft lebenden Angehörigen, denen er 
Unterhalt zu leisten hat, durch ausreichende Ein-
künfte gesichert ist. 

(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaub-
nis zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit 
abweichend von Absatz 1 erteilt werden. Eine er-
forderliche Erlaubnis zur Ausübung des freien Be-
rufes muss erteilt worden oder ihre Erteilung zu-
gesagt sein. Absatz 1 Satz 4 ist entsprechend an-
zuwenden. Absatz 4 ist nicht anzuwenden. 

(6) Einem Ausländer, dem eine Aufenthaltserlaub-
nis zu einem anderen Zweck erteilt wird oder er-
teilt worden ist, kann unter Beibehaltung dieses 
Aufenthaltszwecks die Ausübung einer selbstän-
digen Tätigkeit erlaubt werden, wenn die nach 
sonstigen Vorschriften erforderlichen Erlaubnisse 
erteilt wurden oder ihre Erteilung zugesagt ist. 

 

Abschnitt 5 
Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären 
oder politischen Gründen 

 

§ 22 
Aufnahme aus dem Ausland 

Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus dem 
Ausland aus völkerrechtlichen oder dringenden huma-
nitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den. Eine Aufenthaltserlaubnis ist zu erteilen, wenn 
das Bundesministerium des Innern oder die von ihm 
bestimmte Stelle zur Wahrung politischer Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme erklärt 
hat. Im Falle des Satzes 2 berechtigt die Aufenthaltser-
laubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

 

 

§ 23 
Aufenthaltsgewährung durch die obersten Lan-
desbehörden; Aufnahme bei besonders gelagerten 
politischen Interessen 

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
anordnen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten 
oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Anordnung 
kann unter der Maßgabe erfolgen, dass eine Verpflich-
tungserklärung nach § 68 abgegeben wird. Zur Wah-
rung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung 
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des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des 
Innern.  

(2) Das Bundesministerium des Innern kann zur Wah-
rung besonders gelagerter politischer Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland im Benehmen mit den 
obersten Landesbehörden anordnen, dass das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge Ausländern aus 
bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimm-
ten Ausländergruppen eine Aufnahmezusage erteilt. 
Ein Vorverfahren nach § 68 der Verwaltungsgerichts-
ordnung findet nicht statt. Den betroffenen Ausländern 
ist entsprechend der Aufnahmezusage eine Aufent-
haltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis zu ertei-
len. Die Niederlassungserlaubnis kann mit einer wohn-
sitzbeschränkenden Auflage versehen werden. Die 
Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit. 

(3) Die Anordnung kann vorsehen, dass § 24 ganz 
oder teilweise entsprechende Anwendung findet. 

 

§ 23 a 
Aufenthaltsgewährung in Härtefällen 

(1) Die oberste Landesbehörde darf anordnen, dass 
einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, 
abweichend von den in diesem Gesetz festgelegten 
Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für 
einen Aufenthaltstitel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
wird, wenn eine von der Landesregierung durch 
Rechtsverordnung eingerichtete Härtefallkommission 
darum ersucht (Härtefallersuchen). Die Anordnung 
kann im Einzelfall unter Berücksichtigung des Umstan-
des erfolgen, ob der Lebensunterhalt des Ausländers 
gesichert ist oder eine Verpflichtungserklärung nach § 
68 abgegeben wird. Die Annahme eines Härtefalls ist 
in der Regel ausgeschlossen, wenn der Ausländer 
Straftaten von erheblichem Gewicht begangen hat. Die 
Befugnis zur Aufenthaltsgewährung steht ausschließ-
lich im öffentlichen Interesse und begründet keine ei-
genen Rechte des Ausländers. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung eine Härtefallkommission nach 
Absatz 1 einzurichten, das Verfahren, Ausschluss-
gründe und qualifizierte Anforderungen an eine Ver-
pflichtungserklärung nach Absatz 1 Satz 2 einschließ-
lich vom Verpflichtungsgeber zu erfüllender Voraus-
setzungen zu bestimmen sowie die Anordnungsbefug-
nis nach Absatz 1 Satz 1 auf andere Stellen zu über-
tragen. Die Härtefallkommissionen werden ausschließ-
lich im Wege der Selbstbefassung tätig. Dritte können 
nicht verlangen, dass eine Härtefallkommission sich 
mit einem bestimmten Einzelfall befasst oder eine be-
stimmte Entscheidung trifft. Die Entscheidung für ein 
Härtefallersuchen setzt voraus, dass nach den Fest-
stellungen der Härtefallkommission dringende humani-
täre oder persönliche Gründe die weitere Anwesenheit 
des Ausländers im Bundesgebiet rechtfertigen. 

(3) Verzieht ein sozialhilfebedürftiger Ausländer, dem 
eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 erteilt wurde, 
in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Leistungs-
trägers, ist der Träger der Sozialhilfe, in dessen Zu-
ständigkeitsbereich eine Ausländerbehörde die Auf-
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enthaltserlaubnis erteilt hat, längstens für die Dauer 
von drei Jahren ab Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
dem nunmehr zuständigen örtlichen Träger der Sozial-
hilfe zur Kostenerstattung verpflichtet. Dies gilt ent-
sprechend für die in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch genannten Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts. 

 

§ 24 
Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden 
Schutz 

(1) Einem Ausländer, dem auf Grund eines Beschlus-
ses des Rates der Europäischen Union gemäß der 
Richtlinie 2001/55/EG vorübergehender Schutz ge-
währt wird und der seine Bereitschaft erklärt hat, im 
Bundesgebiet aufgenommen zu werden, wird für die 
nach den Artikeln 4 und 6 der Richtlinie bemessene 
Dauer des vorübergehenden Schutzes eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt. 

(2) Die Gewährung von vorübergehendem Schutz ist 
ausgeschlossen, wenn eine der Voraussetzungen des 
§ 60 Abs. 8 vorliegt; die Aufenthaltserlaubnis ist zu 
versagen. 

 

 

(3) Die auf Grund eines Beschlusses nach Absatz 1 
aufgenommen Personen werden auf die Länder ver-
teilt. Die Länder können Kontingente für die Aufnahme 
zum vorübergehenden Schutz und die Verteilung ver-
einbaren. Die Verteilung auf die Länder erfolgt durch 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Solange 
die Länder für die Verteilung keinen abweichenden 
Schlüssel vereinbart haben, gilt der für die Verteilung 
von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel. 

 
(4) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle erlässt eine Zuweisungsentscheidung. 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, die Vertei-
lung innerhalb der Länder durch Rechtsverordnung zu 
regeln, sie können die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf andere Stellen übertragen, § 50 Abs. 4 
des Asylverfahrensgesetzes findet entsprechende 
Anwendung. Ein Widerspruch gegen die Zuweisungs-
entscheidung findet nicht statt. Die Klage hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

(5) Der Ausländer hat keinen Anspruch darauf, sich in 
einem bestimmten Land oder an einem bestimmten 
Ort aufzuhalten. Er hat seine Wohnung und seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort zu nehmen, dem 
er nach den Absätzen 3 und 4 zugewiesen wurde. 

(6) Die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit darf 
nicht ausgeschlossen werden. Für die Ausübung einer 
Beschäftigung gilt § 4 Abs. 2. 

(7) Der Ausländer wird über die mit dem vorüberge-
henden Schutz verbundenen Rechte und Pflichten 
schriftlich in einer ihm verständlichen Sprache unter-
richtet. 

 

§ 24 
Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden 
Schutz 

(1) Einem Ausländer, dem auf Grund eines Beschlus-
ses des Rates der Europäischen Union gemäß der 
Richtlinie 2001/55/EG vorübergehender Schutz ge-
währt wird und der seine Bereitschaft erklärt hat, im 
Bundesgebiet aufgenommen zu werden, wird für die 
nach den Artikeln 4 und 6 der Richtlinie bemessene 
Dauer des vorübergehenden Schutzes eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt. 

(2) Die Gewährung von vorübergehendem Schutz ist 
ausgeschlossen, wenn eine der Voraussetzungen 
des § 60 Abs. 8 vorliegt die Voraussetzungen des 
§ 3 Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes oder des 
§ 60 Abs. 8 Satz 1 vorliegen; die Aufenthaltserlaubnis 
ist zu versagen. 

(3) Die auf Grund eines Beschlusses nach Absatz 1 
aufgenommenen Personen werden auf die Länder 
verteilt. Die Ausländer im Sinne des Absatzes 1 
werden auf die Länder verteilt. Die Länder können 
Kontingente für die Aufnahme zum vorübergehenden 
Schutz und die Verteilung vereinbaren. Die Verteilung 
auf die Länder erfolgt durch das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge. Solange die Länder für die Vertei-
lung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart ha-
ben, gilt der für die Verteilung von Asylbewerbern fest-
gelegte Schlüssel. 

(4) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle erlässt eine Zuweisungsentscheidung. 
Die Landesregierungen werden ermächtigt, die Vertei-
lung innerhalb der Länder durch Rechtsverordnung zu 
regeln, sie können die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf andere Stellen übertragen, § 50 Abs. 4 
des Asylverfahrensgesetzes findet entsprechende 
Anwendung. Ein Widerspruch gegen die Zuweisungs-
entscheidung findet nicht statt. Die Klage hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

(5) Der Ausländer hat keinen Anspruch darauf, sich in 
einem bestimmten Land oder an einem bestimmten 
Ort aufzuhalten. Er hat seine Wohnung und seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort zu nehmen, dem 
er nach den Absätzen 3 und 4 zugewiesen wurde. 

(6) Die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit darf 
nicht ausgeschlossen werden. Für die Ausübung einer 
Beschäftigung gilt § 4 Abs. 2. 

(7) Der Ausländer wird über die mit dem vorüberge-
henden Schutz verbundenen Rechte und Pflichten 
schriftlich in einer ihm verständlichen Sprache unter-
richtet. 
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§ 25 
Aufenthalt aus humanitären Gründen 

(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erteilen, wenn er unanfechtbar als Asylberechtigter 
anerkannt ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus 
schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung ausgewiesen worden ist. Bis zur Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als 
erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit. 

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erteilen, wenn das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 60 Abs. 1 festgestellt hat. Absatz 1 Satz 
2 bis 4 gilt entsprechend. 

 
 
(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für die Aus-
setzung der Abschiebung nach § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 
vorliegen. Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, 
wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und 
zumutbar ist, der Ausländer wiederholt oder gröblich 
gegen entsprechende Mitwirkungspflichten verstößt 
oder schwerwiegende Gründe die Annahme rechtferti-
gen, dass der Ausländer 

 

a)  ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegs-
verbrechen oder ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit im Sinne der internationalen Ver-
tragswerke begangen hat, die ausgearbeitet wor-
den sind, um Bestimmungen bezüglich dieser 
Verbrechen festzulegen, 

b)  eine Straftat von erheblicher Bedeutung began-
gen hat, 

c)  sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die 
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Natio-
nen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 
und 2 der Charta der Vereinten Nationen veran-
kert sind, zuwiderlaufen, oder  

d)  eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Ge-
fahr für die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland darstellt. 

(4) Einem Ausländer kann für einen vorübergehenden 
Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, 
solange dringende humanitäre oder persönliche Grün-
de oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorü-
bergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet 
erfordern. Eine Aufenthaltserlaubnis kann abweichend 
von § 8 Abs. 1 und 2 verlängert werden, wenn auf 
Grund besonderer Umstände des Einzelfalls das Ver-
lassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine au-
ßergewöhnliche Härte bedeuten würde. 

 

 

 

 

§ 25 
Aufenthalt aus humanitären Gründen 

(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erteilen, wenn er unanfechtbar als Asylberechtigter 
anerkannt ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus 
schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung ausgewiesen worden ist. Bis zur Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als 
erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit. 

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erteilen, wenn das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 60 Abs. 1 festgestellt hat die 
Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat (§ 3 Abs. 4 
des Asylverfahrensgesetzes). Absatz 1 Satz 2 bis 4 
gilt entsprechend. 

(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für die 
Aussetzung der Abschiebung nach § 60 Abs. 2, 3, 
5 oder 7 vorliegen ein Abschiebungsverbot nach § 
60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 vorliegt. Die Aufenthalts-
erlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen 
anderen Staat möglich und zumutbar ist, der Auslän-
der wiederholt oder gröblich gegen entsprechende 
Mitwirkungspflichten verstößt oder schwerwiegende 
Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Auslän-
der 

a)  ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegs-
verbrechen oder ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit im Sinne der internationalen Ver-
tragswerke begangen hat, die ausgearbeitet wor-
den sind, um Bestimmungen bezüglich dieser 
Verbrechen festzulegen, 

b)  eine Straftat von erheblicher Bedeutung began-
gen hat, 

c)  sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die 
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Natio-
nen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 
und 2 der Charta der Vereinten Nationen veran-
kert sind, zuwiderlaufen, oder  

d)  eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Ge-
fahr für die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland darstellt. 

(4) Einem nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Aus-
länder kann für einen vorübergehenden Aufenthalt 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange drin-
gende humanitäre oder persönliche Gründe oder er-
hebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende 
weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Eine 
Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 8 Abs. 1 
und 2 verlängert werden, wenn auf Grund besonderer 
Umstände des Einzelfalls das Verlassen des Bundes-
gebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Här-
te bedeuten würde. 

(4a) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach 
den §§ 232, 233 oder § 233a des Strafgesetzbuches 
wurde, kann abweichend von § 11 Abs. 1, auch 
wenn er vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen 
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(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig 
ist, kann abweichend von § 11 Abs. 1 eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist 
und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in ab-
sehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltser-
laubnis soll erteilt werden, wenn die Abschiebung seit 
18 Monaten ausgesetzt ist. Eine Aufenthaltserlaubnis 
darf nur erteilt werden, wenn der Ausländer unver-
schuldet an der Ausreise gehindert ist. Ein Verschul-
den des Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er 
falsche Angaben macht oder über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit täuscht oder zumutbare Anforde-
rungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht 
erfüllt. 

 

vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden. Die Aufenthaltserlaubnis 
darf nur erteilt werden, wenn 

1. seine vorübergehende Anwesenheit im Bun-
desgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser 
Straftat von der Staatsanwaltschaft oder dem 
Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, 
weil ohne seine Angaben die Erforschung des 
Sachverhalts erschwert wäre,  

2. er jede Verbindung zu den Personen, die be-
schuldigt werden, die Straftat begangen zu 
haben, abgebrochen hat und 

3. er seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Straf-
verfahren wegen der Straftat als Zeuge auszu-
sagen. 

(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig 
ist, kann abweichend von § 11 Abs. 1 eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist 
und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in ab-
sehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltser-
laubnis soll erteilt werden, wenn die Abschiebung seit 
18 Monaten ausgesetzt ist. Eine Aufenthaltserlaubnis 
darf nur erteilt werden, wenn der Ausländer unver-
schuldet an der Ausreise gehindert ist. Ein Verschul-
den des Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er 
falsche Angaben macht oder über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit täuscht oder zumutbare Anforde-
rungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht 
erfüllt. 

 

§ 26 
Dauer des Aufenthalts 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt 
kann für jeweils längstens drei Jahre erteilt und verlän-
gert werden, in den Fällen des § 25 Abs. 4 Satz 1 und 
Abs. 5 jedoch für längstens sechs Monate, solange 
sich der Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat. 

 

 

 
 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf nicht verlängert wer-
den, wenn das Ausreisehindernis oder die sonstigen 
einer Aufenthaltsbeendigung entgegenstehenden 
Gründe entfallen sind. 

(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 besitzt, ist eine 
Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Abs. 
2a des Asylverfahrensgesetzes mitgeteilt hat, dass die 
Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknah-
me nicht vorliegen. 

(4) Im Übrigen kann einem Ausländer, der seit sieben 
Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Ab-
schnitt besitzt, eine Niederlassungserlaubnis erteilt 

§ 26 
Dauer des Aufenthalts 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt 
kann für jeweils längstens drei Jahre erteilt und verlän-
gert werden, in den Fällen des § 25 Abs. 4 Satz 1 und 
Abs. 5 jedoch für längstens sechs Monate, solange 
sich der Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat. In den 
Fällen des § 25 Abs. 1 und 2 wird die Aufenthalts-
erlaubnis für drei Jahre erteilt, in den Fällen des 
§ 25 Abs. 3 für mindestens ein Jahr. Die Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a wird für jeweils 
sechs Monate erteilt und verlängert; in begründe-
ten Fällen ist eine längere Geltungsdauer zulässig. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf nicht verlängert wer-
den, wenn das Ausreisehindernis oder die sonstigen 
einer Aufenthaltsbeendigung entgegenstehenden 
Gründe entfallen sind. 

(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 besitzt, ist eine 
Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn das Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Abs. 
2a des Asylverfahrensgesetzes mitgeteilt hat, dass die 
Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknah-
me nicht vorliegen. 

(4) Im Übrigen kann einem Ausländer, der seit sieben 
Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Ab-
schnitt besitzt, eine Niederlassungserlaubnis erteilt 
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werden, wenn die in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 9 be-
zeichneten Voraussetzungen vorliegen. § 9 Abs. 2 
Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. Die Aufenthaltszeit des 
der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vorangegange-
nen Asylverfahrens wird abweichend von § 55 Abs. 3 
des Asylverfahrensgesetzes auf die Frist angerechnet. 
Für Kinder, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
nach Deutschland eingereist sind, kann § 35 entspre-
chend angewandt werden. 

 

werden, wenn die in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 9 be-
zeichneten Voraussetzungen vorliegen. § 9 Abs. 2 
Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. Die Aufenthaltszeit des 
der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vorangegange-
nen Asylverfahrens wird abweichend von § 55 Abs. 3 
des Asylverfahrensgesetzes auf die Frist angerechnet. 
Für Kinder, die vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
nach Deutschland eingereist sind, kann § 35 entspre-
chend angewandt werden. 

Abschnitt 6 
Aufenthalt aus familiären Gründen 

 

§ 27 
Grundsatz des Familiennachzugs 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wah-
rung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundes-
gebiet für ausländische Familienangehörige (Familien-
nachzug) wird zum Schutz von Ehe und Familie ge-
mäß Artikel 6 des Grundgesetzes erteilt und verlän-
gert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspart-
nerschaftlichen Gemeinschaft im Bundesgebiet finden 
Absatz 3, § 9 Abs. 3, §§ 28 bis 31 sowie  51 Abs. 2 
entsprechende Anwendung. 
 

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
des Familiennachzugs kann versagt werden, wenn 
derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfindet, für 
den Unterhalt von anderen ausländischen Familienan-
gehörigen oder anderen Haushaltsangehörigen auf 
Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch angewiesen ist. Von § 5 Abs. 1 Nr. 2 
kann abgesehen werden. 

 

§ 27 
Grundsatz des Familiennachzugs 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wah-
rung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundes-
gebiet für ausländische Familienangehörige (Familien-
nachzug) wird zum Schutz von Ehe und Familie ge-
mäß Artikel 6 des Grundgesetzes erteilt und verlän-
gert. 

(1a) Ein Familiennachzug wird nicht zugelassen, 
wenn  

1. feststeht, dass die Ehe oder das Verwandt-
schaftsverhältnis ausschließlich zu dem 
Zweck geschlossen oder begründet wurde, 
dem Nachziehenden die Einreise in das und 
den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermögli-
chen, oder 

2. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme be-
gründen, dass einer der Ehegatten zur Einge-
hung der Ehe genötigt wurde. 

(2) Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspart-
nerschaftlichen Gemeinschaft im Bundesgebiet finden 
Absatz die Absätze 1a und 3, § 9 Abs. 3, § 9c Satz 
2, die §§ 28 bis 31 sowie 51 Abs. 2 entsprechende 
Anwendung. 

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
des Familiennachzugs kann versagt werden, wenn 
derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfindet, für 
den Unterhalt von anderen ausländischen Familien-
angehörigen oder anderen Haushaltsangehörigen auf 
Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch angewiesen ist. Von § 5 Abs. 1 Nr. 2 
kann abgesehen werden. 

(4) Eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Fami-
liennachzugs darf längstens für den Gültigkeits-
zeitraum der Aufenthaltserlaubnis des Ausländers 
erteilt werden, zu dem der Familiennachzug statt-
findet. Sie ist für diesen Zeitraum zu erteilen, wenn 
der Ausländer, zu dem der Familiennachzug statt-
findet, eine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 oder 
§ 38a besitzt. Die Aufenthaltserlaubnis darf jedoch 
nicht länger gelten als der Pass oder Passersatz 
des Familienangehörigen. Im Übrigen ist die Auf-
enthaltserlaubnis erstmals für mindestens ein Jahr 
zu erteilen. 

 

§ 28 § 28 
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Familiennachzug zu Deutschen 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 
Abs. 1 Nr. 1 dem ausländischen 

1. Ehegatten eines Deutschen, 

2. minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen, 

3. Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen 
zur Ausübung der Personensorge 

zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bundesgebiet hat. Sie kann abweichend 
von § 5 Abs. 1 dem nichtsorgeberechtigten Elternteil 
eines minderjährigen ledigen Deutschen erteilt werden, 
wenn die familiäre Gemeinschaft schon im Bundesge-
biet gelebt wird. 

 

 

 

 

(2) Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen, wenn er drei Jahre im Be-
sitz einer Aufenthaltserlaubnis ist, die familiäre Le-
bensgemeinschaft mit dem Deutschen im Bundesge-
biet fortbesteht, kein Ausweisungsgrund vorliegt und er 
sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich 
verständigen kann. Im Übrigen wird die Aufenthaltser-
laubnis verlängert, solange die familiäre Lebensge-
meinschaft fortbesteht. 

(3) Die §§ 31 und 35 finden mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass an die Stelle des Aufenthaltstitels des Aus-
länders der gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen im 
Bundesgebiet tritt. 

(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 36 ent-
sprechende Anwendung. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit. 

 

Familiennachzug zu Deutschen 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 
Abs. 1 Nr. 1 dem ausländischen 

1. Ehegatten eines Deutschen, 

2. minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen, 

3. Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen 
zur Ausübung der Personensorge 

zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bundesgebiet hat. Sie ist abweichend 
von § 5 Abs. 1 Nr. 1 in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 
und 3 zu erteilen. Sie soll in der Regel abweichend 
von § 5 Abs. 1 Nr. 1 in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 
erteilt werden. Sie kann abweichend von § 5 Abs. 1 
Nr. 1 dem nichtsorgeberechtigten Elternteil eines min-
derjährigen ledigen Deutschen erteilt werden, wenn die 
familiäre Gemeinschaft schon im Bundesgebiet gelebt 
wird. § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2, Satz 3 und 
Abs. 2 Satz 1 ist in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen, wenn er drei Jahre im Be-
sitz einer Aufenthaltserlaubnis ist, die familiäre Le-
bensgemeinschaft mit dem Deutschen im Bundesge-
biet fortbesteht, kein Ausweisungsgrund vorliegt und er 
sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich 
verständigen kann. Im Übrigen wird die Aufenthaltser-
laubnis verlängert, solange die familiäre Lebensge-
meinschaft fortbesteht. 

(3) Die §§ 31 und 35 finden mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass an die Stelle des Aufenthaltstitels des Aus-
länders der gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen im 
Bundesgebiet tritt. 

(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 36 ent-
sprechende Anwendung. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit. 

 

§ 29 
Familiennachzug zu Ausländern 

(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer 
muss 

1. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis oder 
Aufenthaltserlaubnis besitzen und 

2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.  

(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledi-
gen Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlas-
sungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 besitzt, kann von den 
Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und des Absat-
zes 1 Nr. 2 abgesehen werden. 

 

 

 

 

§ 29 
Familiennachzug zu Ausländern 

(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer 
muss 

1. der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis, Er-
laubnis zum Daueraufenthalt-EG oder Aufent-
haltserlaubnis besitzen und 

2. ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.  

(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledi-
gen Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlas-
sungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 besitzt, kann von den 
Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und des Absat-
zes 1 Nr. 2 abgesehen werden. In den Fällen des 
Satzes 1 ist von diesen Voraussetzungen abzuse-
hen, wenn 

1. der im Zuge des Familiennachzugs erforderli-
che Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels innerhalb von drei Monaten nach unan-
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(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und 
dem minderjährigen Kind eines Ausländers, der eine 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder 
§ 25 Abs. 3 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder 
humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt 
werden. Ein Familiennachzug wird in den Fällen des 
§ 25 Abs. 4 und 5 nicht gewährt. 

 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten und 
dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers 
oder dem minderjährigen ledigen Kind seines Ehegat-
ten abweichend von § 5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 erteilt, 
wenn dem Ausländer vorübergehender Schutz nach § 
24 Abs. 1 gewährt wurde und  

1. die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunfts-
land durch die Fluchtsituation aufgehoben wurde 
und 

2. der Familienangehörige aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union übernommen 
wird oder sich außerhalb der Europäischen Union 
befindet und schutzbedürftig ist. 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige 
Familienangehörige eines Ausländers, dem vorüber-
gehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde, 
richtet sich nach § 36. Auf die nach diesem Absatz 
aufgenommenen Familienangehörigen findet § 24 
Anwendung. 

(5) Unbeschadet des § 4 Abs. 2 Satz 3 berechtigt die 
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit, soweit der Ausländer, zu dem der Familiennach-
zug erfolgt, zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit be-
rechtigt ist oder wenn die eheliche Lebensgemein-
schaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im 
Bundesgebiet bestanden hat. 

 

fechtbarer Anerkennung als Asylberechtigter 
oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft gestellt wird und 

2. die Herstellung der familiären Lebensgemein-
schaft in einem Staat, der nicht Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ist und zu dem der 
Ausländer oder seine Familienangehörigen ei-
ne besondere Bindung haben, nicht möglich 
ist. 

Die in Satz 2 Nr. 1 genannte Frist wird auch durch 
die rechtzeitige Antragstellung des Ausländers 
gewahrt. 
(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und 
dem minderjährigen Kind eines Ausländers, der eine 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder 
§ 25 Abs. 3 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder 
humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt 
werden. § 26 Abs. 4 gilt entsprechend. Ein Familien-
nachzug wird in den Fällen des § 25 Abs. 4 bis 5, § 
104a Abs. 1 Satz 1 und § 104b nicht gewährt. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten und 
dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers 
oder dem minderjährigen ledigen Kind seines Ehegat-
ten abweichend von § 5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 erteilt, 
wenn dem Ausländer vorübergehender Schutz nach § 
24 Abs. 1 gewährt wurde und  

1. die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunfts-
land durch die Fluchtsituation aufgehoben wurde 
und 

2. der Familienangehörige aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union übernommen 
wird oder sich außerhalb der Europäischen Union 
befindet und schutzbedürftig ist. 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige 
Familienangehörige eines Ausländers, dem vorüber-
gehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde, 
richtet sich nach § 36. Auf die nach diesem Absatz 
aufgenommenen Familienangehörigen findet § 24 
Anwendung. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit,  
1. soweit der Ausländer, zu dem der Familien-

nachzug stattfindet, zur Ausübung einer Er-
werbstätigkeit berechtigt ist oder 

2. wenn die eheliche Lebensgemeinschaft seit 
mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bun-
desgebiet bestanden hat und die Aufenthalts-
erlaubnis des Ausländers, zu dem der Famili-
ennachzug stattfindet, nicht mit einer Neben-
bestimmung nach § 8 Abs. 2 versehen oder 
dessen Aufenthalt nicht bereits durch Gesetz 
oder Verordnung von einer Verlängerung aus-
geschlossen ist. 

 

§ 30 

Ehegattennachzug 

§ 30 

Ehegattennachzug 
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(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen, wenn der Ausländer 

 

 

 

 

 

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 

2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 
besitzt, 

3. seit fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt 
oder 

4. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die Ehe bei 
deren Erteilung bereits bestand und die Dauer 
seines Aufenthalts voraussichtlich über ein Jahr 
betragen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Auf-
enthaltserlaubnis zu erteilen, wenn 

1. beide Ehegatten das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, 

2. der Ehegatte sich zumindest auf einfache Art 
in deutscher Sprache verständigen kann und 

3. der Ausländer 

a) eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 

b) eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 
besitzt, 

c) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 
oder § 25 Abs. 1 oder Abs. 2 besitzt, 

d) seit zwei Jahren eine Aufenthaltser-
laubnis besitzt und die Aufenthaltser-
laubnis nicht mit einer Nebenbestim-
mung nach § 8 Abs. 2 versehen oder 
die spätere Erteilung einer Niederlas-
sungserlaubnis nicht auf Grund einer 
Rechtsnorm ausgeschlossen ist, 

e) eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die 
Ehe bei deren Erteilung bereits bestand 
und die Dauer seines Aufenthalts im 
Bundesgebiet voraussichtlich über ein 
Jahr betragen wird oder 

f) eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a 
besitzt und die eheliche Lebensge-
meinschaft bereits in dem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union bestand, in 
dem der Ausländer die Rechtsstellung 
eines langfristig Aufenthaltsberechtig-
ten innehat. 

Satz 1 Nr. 1 und 2 ist für die Erteilung der Aufent-
haltserlaubnis unbeachtlich, wenn 

1. der Ausländer einen Aufenthaltstitel nach 
den §§ 19 bis 21 besitzt und die Ehe bereits 
bestand, als er seinen Lebensmittelpunkt in 
das Bundesgebiet verlegt hat, 

2. der Ausländer unmittelbar vor der Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis oder einer Er-
laubnis zum Daueraufenthalt-EG Inhaber ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 20 war oder 

3. die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 3 
Buchstabe f vorliegen. 

Satz 1 Nr. 2 ist für die Erteilung der Aufenthaltser-
laubnis unbeachtlich, wenn 

1. der Ausländer einen Aufenthaltstitel nach 
§ 25 Abs. 1 oder Abs. 2 oder § 26 Abs. 3 be-
sitzt und die Ehe bereits bestand, als der 
Ausländer seinen Lebensmittelpunkt in das 
Bundesgebiet verlegt hat, 

2. der Ehegatte wegen einer körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Krankheit oder Behin-
derung nicht in der Lage ist, einfache Kennt-
nisse der deutschen Sprache nachzuweisen, 

3. bei dem Ehegatten ein erkennbar geringer 
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(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von 
Absatz 1 Nr. 4 erteilt werden, wenn der Ausländer eine 
Aufenthaltserlaubnis besitzt. 

 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 
Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 verlängert werden, 
solange die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht. 

 

Integrationsbedarf im Sinne einer nach § 43 
Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung besteht 
oder dieser aus anderen Gründen nach der 
Einreise keinen Anspruch nach § 44 auf Teil-
nahme am Integrationskurs hätte oder 

4. der Ausländer wegen seiner Staatsangehö-
rigkeit auch für einen Aufenthalt, der kein 
Kurzaufenthalt ist, visumfrei in das Bundes-
gebiet einreisen und sich darin aufhalten 
darf. 

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung 
einer besonderen Härte abweichend von Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 erteilt werden. Besitzt der Ausländer 
eine Aufenthaltserlaubnis, kann von den anderen 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 
Buchstabe d abgesehen werden.“ 
(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 
Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 verlängert werden, 
solange die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht. 

(4) Ist ein Ausländer gleichzeitig mit mehreren E-
hegatten verheiratet und lebt er gemeinsam mit 
einem Ehegatten im Bundesgebiet, wird keinem 
weiteren Ehegatten eine Aufenthaltserlaubnis nach 
Absatz 1 oder Absatz 3 erteilt. 

 

§ 31 
Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im 
Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemein-
schaft als eigenständiges, vom Zweck des Familien-
nachzugs unabhängiges Aufenthaltsrecht für ein Jahr 
verlängert, wenn  

1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens 
zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestan-
den hat oder 

2. der Ausländer gestorben ist, während die eheliche 
Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet bestand 

und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufent-
haltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis war, es 
sei denn, er konnte die Verlängerung aus von ihm 
nicht zu vertretenden Gründen nicht rechtzeitig bean-
tragen. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Aus-
übung einer Erwerbstätigkeit. 

 

 

 

 

 

(2) Von der Voraussetzung des zweijährigen rechtmä-
ßigen Bestandes der ehelichen Lebensgemeinschaft 
im Bundesgebiet nach Absatz 1 Nr. 1 ist abzusehen, 
soweit es zur Vermeidung einer besonderen Härte 
erforderlich ist, dem Ehegatten den weiteren Aufenthalt 
zu ermöglichen, es sei denn, für den Ausländer ist die 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlos-
sen. Eine besondere Härte liegt insbesondere vor, 

§ 31 
Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten 

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im 
Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemein-
schaft als eigenständiges, vom Zweck des Familien-
nachzugs unabhängiges Aufenthaltsrecht für ein Jahr 
verlängert, wenn  

1. die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens 
zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestan-
den hat oder 

2. der Ausländer gestorben ist, während die eheliche 
Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet bestand 

und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufent-
haltserlaubnis oder , Niederlassungserlaubnis oder 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG war, es sei denn, 
er konnte die Verlängerung aus von ihm nicht zu ver-
tretenden Gründen nicht rechtzeitig beantragen. Satz 1 
ist nicht anzuwenden, wenn die Aufenthaltserlaub-
nis des Ausländers nicht verlängert oder dem Aus-
länder keine Niederlassungserlaubnis oder Er-
laubnis zum Daueraufenthalt-EG erteilt werden 
darf, weil dies durch eine Rechtsnorm wegen des 
Zwecks des Aufenthalts oder durch eine Nebenbe-
stimmung zur Aufenthaltserlaubnis nach § 8 Abs. 2 
ausgeschlossen ist. Die Aufenthaltserlaubnis berech-
tigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

(2) Von der Voraussetzung des zweijährigen rechtmä-
ßigen Bestandes der ehelichen Lebensgemeinschaft 
im Bundesgebiet nach Absatz 1 Nr. 1 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 ist abzusehen, soweit es zur Vermeidung einer 
besonderen Härte erforderlich ist, dem Ehegatten den 
weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, es sei denn, für 
den Ausländer ist die Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis ausgeschlossen. Eine besondere Härte liegt 
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wenn dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft erwachsenden 
Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchti-
gung seiner schutzwürdigen Belange droht oder wenn 
dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung seiner 
schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten an der 
ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; zu den 
schutzwürdigen Belangen zählt auch das Wohl eines 
mit dem Ehegatten in familiärer Lebensgemeinschaft 
lebenden Kindes. Zur Vermeidung von Missbrauch 
kann die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ver-
sagt werden, wenn der Ehegatte aus einem von ihm zu 
vertretenden Grund auf Leistungen nach dem Zweiten 
oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch angewiesen ist. 

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach 
Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch 
Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Auslän-
ders gesichert ist und dieser eine Niederlassungser-
laubnis besitzt, ist dem Ehegatten abweichend von § 9 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 ebenfalls eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen. 

(4) Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch steht 
der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbescha-
det des Absatzes 2 Satz 3 nicht entgegen. Danach 
kann die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, so-
lange die Voraussetzungen für die Erteilung der Nie-
derlassungserlaubnis nicht vorliegen. 

 

insbesondere vor, wenn dem Ehegatten wegen der 
aus der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft 
erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche 
Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange droht 
oder wenn dem Ehegatten wegen der Beeinträchti-
gung seiner schutzwürdigen Belange das weitere 
Festhalten an der ehelichen Lebensgemeinschaft un-
zumutbar ist; zu den schutzwürdigen Belangen zählt 
auch das Wohl eines mit dem Ehegatten in familiärer 
Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. Zur Vermei-
dung von Missbrauch kann die Verlängerung der Auf-
enthaltserlaubnis versagt werden, wenn der Ehegatte 
aus einem von ihm zu vertretenden Grund auf Leistun-
gen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch angewiesen ist. 

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach 
Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch 
Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Auslän-
ders gesichert ist und dieser eine Niederlassungser-
laubnis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-
EG besitzt, ist dem Ehegatten abweichend von § 9 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 ebenfalls eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen. 

(4) Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch steht 
der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbescha-
det des Absatzes 2 Satz 3 nicht entgegen. Danach 
kann die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, so-
lange die Voraussetzungen für die Erteilung der Nie-
derlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Dauerauf-
enthalt-EG nicht vorliegen. 

 

§ 32 
Kindernachzug 

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers 
ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn  

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaub-
nis nach § 26 Abs. 3 besitzt oder 

2. beide Eltern oder der allein personensorgeberech-
tigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder Nie-
derlassungserlaubnis besitzen und das Kind sei-
nen Lebensmittelpunkt zusammen mit seinen El-
tern oder dem allein personensorgeberechtigten 
Elternteil in das Bundesgebiet verlegt. 

(2) Einem minderjährigen ledigen Kind, welches das 
16. Lebensjahr vollendet hat, ist eine Aufenthaltser-
laubnis zu erteilen, wenn es die deutsche Sprache 
beherrscht oder gewährleistet erscheint, dass es sich 
auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebens-
verhältnisse in die Lebensverhältnisse in der Bundes-
republik Deutschland einfügen kann, und beide Eltern 
oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil 
eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaub-
nis besitzen. 

 

 

 

§ 32 
Kindernachzug 

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers 
ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn  

1. der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaub-
nis nach § 26 Abs. 3 besitzt oder 

2. beide Eltern oder der allein personensorgeberech-
tigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder , 
Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG besitzen und das Kind sei-
nen Lebensmittelpunkt zusammen mit seinen El-
tern oder dem allein personensorgeberechtigten 
Elternteil in das Bundesgebiet verlegt. 

(2) Einem minderjährigen ledigen Kind, welches das 
16. Lebensjahr vollendet hat, ist eine Aufenthaltser-
laubnis zu erteilen, wenn es die deutsche Sprache 
beherrscht oder gewährleistet erscheint, dass es sich 
auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und Lebens-
verhältnisse in die Lebensverhältnisse in der Bundes-
republik Deutschland einfügen kann, und beide Eltern 
oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil 
eine Aufenthaltserlaubnis oder , Niederlassungser-
laubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 
besitzen. 

(2a) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Aus-
länders, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a 
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(3) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Auslän-
ders, welches das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn 
beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte 
Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlas-
sungserlaubnis besitzen. 

 

(4) Im Übrigen kann dem minderjährigen ledigen Kind 
eines Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den, wenn es auf Grund der Umstände des Einzelfalls 
zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich 
ist. Hierbei sind das Kindeswohl und die familiäre Situ-
ation zu berücksichtigen. 

 

besitzt, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
wenn die familiäre Lebensgemeinschaft bereits in 
dem Mitgliedstaat der Europäischen Union be-
stand, in dem der Ausländer die Rechtsstellung 
eines langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt. 
Dasselbe gilt, wenn der Ausländer unmittelbar vor 
der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder 
einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG eine Auf-
enthaltserlaubnis nach § 38a besaß. 

(3) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Auslän-
ders, welches das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn 
beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte 
Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder , Niederlas-
sungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufent-
halt-EG besitzen. 

(4) Im Übrigen kann dem minderjährigen ledigen Kind 
eines Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den, wenn es auf Grund der Umstände des Einzelfalls 
zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich 
ist. Hierbei sind das Kindeswohl und die familiäre Situ-
ation zu berücksichtigen. 

§ 33 
Geburt eines Kindes im Bundesgebiet 

Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird, ist 
abweichend von den §§ 5 und 29 Abs. 1 Nr. 2 von 
Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, 
wenn die Mutter eine Aufenthaltserlaubnis oder eine 
Niederlassungserlaubnis besitzt. Der Aufenthalt eines 
im Bundesgebiet geborenen Kindes, dessen Mutter 
zum Zeitpunkt der Geburt im Besitz eines Visums ist 
oder sich visumfrei aufhalten darf, gilt bis zum Ablauf 
des Visums oder des visumfreien Aufenthalts als er-
laubt. 

 

§ 33 
Geburt eines Kindes im Bundesgebiet 

Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird, 
kann abweichend von den §§ 5 und 29 Abs. 1 Nr. 2 
von Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden, wenn ein Elternteil eine Aufenthaltser-
laubnis, eine Niederlassungserlaubnis oder eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG besitzt. Wenn 
zum Zeitpunkt der Geburt beide Elternteile oder 
der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine 
Aufenthaltserlaubnis, eine Niederlassungserlaub-
nis oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 
besitzen, wird dem im Bundesgebiet geborenen 
Kind die Aufenthaltserlaubnis von Amts wegen 
erteilt. Der Aufenthalt eines im Bundesgebiet gebo-
renen Kindes, dessen Mutter oder Vater zum Zeit-
punkt der Geburt im Besitz eines Visums ist oder 
sich visumfrei aufhalten darf, gilt bis zum Ablauf 
des Visums oder des rechtmäßigen visumfreien 
Aufenthalts als erlaubt. 
 

§ 34 
Aufenthaltsrecht der Kinder 

(1) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis ist 
abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 
zu verlängern, solange ein personensorgeberechtigter 
Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlas-
sungserlaubnis besitzt und das Kind mit ihm in familiä-
rer Lebensgemeinschaft lebt oder das Kind im Falle 
seiner Ausreise ein Wiederkehrrecht gemäß § 37 hät-
te. 

(2) Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind 
erteilte Aufenthaltserlaubnis zu einem eigenständigen, 
vom Familiennachzug unabhängigen Aufenthaltsrecht. 
Das Gleiche gilt bei Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis oder wenn die Aufenthaltserlaubnis in entspre-
chender Anwendung des § 37 verlängert wird. 
 

§ 34 
Aufenthaltsrecht der Kinder 

(1) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis ist 
abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 
zu verlängern, solange ein personensorgeberechtigter 
Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder , Niederlas-
sungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Dauerauf-
enthalt-EG besitzt und das Kind mit ihm in familiärer 
Lebensgemeinschaft lebt oder das Kind im Falle seiner 
Ausreise ein Wiederkehrrecht gemäß § 37 hätte. 

(2) Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind 
erteilte Aufenthaltserlaubnis zu einem eigenständigen, 
vom Familiennachzug unabhängigen Aufenthaltsrecht. 
Das Gleiche gilt bei Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis und der Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 
oder wenn die Aufenthaltserlaubnis in entsprechender 
Anwendung des § 37 verlängert wird. 
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(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, 
solange die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis noch nicht vorliegen. 

 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, 
solange die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis und der Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG noch nicht vorliegen. 

 

§ 35 
Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der 
Kinder 

(1) Einem minderjährigen Ausländer, der eine Aufent-
haltserlaubnis nach diesem Abschnitt besitzt, ist ab-
weichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis 
zu erteilen, wenn er im Zeitpunkt der Vollendung sei-
nes 16. Lebensjahres seit fünf Jahren im Besitz der 
Aufenthaltserlaubnis ist. Das Gleiche gilt, wenn 

1. der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im 
Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist,  

2. er  über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt und  

3. sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich in 
einer Ausbildung befindet, die zu einem anerkann-
ten schulischen oder beruflichen Bildungsab-
schluss führt.  

(2) Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des Be-
sitzes der Aufenthaltserlaubnis werden in der Regel 
nicht die Zeiten angerechnet, in denen der Ausländer 
außerhalb des Bundesgebiets die Schule besucht hat. 

(3) Ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis nach Absatz 1 besteht nicht, wenn 

1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Auslän-
ders beruhender Ausweisungsgrund vorliegt, 

2. der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen 
einer vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder 
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten 
oder einer Geldstrafe von mindestens 180 Tages-
sätzen verurteilt worden oder wenn die Verhän-
gung einer Jugendstrafe ausgesetzt ist oder  
 

 

3. der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme 
von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch oder Jugendhilfe nach 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch gesichert ist, 
es sei denn, der Ausländer befindet sich in einer 
Ausbildung, die zu einem anerkannten schuli-
schen oder beruflichen Bildungsabschluss führt. 

In den Fällen des Satzes 1 kann die Niederlas-
sungserlaubnis erteilt oder die Aufenthaltserlaubnis 
verlängert werden. Ist im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die 
Jugend- oder Freiheitsstrafe zur Bewährung oder die 
Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt, wird die 
Aufenthaltserlaubnis in der Regel bis zum Ablauf der 
Bewährungszeit verlängert. 

(4) Von den in Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Absatz 3 Satz 
1 Nr. 3 bezeichneten Voraussetzungen ist abzusehen, 
wenn sie von dem Ausländer wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behin-

§ 35 
Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der 
Kinder 

(1) Einem minderjährigen Ausländer, der eine Aufent-
haltserlaubnis nach diesem Abschnitt besitzt, ist ab-
weichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis 
zu erteilen, wenn er im Zeitpunkt der Vollendung sei-
nes 16. Lebensjahres seit fünf Jahren im Besitz der 
Aufenthaltserlaubnis ist. Das Gleiche gilt, wenn 

1. der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im 
Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist,  

2. er  über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt und  

3. sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich in 
einer Ausbildung befindet, die zu einem anerkann-
ten schulischen oder beruflichen Bildungsab-
schluss führt.  

(2) Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des Be-
sitzes der Aufenthaltserlaubnis werden in der Regel 
nicht die Zeiten angerechnet, in denen der Ausländer 
außerhalb des Bundesgebiets die Schule besucht hat. 

(3) Ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungser-
laubnis nach Absatz 1 besteht nicht, wenn 

1. ein auf dem persönlichen Verhalten des Auslän-
ders beruhender Ausweisungsgrund vorliegt, 

2. der Ausländer in den letzten drei Jahren we-
gen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Ju-
gendstrafe von mindestens sechs oder einer 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten 
oder einer Geldstrafe von mindestens 90 Ta-
gessätzen verurteilt worden oder wenn die 
Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt ist 
oder 

3. der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme 
von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch oder Jugendhilfe nach 
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch gesichert ist, 
es sei denn, der Ausländer befindet sich in einer 
Ausbildung, die zu einem anerkannten schuli-
schen oder beruflichen Bildungsabschluss führt. 

In den Fällen des Satzes 1 kann die Niederlas-
sungserlaubnis erteilt oder die Aufenthaltserlaubnis 
verlängert werden. Ist im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die 
Jugend- oder Freiheitsstrafe zur Bewährung oder die 
Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt, wird die 
Aufenthaltserlaubnis in der Regel bis zum Ablauf der 
Bewährungszeit verlängert. 

(4) Von den in Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 und Absatz 
3 Satz 1 Nr. 3 bezeichneten Voraussetzungen ist ab-
zusehen, wenn sie von dem Ausländer wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder 
Behinderung nicht erfüllt werden können. 
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derung nicht erfüllt werden können. 

 
 

§ 36 
Nachzug sonstiger Familienangehöriger 

Einem sonstigen Familienangehörigen eines Auslän-
ders kann zum Familiennachzug eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden, wenn es zur Vermeidung einer 
außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. Auf volljähri-
ge Familienangehörige finden § 30 Abs. 3 und § 31 
und auf minderjährige Familienangehörige § 34 ent-
sprechende Anwendung. 

 

§ 36 
Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehö-
riger 

(1) Den Eltern eines minderjährigen Ausländers, 
der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 
oder Abs. 2 oder eine Niederlassungserlaubnis 
nach § 26 Abs. 3 besitzt, ist abweichend von § 5 
Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1 Nr. 2 eine Aufenthalts-
erlaubnis zu erteilen, wenn sich kein sorgeberech-
tigter Elternteil im Bundesgebiet aufhält. 

(2) Sonstigen Familienangehörigen eines Auslän-
ders kann zum Familiennachzug eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden, wenn es zur Vermeidung 
einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. Auf 
volljährige Familienangehörige sind § 30 Abs. 3 
und § 31, auf minderjährige Familienangehörige ist 
§ 34 entsprechend anzuwenden. 

 

Abschnitt 7 
Besondere Aufenthaltsrechte 

 

§ 37 
Recht auf Wiederkehr 

(1) Einem Ausländer, der als Minderjähriger rechtmä-
ßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet 
hatte, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn 

1. der Ausländer sich vor seiner Ausreise acht Jahre 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten und 
sechs Jahre im Bundesgebiet eine Schule be-
sucht hat, 

2. sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit 
oder durch eine Unterhaltsverpflichtung gesichert 
ist, die ein Dritter für die Dauer von fünf Jahren 
übernommen hat, und 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
nach Vollendung des 15. und vor Vollendung des 
21. Lebensjahres sowie vor Ablauf von fünf Jah-
ren seit der Ausreise gestellt wird. 

Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit. 

(2) Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann von 
den in Absatz 1 Nr. 1 und 3 bezeichneten Vorausset-
zungen abgewichen werden. Von den in Absatz 1 Nr. 1 
bezeichneten Voraussetzungen kann abgesehen wer-
den, wenn der Ausländer im Bundesgebiet einen aner-
kannten Schulabschluss erworben hat. 

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann versagt 
werden, 

1. wenn der Ausländer ausgewiesen worden war 
oder ausgewiesen werden konnte, als er das 
Bundesgebiet verließ, 

2. wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt oder 

3. solange der Ausländer minderjährig und seine 
persönliche Betreuung im Bundesgebiet nicht ge-

§ 37 
Recht auf Wiederkehr 

(1) Einem Ausländer, der als Minderjähriger rechtmä-
ßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet 
hatte, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn 

1. der Ausländer sich vor seiner Ausreise acht Jahre 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten und 
sechs Jahre im Bundesgebiet eine Schule be-
sucht hat, 

2. sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit 
oder durch eine Unterhaltsverpflichtung gesichert 
ist, die ein Dritter für die Dauer von fünf Jahren 
übernommen hat, und 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
nach Vollendung des 15. und vor Vollendung des 
21. Lebensjahres sowie vor Ablauf von fünf Jah-
ren seit der Ausreise gestellt wird. 

Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit. 

(2) Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann von 
den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 bezeichneten Vor-
aussetzungen abgewichen werden. Von den in Absatz 
1 Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Voraussetzungen kann 
abgesehen werden, wenn der Ausländer im Bundes-
gebiet einen anerkannten Schulabschluss erworben 
hat. 

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann versagt 
werden, 

1. wenn der Ausländer ausgewiesen worden war 
oder ausgewiesen werden konnte, als er das 
Bundesgebiet verließ, 

2. wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt oder 

3. solange der Ausländer minderjährig und seine 
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währleistet ist. 

(4) Der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis steht 
nicht entgegen, dass der Lebensunterhalt nicht mehr 
aus eigener Erwerbstätigkeit gesichert oder die Unter-
haltsverpflichtung wegen Ablaufs der fünf Jahre entfal-
len ist. 

(5) Einem Ausländer, der von einem Träger im Bun-
desgebiet Rente bezieht, wird in der Regel eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich vor seiner Aus-
reise mindestens acht Jahre rechtmäßig im Bundes-
gebiet aufgehalten hat. 

 

persönliche Betreuung im Bundesgebiet nicht ge-
währleistet ist. 

(4) Der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis steht 
nicht entgegen, dass der Lebensunterhalt nicht mehr 
aus eigener Erwerbstätigkeit gesichert oder die Unter-
haltsverpflichtung wegen Ablaufs der fünf Jahre entfal-
len ist. 

(5) Einem Ausländer, der von einem Träger im Bun-
desgebiet Rente bezieht, wird in der Regel eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich vor seiner Aus-
reise mindestens acht Jahre rechtmäßig im Bundes-
gebiet aufgehalten hat. 

 

§ 38 
Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche 

(1) Einem ehemaligen Deutschen ist 

1. eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er 
bei Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit seit 
fünf Jahren als Deutscher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bundesgebiet hatte, 

2. eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er bei 
Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit seit 
mindestens einem Jahr seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Bundesgebiet hatte. 

Der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach 
Satz 1 ist innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis 
vom Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zu 
stellen. § 81 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Einem ehemaligen Deutschen, der seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt im Ausland hat, kann eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt werden, wenn er über ausrei-
chende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 

(3) In besonderen Fällen kann der Aufenthaltstitel nach 
Absatz 1 oder 2 abweichend von § 5 erteilt werden. 

(4) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder 2 
berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Die 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist innerhalb der An-
tragsfrist des Absatzes 1 Satz 2 und im Falle der An-
tragstellung bis zur Entscheidung der Ausländerbehör-
de über den Antrag erlaubt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwen-
dung auf einen Ausländer, der aus einem nicht von 
ihm zu vertretenden Grund bisher von deutschen Stel-
len als Deutscher behandelt wurde. 

 

 

 § 38a 
Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union langfristig Aufent-
haltsberechtigte 
(1) Einem Ausländer, der in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstel-
lung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in-
nehat, wird eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn 
er sich länger als drei Monate im Bundesgebiet 
aufhalten will. § 8 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf Ausländer, 
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die 

1. von einem Dienstleistungserbringer im Rah-
men einer grenzüberschreitenden Dienstleis-
tungserbringung entsandt werden, 

2. sonst grenzüberschreitende Dienstleistungen 
erbringen wollen oder 

3. sich zur Ausübung einer Beschäftigung als 
Saisonarbeitnehmer im Bundesgebiet aufhal-
ten oder im Bundesgebiet eine Tätigkeit als 
Grenzarbeitnehmer aufnehmen wollen. 

(3) Der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 berechtigt 
nur zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, wenn die 
in § 18 Abs. 2, den §§ 19, 20 oder § 21 genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Wird der Aufent-
haltstitel nach Absatz 1 für ein Studium oder für 
sonstige Ausbildungszwecke erteilt, sind die §§ 16 
und 17 entsprechend anzuwenden. In den Fällen 
des § 17 wird der Aufenthaltstitel ohne Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit erteilt. 

(4) Eine nach Absatz 1 erteilte Aufenthaltserlaubnis 
darf nur für höchstens zwölf Monate mit einer Ne-
benbestimmung nach § 39 Abs. 4 versehen wer-
den. Der in Satz 1 genannte Zeitraum beginnt mit 
der erstmaligen Erlaubnis einer Beschäftigung bei 
der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 
1. Nach Ablauf dieses Zeitraums berechtigt die 
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit.“ 

 

Abschnitt 8 
Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit 

 

§ 39 
Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung 

(1) Ein Aufenthaltstitel, der einem Ausländer die Aus-
übung einer Beschäftigung erlaubt, kann nur mit Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit erteilt werden, 
soweit durch Rechtsverordnung nicht etwas anderes 
bestimmt ist. Die Zustimmung kann erteilt werden, 
wenn dies in zwischenstaatlichen Vereinbarungen, 
durch ein Gesetz oder durch Rechtsverordnung be-
stimmt ist. 

(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Be-
schäftigung nach § 18 zustimmen, wenn 

1. a) sich durch die Beschäftigung von Ausländern 
nachteilige Auswirkungen auf den Arbeits-
markt, insbesondere hinsichtlich der Beschäf-
tigungsstruktur, der Regionen und der Wirt-
schaftszweige, nicht ergeben und 

b) für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer 
sowie Ausländer, die diesen hinsichtlich der 
Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind 
oder andere Ausländer, die nach dem Recht 
der Europäischen Union einen Anspruch auf 
vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, 
nicht zur Verfügung stehen oder 

2. sie durch Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a 
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und b für einzelne Berufsgruppen oder für einzel-
ne Wirtschaftszweige festgestellt hat, dass die 
Besetzung der offenen Stellen mit ausländischen 
Bewerbern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch 
verantwortbar ist,  

und der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbe-
dingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer 
beschäftigt wird. Für die Beschäftigung stehen deut-
sche Arbeitnehmer und diesen gleichgestellte Auslän-
der auch dann zur Verfügung, wenn sie nur mit Förde-
rung der Agentur für Arbeit vermittelt werden können. 
Der Arbeitgeber, bei dem ein Ausländer beschäftigt 
werden soll, der dafür eine Zustimmung benötigt, hat 
der Bundesagentur für Arbeit Auskunft über Arbeits-
entgelt, Arbeitszeiten und sonstige Arbeitsbedingun-
gen zu erteilen. 

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn bei Aufenthalten zu ande-
ren Zwecken nach den Abschnitten 3, 5, 6 oder 7 eine 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Aus-
übung einer Beschäftigung erforderlich ist. 

(4) Die Zustimmung kann die Dauer und die berufliche 
Tätigkeit festlegen sowie die Beschäftigung auf be-
stimmte Betriebe oder Bezirke beschränken. 

(5) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis nach § 19 zustimmen, 
wenn sich durch die Beschäftigung des Ausländers 
nachteilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht 
ergeben. 

(6) Staatsangehörigen derjenigen Staaten, die nach 
dem Vertrag vom 16. April 2003 über den Beitritt der 
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der 
Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik 
Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der 
Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slo-
wakischen Republik zur Europäischen Union (BGBl. 
2003 II S. 1408) oder nach dem Vertrag vom 25. April 
2005 über den Beitritt der Republik Bulgarien und Ru-
mäniens zur Europäischen Union (BGBl. 2006 II S. 
1146) der Europäischen Union beigetreten sind, kann 
von der Bundesagentur für Arbeit eine Beschäftigung, 
die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 erlaubt 
werden, soweit nach Maßgabe dieser Verträge von 
den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein-
schaft abweichende Regelungen Anwendung finden. 
Ihnen ist Vorrang gegenüber zum Zweck der Beschäf-
tigung einreisenden Staatsangehörigen aus Drittstaa-
ten zu gewähren. 

 

§ 40 
Versagungsgründe 

(1) Die Zustimmung nach § 39 ist zu versagen, wenn 

1. das Arbeitsverhältnis auf Grund einer unerlaubten 
Arbeitsvermittlung oder Anwerbung zustande ge-
kommen ist oder 

2. der Ausländer als Leiharbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) tätig 
werden will. 
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(2) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn 

1. der Ausländer gegen § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 2 bis 
13 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, § 10 
oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-
zes oder gegen die §§ 15, 15a oder § 16 Abs. 1 
Nr. 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
schuldhaft verstoßen hat oder 

2. wichtige Gründe in der Person des Ausländers 
vorliegen. 

 

§ 41 
Widerruf der Zustimmung 

Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn der 
Ausländer zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als 
vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird 
(§ 39 Abs. 2 Satz 1) oder der Tatbestand des § 40 
Abs. 1 oder 2 erfüllt ist. 

 

 

§ 42 
Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Folgendes bestimmen: 

 

1. Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit (§ 17 Satz 1, § 18 Abs. 
2 Satz 1, § 19 Abs. 1) nicht erforderlich ist,  

2. Berufsgruppen, bei denen nach Maßgabe des § 
18 eine Beschäftigung ausländischer Erwerbstäti-
ger zugelassen werden kann, und erforderlichen-
falls nähere Voraussetzungen für deren Zulas-
sung auf dem deutschen Arbeitsmarkt, 

3. Ausnahmen für Angehörige bestimmter Staaten, 

4. Tätigkeiten, die für die Durchführung dieses Ge-
setzes stets oder unter bestimmten Vorausset-
zungen nicht als Beschäftigung anzusehen sind. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates Folgendes bestimmen: 

1. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ertei-
lung der Zustimmung der Bundesagentur für Ar-
beit; dabei kann auch ein alternatives Verfahren 
zur Vorrangprüfung geregelt werden, 

2. Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, beruf-
liche und regionale Beschränkung der Zustim-
mung nach § 39 Abs. 4, 

3. Ausnahmen, in denen eine Zustimmung abwei-
chend von § 39 Abs. 2 erteilt werden darf, 

4. Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit nach § 4 Abs. 2 Satz 3 
nicht erforderlich ist, 

5. Fälle, in denen geduldeten Ausländern abwei-
chend von § 4 Abs. 3 Satz 1 eine Beschäftigung 
erlaubt werden kann. 

§ 42 
Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Folgendes bestimmen: 

1. Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit (§ 17 Satz 1, § 18 Abs. 
2 Satz 1, § 19 Abs. 1) nicht erforderlich ist,  

2. Berufsgruppen, bei denen nach Maßgabe des § 
18 eine Beschäftigung ausländischer Erwerbstäti-
ger zugelassen werden kann, und erforderlichen-
falls nähere Voraussetzungen für deren Zulas-
sung auf dem deutschen Arbeitsmarkt, 

3. Ausnahmen für Angehörige bestimmter Staaten, 

4. Tätigkeiten, die für die Durchführung dieses Ge-
setzes stets oder unter bestimmten Vorausset-
zungen nicht als Beschäftigung anzusehen sind. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates Folgendes bestimmen: 

1. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ertei-
lung der Zustimmung der Bundesagentur für Ar-
beit; dabei kann auch ein alternatives Verfahren 
zur Vorrangprüfung geregelt werden, 

2. Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, beruf-
liche und regionale Beschränkung der Zustim-
mung nach § 39 Abs. 4, 

3. Ausnahmen, in denen eine Zustimmung abwei-
chend von § 39 Abs. 2 erteilt werden darf, 

4. Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit nach § 4 Abs. 2 Satz 3 
nicht erforderlich ist, 

5. Fälle, in denen geduldeten Ausländern abwei-
chend von § 4 Abs. 3 Satz 1 eine Beschäftigung 
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(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
kann der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes und der hierzu 
erlassenen Rechtsverordnungen sowie der von den 
Europäischen Gemeinschaften erlassenen Bestim-
mungen über den Zugang zum Arbeitsmarkt und der 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Beschäf-
tigung von Arbeitnehmern Weisungen erteilen. 

 

erlaubt werden kann. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
kann der Bundesagentur für Arbeit zur Durchführung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes und der hierzu 
erlassenen Rechtsverordnungen sowie der von den 
Europäischen Gemeinschaften erlassenen Bestim-
mungen über den Zugang zum Arbeitsmarkt und der 
zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Beschäf-
tigung von Arbeitnehmern Weisungen erteilen. 

 

Kapitel 3 
Förderung der Integration 

Kapitel 3 
Förderung der Integration 

§ 43  
Integrationskurs 

(1) Die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bun-
desgebiet lebenden Ausländern in das wirtschaftliche, 
kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Bundes-
republik Deutschland wird gefördert. 

(2) Eingliederungsbemühungen von Ausländern wer-
den durch ein Grundangebot zur Integration (Integrati-
onskurs) unterstützt. Der Integrationskurs umfasst 
Angebote, die Ausländer an die Sprache, die Rechts-
ordnung, die Kultur und die Geschichte in Deutschland 
heranführen. Ausländer sollen dadurch mit den Le-
bensverhältnissen im Bundesgebiet so weit vertraut 
werden, dass sie ohne die Hilfe oder Vermittlung Drit-
ter in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens 
selbständig handeln können. 

(3) Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und ei-
nen Aufbausprachkurs von jeweils gleicher Dauer zur 
Erlangung ausreichender Sprachkenntnisse sowie 
einen Orientierungskurs zur Vermittlung von Kenntnis-
sen der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte 
in Deutschland. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch 
eine vom Kursträger auszustellende Bescheinigung 
über den erfolgreich abgelegten Abschlusstest nach-
gewiesen. Der Integrationskurs wird vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge koordiniert und durchge-
führt, das sich hierzu privater oder öffentlicher Träger 
bedienen kann. Für die Teilnahme am Integrationskurs 
sollen Kosten in angemessenem Umfang unter Be-
rücksichtigung der Leistungsfähigkeit erhoben werden. 
Zur Zahlung ist auch derjenige verpflichtet, der dem 
Ausländer zur Gewährung des Lebensunterhalts ver-
pflichtet ist. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nähere Ein-
zelheiten des Integrationskurses, insbesondere die 
Grundstruktur, die Dauer, die Lerninhalte und die 
Durchführung der Kurse, die Vorgaben bezüglich der 
Auswahl und Zulassung der Kursträger sowie die Vor-
aussetzungen und die Rahmenbedingungen für die 
Teilnahme und ihre Ordnungsmäßigkeit einschließlich 
der Kostentragung sowie die erforderliche Datenüber-
mittlung zwischen den beteiligten Stellen durch eine 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
zu regeln. 

(5) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundes-
tag zum 1. Juli 2007 einen Erfahrungsbericht zu 

§ 43  
Integrationskurs 

(1) Die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bun-
desgebiet lebenden Ausländern in das wirtschaftliche, 
kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Bundes-
republik Deutschland wird gefördert und gefordert. 

(2) Eingliederungsbemühungen von Ausländern wer-
den durch ein Grundangebot zur Integration (Integrati-
onskurs) unterstützt. Der Integrationskurs umfasst 
Angebote, die Ausländer an die Sprache, die 
Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte in 
Deutschland heranführen Ziel des Integrationskur-
ses ist, den Ausländern die Sprache, die Rechts-
ordnung, die Kultur und die Geschichte in 
Deutschland erfolgreich zu vermitteln. Ausländer 
sollen dadurch mit den Lebensverhältnissen im Bun-
desgebiet so weit vertraut werden, dass sie ohne die 
Hilfe oder Vermittlung Dritter in allen Angelegenheiten 
des täglichen Lebens selbständig handeln können. 

(3) Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und ei-
nen Aufbausprachkurs von jeweils gleicher Dauer zur 
Erlangung ausreichender Sprachkenntnisse sowie 
einen Orientierungskurs zur Vermittlung von Kenntnis-
sen der Rechtsordnung, der Kultur und der Geschichte 
in Deutschland. Die erfolgreiche Teilnahme wird 
durch eine vom Kursträger auszustellende Be-
scheinigung über den erfolgreich abgelegten Ab-
schlusstest nachgewiesen. Der Integrationskurs wird 
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge koordi-
niert und durchgeführt, das sich hierzu privater oder 
öffentlicher Träger bedienen kann. Für die Teilnahme 
am Integrationskurs sollen Kosten in angemessenem 
Umfang unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit 
erhoben werden. Zur Zahlung ist auch derjenige ver-
pflichtet, der dem Ausländer zur Gewährung des Le-
bensunterhalts verpflichtet ist. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nähere Ein-
zelheiten des Integrationskurses, insbesondere die 
Grundstruktur, die Dauer, die Lerninhalte und die 
Durchführung der Kurse, die Vorgaben bezüglich der 
Auswahl und Zulassung der Kursträger sowie die Vor-
aussetzungen und die Rahmenbedingungen für die 
Teilnahme und ihre Ordnungsmäßigkeit ordnungs-
gemäße und erfolgreiche Teilnahme und ihre Be-
scheinigung einschließlich der Kostentragung sowie 
die erforderliche Datenübermittlung zwischen den be-
teiligten Stellen durch eine Rechtsverordnung ohne 
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Durchführung und Finanzierung der Integrationskurse 
vor. 

 

Zustimmung des Bundesrates zu regeln. 

(5) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundes-
tag zum 1. Juli 2007 einen Erfahrungsbericht zu 
Durchführung und Finanzierung der Integrationskurse 
vor. 

 

§ 44 
Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrati-
onskurs 

(1) Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an 
einem Integrationskurs hat ein Ausländer, der sich 
dauerhaft im Bundesgebiet aufhält, wenn er 

1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erhält 

a) zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21), 

b) zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 
29, 30, 32, 36), 

c) aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 1 
oder 2 oder 

2. einen Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 erhält.  

 
 
Von einem dauerhaften Aufenthalt ist in der Regel 
auszugehen, wenn der Ausländer eine Aufenthaltser-
laubnis von mehr als einem Jahr erhält oder seit über 
18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, es sei 
denn, der Aufenthalt ist vorübergehender Natur. 

(2) Der Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 erlischt 
zwei Jahre nach Erteilung des den Anspruch begrün-
denden Aufenthaltstitels oder bei dessen Wegfall. 

(3) Der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs 
besteht nicht, 

1. bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, die eine schulische Ausbildung aufnehmen 
oder ihre bisherige Schullaufbahn in der Bundes-
republik Deutschland fortsetzen, 

2. bei erkennbar geringem Integrationsbedarf oder 

3. wenn der Ausländer bereits über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 

Die Berechtigung zur Teilnahme am Orientierungskurs 
bleibt im Falle des Satzes 1 Nr. 3 hiervon unberührt. 

(4) Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht 
oder nicht mehr besitzt, kann im Rahmen verfügbarer 
Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden. 

 

§ 44 
Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrati-
onskurs 

(1) Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an 
einem Integrationskurs hat ein Ausländer, der sich 
dauerhaft im Bundesgebiet aufhält, wenn ihm 
1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis  

a) zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21), 

b) zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 
29, 30, 32, 36), 

c) aus humanitären Gründen nach § 25 
Abs. 1 oder Abs. 2, 

d)  als langfristig Aufenthaltsberechtigter 
nach § 38a oder 

2. ein Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2  

erteilt wird. Von einem dauerhaften Aufenthalt ist in 
der Regel auszugehen, wenn der Ausländer eine Auf-
enthaltserlaubnis von mehr als einem Jahr erhält oder 
seit über 18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, 
es sei denn, der Aufenthalt ist vorübergehender Natur. 

(2) Der Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 erlischt 
zwei Jahre nach Erteilung des den Anspruch begrün-
denden Aufenthaltstitels oder bei dessen Wegfall. 

(3) Der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs 
besteht nicht, 

1. bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, die eine schulische Ausbildung aufnehmen 
oder ihre bisherige Schullaufbahn in der Bundes-
republik Deutschland fortsetzen, 

2. bei erkennbar geringem Integrationsbedarf oder 

3. wenn der Ausländer bereits über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. 

Die Berechtigung zur Teilnahme am Orientierungskurs 
bleibt im Falle des Satzes 1 Nr. 3 hiervon unberührt. 

(4) Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht 
oder nicht mehr besitzt, kann im Rahmen verfügbarer 
Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden. Diese 
Regelung findet entsprechend auf deutsche 
Staatsangehörige Anwendung, wenn sie nicht über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
verfügen und in besonderer Weise integrationsbe-
dürftig sind. 

 

§ 44a 
Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrati-
onskurs 

(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem Integra-

§ 44a 

Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrati-
onskurs 

(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem Integra-
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tionskurs verpflichtet, wenn 

1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat 
und sich nicht auf einfache Art in deutscher Spra-
che mündlich verständigen kann oder 

 

 

 

 

 

2. die Ausländerbehörde ihn im Rahmen verfügbarer 
und zumutbar erreichbarer Kursplätze zur Teil-
nahme am Integrationskurs auffordert und er 

a) Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch bezieht und die die Leistung be-
willigende Stelle die Teilnahme angeregt hat 
oder  

b) in besonderer Weise integrationsbedürftig ist. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die Ausländer-
behörde bei der Ausstellung des Aufenthaltstitels fest, 
ob der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Von der Teilnahmeverpflichtung ausgenommen 
sind Ausländer,  

1. die sich im Bundesgebiet in einer beruflichen oder 
sonstigen Ausbildung befinden, 

2. die die Teilnahme an vergleichbaren Bildungsan-
geboten im Bundesgebiet nachweisen oder 

3. deren Teilnahme auf Dauer unmöglich oder un-
zumutbar ist. 

 

 

 

(3) Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht aus 
von ihm zu vertretenden Gründen nicht nach, so weist 
ihn die zuständige Ausländerbehörde vor der Verlän-
gerung seiner Aufenthaltserlaubnis auf die Auswirkun-
gen seiner Pflichtverletzung und der Nichtteilnahme 
am Integrationskurs (§ 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 Nr. 7 und 8 
dieses Gesetzes, § 10 Abs. 3 des Staatsangehörig-

tionskurs verpflichtet, wenn 

1. er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat 
und 
a) sich nicht zumindest auf einfache Art in deut-

scher Sprache verständigen kann oder 
b) zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufent-

haltstitels nach § 23 Abs. 2, § 28 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 oder § 30 nicht über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt 
oder 

2. er Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch bezieht und die Teilnahme am Integra-
tionskurs in einer Eingliederungsvereinbarung 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vor-
gesehen ist oder 

3. er in besonderer Weise integrationsbedürftig ist 
und die Ausländerbehörde ihn zur Teilnahme am 
Integrationskurs auffordert. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die Auslän-
derbehörde bei der Erteilung des Aufenthaltstitels 
fest, dass der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet 
ist. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist der Auslän-
der auch zur Teilnahme verpflichtet, wenn der Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsuchende ihn 
zur Teilnahme auffordert. Der Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende soll in den Fällen des 
Satzes 1 Nr. 1 und 3 beim Bezug von Leistungen 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch für die 
Maßnahmen nach § 15 des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch der Verpflichtung durch die Auslän-
derbehörde im Regelfall folgen. Sofern der Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Einzel-
fall eine abweichende Entscheidung trifft, hat er 
dies der Ausländerbehörde mitzuteilen, die die 
Verpflichtung widerruft. Die Verpflichtung ist zu 
widerrufen, wenn einem Ausländer neben seiner 
Erwerbstätigkeit eine Teilnahme auch an einem 
Teilzeitkurs nicht zuzumuten ist.“ 
(2) Von der Teilnahmeverpflichtung ausgenommen 
sind Ausländer,  

1. die sich im Bundesgebiet in einer beruflichen oder 
sonstigen Ausbildung befinden, 

2. die die Teilnahme an vergleichbaren Bildungsan-
geboten im Bundesgebiet nachweisen oder 

3. deren Teilnahme auf Dauer unmöglich oder un-
zumutbar ist. 

(2a) Von der Verpflichtung zur Teilnahme am Ori-
entierungskurs sind Ausländer ausgenommen, die 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzen, 
wenn sie nachweisen, dass sie bereits in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur 
Erlangung ihrer Rechtsstellung als langfristig Auf-
enthaltsberechtigte an Integrationsmaßnahmen 
teilgenommen haben. 

(3) Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht 
aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nach 
oder legt er den Abschlusstest nicht erfolgreich 
ab, weist ihn die zuständige Ausländerbehörde vor 
der Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis auf 
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keitsgesetzes) hin. Solange ein Ausländer seiner Teil-
nahmepflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a 
aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nach-
kommt, kann die die Leistung bewilligende Stelle für 
die Zeit der Nichtteilnahme nach Hinweis der Auslän-
derbehörde die Leistungen bis zu zehn vom Hundert 
kürzen. Bei Verletzung der Teilnahmepflicht kann der 
voraussichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer 
Summe durch Gebührenbescheid erhoben werden. 

 

die möglichen Auswirkungen seines Handelns (§ 8 
Abs. 3, § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und 8 dieses Geset-
zes, § 10 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes) 
hin. Die Ausländerbehörde kann den Ausländer mit 
Mitteln des Verwaltungszwangs zur Erfüllung sei-
ner Teilnahmepflicht anhalten. Bei Verletzung der 
Teilnahmepflicht kann der voraussichtliche Kos-
tenbeitrag auch vorab in einer Summe durch Ge-
bührenbescheid erhoben werden. 

 

§ 45 
Integrationsprogramm 

Der Integrationskurs kann durch weitere Integrations-
angebote, insbesondere ein migrationsspezifisches 
Beratungsangebot, ergänzt werden. Das Bundesminis-
terium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle 
entwickelt ein bundesweites Integrationsprogramm, in 
dem insbesondere die bestehenden Integrationsange-
bote von Bund, Ländern, Kommunen und privaten 
Trägern für Ausländer und Spätaussiedler festgestellt 
und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Integra-
tionsangebote vorgelegt werden. Bei der Entwicklung 
des bundesweiten Integrationsprogramms sowie der 
Erstellung von Informationsmaterialien über bestehen-
de Integrationsangebote werden die Länder, die Kom-
munen und die Ausländerbeauftragten von Bund, Län-
dern und Kommunen sowie der Beauftragte der Bun-
desregierung für Aussiedlerfragen beteiligt. Darüber 
hinaus sollen Religionsgemeinschaften, Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeberverbände, die Träger der freien Wohl-
fahrtspflege sowie sonstige gesellschaftliche Interes-
senverbände beteiligt werden. 

 

§ 45 
Integrationsprogramm 

Der Integrationskurs kann durch weitere Integrati-
onsangebote, insbesondere ein migrationsspezifi-
sches Beratungsangebot, ergänzt werden. Der 
Integrationskurs soll durch weitere Integrationsan-
gebote des Bundes und der Länder, insbesondere 
sozialpädagogische und migrationsspezifische 
Beratungsangebote, ergänzt werden. Das Bundes-
ministerium des Innern oder die von ihm bestimmte 
Stelle entwickelt ein bundesweites Integrationspro-
gramm, in dem insbesondere die bestehenden Integra-
tionsangebote von Bund, Ländern, Kommunen und 
privaten Trägern für Ausländer und Spätaussiedler 
festgestellt und Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
der Integrationsangebote vorgelegt werden. Bei der 
Entwicklung des bundesweiten Integrationsprogramms 
sowie der Erstellung von Informationsmaterialien über 
bestehende Integrationsangebote werden die Länder, 
die Kommunen und die Ausländerbeauftragten von 
Bund, Ländern und Kommunen sowie der Beauftragte 
der Bundesregierung für Aussiedlerfragen beteiligt. 
Darüber hinaus sollen Religionsgemeinschaften, Ge-
werkschaften, Arbeitgeberverbände, die Träger der 
freien Wohlfahrtspflege sowie sonstige gesellschaftli-
che Interessenverbände beteiligt werden. 

 

Kapitel 4 
Ordnungsrechtliche Vorschriften 

 

§ 46 
Ordnungsverfügungen 

(1) Die Ausländerbehörde kann gegenüber einem voll-
ziehbar ausreisepflichtigen Ausländer Maßnahmen zur 
Förderung der Ausreise treffen, insbesondere kann sie 
den Ausländer verpflichten, den Wohnsitz an einem 
von ihr bestimmten Ort zu nehmen. 

(2) Einem Ausländer kann die Ausreise in entspre-
chender Anwendung des § 10 Abs. 1 und 2 des Pass-
gesetzes untersagt werden. Im Übrigen kann einem 
Ausländer die Ausreise aus dem Bundesgebiet nur 
untersagt werden, wenn er in einen anderen Staat 
einreisen will, ohne im Besitz der dafür erforderlichen 
Dokumente und Erlaubnisse zu sein. Das Ausreise-
verbot ist aufzuheben, sobald der Grund seines Erlas-
ses entfällt. 

 

 

§ 47 
Verbot und Beschränkung der politischen Betäti-
gung 
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(1) Ausländer dürfen sich im Rahmen der allgemeinen 
Rechtsvorschriften politisch betätigen. Die politische 
Betätigung eines Ausländers kann beschränkt oder 
untersagt werden, soweit sie 

1. die politische Willensbildung in der Bundesrepu-
blik Deutschland oder das friedliche Zusammen-
leben von Deutschen und Ausländern oder von 
verschiedenen Ausländergruppen im Bundesge-
biet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder 
sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepu-
blik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet, 

2. den außenpolitischen Interessen oder den völker-
rechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland zuwiderlaufen kann, 

3. gegen die Rechtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere unter Anwendung von 
Gewalt, verstößt oder 

4. bestimmt ist, Parteien, andere Vereinigungen, 
Einrichtungen oder Bestrebungen außerhalb des 
Bundesgebiets zu fördern, deren Ziele oder Mittel 
mit den Grundwerten einer die Würde des Men-
schen achtenden staatlichen Ordnung unverein-
bar sind. 

(2) Die politische Betätigung eines Ausländers wird 
untersagt, soweit sie 

1. die freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet oder den kodifizierten Normen des 
Völkerrechts widerspricht, 

2. Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung 
politischer, religiöser oder sonstiger Belange öf-
fentlich unterstützt, befürwortet oder hervorzuru-
fen bezweckt oder geeignet ist oder 

3. Vereinigungen, politische Bewegungen oder 
Gruppen innerhalb oder außerhalb des Bundes-
gebiets unterstützt, die im Bundesgebiet Anschlä-
ge gegen Personen oder Sachen oder außerhalb 
des Bundesgebiets Anschläge gegen Deutsche 
oder deutsche Einrichtungen veranlasst, befür-
wortet oder angedroht haben. 

 

§ 48 
Ausweisrechtliche Pflichten 

(1) Ein Ausländer ist verpflichtet,  

1. seinen Pass, seinen Passersatz oder seinen Aus-
weisersatz und  

2. seinen Aufenthaltstitel oder eine Bescheinigung 
über die Aussetzung der Abschiebung  

auf Verlangen den mit dem Vollzug des Ausländer-
rechts betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen 
und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur 
Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach 
diesem Gesetz erforderlich ist. 

(2) Ein Ausländer, der einen Pass weder besitzt noch 
in zumutbarer Weise erlangen kann, genügt der Aus-
weispflicht mit der Bescheinigung über einen Aufent-

§ 48 
Ausweisrechtliche Pflichten 

(1) Ein Ausländer ist verpflichtet,  

1. seinen Pass, seinen Passersatz oder seinen Aus-
weisersatz und  

2. seinen Aufenthaltstitel oder eine Bescheinigung 
über die Aussetzung der Abschiebung  

auf Verlangen den mit dem Vollzug des Ausländer-
rechts betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen 
und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur 
Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach 
diesem Gesetz erforderlich ist. 

(2) Ein Ausländer, der einen Pass weder besitzt noch 
in zumutbarer Weise erlangen kann, genügt der Aus-
weispflicht mit der Bescheinigung über einen Aufent-
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haltstitel oder die Aussetzung der Abschiebung, wenn 
sie mit den Angaben zur Person und einem Lichtbild 
versehen und als Ausweisersatz bezeichnet ist. 

(3) Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass oder 
Passersatz, ist er verpflichtet, an der Beschaffung des 
Identitätspapiers mitzuwirken sowie alle Urkunden und 
sonstigen Unterlagen, die für die Feststellung seiner 
Identität und Staatsangehörigkeit und für die Feststel-
lung und Geltendmachung einer Rückführungsmög-
lichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung sein 
können und in deren Besitz er ist, den mit der Ausfüh-
rung dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Verlan-
gen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen. 
Kommt der Ausländer seiner Verpflichtung nach Satz 1 
nicht nach und bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, 
dass er im Besitz solcher Unterlagen ist, können er 
und die von ihm mitgeführten Sachen durchsucht wer-
den. Der Ausländer hat die Maßnahme zu dulden. 

 

haltstitel oder die Aussetzung der Abschiebung, wenn 
sie mit den Angaben zur Person und einem Lichtbild 
versehen und als Ausweisersatz bezeichnet ist. 

(3) Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass oder 
Passersatz, ist er verpflichtet, an der Beschaffung des 
Identitätspapiers mitzuwirken sowie alle Urkunden und 
sonstigen Unterlagen, die für die Feststellung seiner 
Identität und Staatsangehörigkeit und für die Feststel-
lung und Geltendmachung einer Rückführungsmög-
lichkeit in einen anderen Staat von Bedeutung sein 
können und in deren Besitz er ist, den mit der Ausfüh-
rung dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Verlan-
gen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen. 
Kommt der Ausländer seiner Verpflichtung nach Satz 1 
nicht nach und bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, 
dass er im Besitz solcher Unterlagen ist, können er 
und die von ihm mitgeführten Sachen durchsucht wer-
den. Der Ausländer hat die Maßnahme zu dulden. 

(4) Wird nach § 5 Abs. 3 von der Erfüllung der 
Passpflicht (§ 3 Abs. 1) abgesehen, wird ein Aus-
weisersatz ausgestellt. Absatz 3 bleibt hiervon 
unberührt. 

 

§ 49 
Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Iden-
tität 

(1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten 
Behörden  dürfen unter den Voraussetzungen des § 48 
Abs. 1 die auf dem elektronischen Speichermedium 
eines Dokuments nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 gespeicher-
ten biometrischen und sonstigen Daten auslesen, die 
benötigten biometrischen Daten beim Inhaber des 
Dokuments erheben und die biometrischen Daten mit-
einander vergleichen. Darüber hinaus sind auch alle 
anderen Behörden, an die Daten aus dem Ausländer-
zentralregister nach den §§ 15 bis 20 des AZR-
Gesetzes übermittelt werden, und die Meldebehörden 
befugt, Maßnahmen nach Satz 1 zu treffen, soweit sie 
die Echtheit des Dokuments oder die Identität des 
Inhabers überprüfen dürfen. Biometrische Daten nach 
Satz 1 sind nur die Fingerabdrücke, das Lichtbild und 
die Irisbilder. 

(2) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit 
dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden 
auf Verlangen die erforderlichen Angaben zu seinem 
Alter, seiner Identität und Staatsangehörigkeit zu ma-
chen und die von der Vertretung des Staates, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt oder vermutlich besitzt, 
geforderten und mit dem deutschen Recht in Einklang 
stehenden Erklärungen im Rahmen der Beschaffung 
von Heimreisedokumenten abzugeben. 

(3) Bestehen Zweifel über die Person, das Lebensalter 
oder die Staatsangehörigkeit des Ausländers, so sind 
die zur Feststellung seiner Identität, seines Lebensal-
ters oder seiner Staatsangehörigkeit erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, wenn 

1. dem Ausländer die Einreise erlaubt oder ein Auf-
enthaltstitel erteilt werden soll oder 

2. es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach 

§ 49 
Überprüfung, Feststellung und Sicherung der Iden-
tität 

(1) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes betrauten 
Behörden  dürfen unter den Voraussetzungen des § 48 
Abs. 1 die auf dem elektronischen Speichermedium 
eines Dokuments nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 gespeicher-
ten biometrischen und sonstigen Daten auslesen, die 
benötigten biometrischen Daten beim Inhaber des 
Dokuments erheben und die biometrischen Daten mit-
einander vergleichen. Darüber hinaus sind auch alle 
anderen Behörden, an die Daten aus dem Ausländer-
zentralregister nach den §§ 15 bis 20 des AZR-
Gesetzes übermittelt werden, und die Meldebehörden 
befugt, Maßnahmen nach Satz 1 zu treffen, soweit sie 
die Echtheit des Dokuments oder die Identität des 
Inhabers überprüfen dürfen. Biometrische Daten nach 
Satz 1 sind nur die Fingerabdrücke, das Lichtbild und 
die Irisbilder. 

 (2) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit 
dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden 
auf Verlangen die erforderlichen Angaben zu seinem 
Alter, seiner Identität und Staatsangehörigkeit zu ma-
chen und die von der Vertretung des Staates, dessen 
Staatsangehörigkeit er besitzt oder vermutlich besitzt, 
geforderten und mit dem deutschen Recht in Einklang 
stehenden Erklärungen im Rahmen der Beschaffung 
von Heimreisedokumenten abzugeben. 

(3) Bestehen Zweifel über die Person, das Lebensalter 
oder die Staatsangehörigkeit des Ausländers, so sind 
die zur Feststellung seiner Identität, seines Lebensal-
ters oder seiner Staatsangehörigkeit erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, wenn 

1. dem Ausländer die Einreise erlaubt oder, ein Auf-
enthaltstitel erteilt oder die Abschiebung ausge-
setzt werden soll oder 
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diesem Gesetz erforderlich ist. 

 
(4) Die Identität eines Ausländers ist durch erken-
nungsdienstliche Maßnahmen zu sichern, wenn eine 
Verteilung gemäß § 15a stattfindet. 

(5) Zur Feststellung und Sicherung der Identität sollen 
die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden, 

1. wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder 
verfälschten Pass oder Passersatz einreisen will 
oder eingereist ist; 

2. wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht be-
gründen, dass der Ausländer nach einer Zurück-
weisung oder Beendigung des Aufenthalts erneut 
unerlaubt ins Bundesgebiet einreisen will; 

3. bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig 
sind, sofern die Zurückschiebung oder Abschie-
bung in Betracht kommt; 

4. wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des 
Asylverfahrensgesetzes genannten Drittstaat zu-
rückgewiesen oder zurückgeschoben wird; 

5. bei der Beantragung eines Visums für einen Auf-
enthalt von mehr als drei Monaten durch Staats-
angehörige von Staaten, bei denen Rückfüh-
rungsschwierigkeiten bestehen sowie in den nach 
§ 73 Abs. 4 festgelegten Fällen; 

6. bei der Gewährung von vorübergehendem Schutz 
nach § 24 sowie in den Fällen der §§ 23 und 29 
Abs. 3; 

7. wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 fest-
gestellt worden ist. 

 

 

(6) Maßnahmen im Sinne der Absätze 3 bis 5 sind die 
Aufnahme von Lichtbildern und Fingerabdrücken sowie 
die Vornahme von Messungen und ähnlichen Maß-
nahmen. Diese sind zulässig bei Ausländern, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben. Zur Feststellung der 
Identität sind diese Maßnahmen nur zulässig, wenn die 
Identität in anderer Weise, insbesondere durch Anfra-
gen bei anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig 
oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt 
werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der 
Herkunftsregion des Ausländers kann das gesproche-
ne Wort des Ausländers auf Ton- oder Datenträger 
aufgezeichnet werden. Diese Erhebung darf nur erfol-
gen, wenn der Ausländer vorher darüber in Kenntnis 

2. es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach 
diesem Gesetz erforderlich ist. 

 
(4) Die Identität eines Ausländers ist durch erken-
nungsdienstliche Maßnahmen zu sichern, wenn eine 
Verteilung gemäß § 15a stattfindet. 

(5) Zur Feststellung und Sicherung der Identität sollen 
die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden, 

1. wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder 
verfälschten Pass oder Passersatz einreisen will 
oder eingereist ist; 

2. wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht be-
gründen, dass der Ausländer nach einer Zurück-
weisung oder Beendigung des Aufenthalts erneut 
unerlaubt ins Bundesgebiet einreisen will; 

3. bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig 
sind, sofern die Zurückschiebung oder Abschie-
bung in Betracht kommt; 

4. wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des 
Asylverfahrensgesetzes genannten Drittstaat zu-
rückgewiesen oder zurückgeschoben wird; 

5. bei der Beantragung eines nationalen Visums für 
einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten 
durch Staatsangehörige von Staaten, bei de-
nen Rückführungsschwierigkeiten bestehen 
sowie in den nach § 73 Abs. 4 festgelegten 
Fällen; 

6. bei der Gewährung von vorübergehendem Schutz 
nach § 24 sowie in den Fällen der §§ 23 und 29 
Abs. 3; 

7. wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 fest-
gestellt worden ist. 

(6) Maßnahmen im Sinne der Absätze 3 bis 5 mit 
Ausnahme des Absatzes 5 Nr.  5 sind das Aufneh-
men von Lichtbildern, das Abnehmen von Finger-
abdrücken sowie Messungen und ähnliche Maß-
nahmen, einschließlich körperlicher Eingriffe, die 
von einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen 
Kunst zum Zweck der Feststellung des Alters vor-
genommen werden, wenn kein Nachteil für die Ge-
sundheit des Ausländers zu befürchten ist. Die 
Maßnahmen sind zulässig bei Ausländern, die das 
14. Lebensjahr vollendet haben; Zweifel an der 
Vollendung des 14. Lebensjahres gehen dabei zu 
Lasten des Ausländers. Zur Feststellung der Identität 
sind diese Maßnahmen nur zulässig, wenn die Identität 
in anderer Weise, insbesondere durch Anfragen bei 
anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig oder nur 
unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden 
kann. 

(6a) Maßnahmen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 5 
sind das Aufnehmen von Lichtbildern und das Ab-
nehmen von Fingerabdrücken. 

(7) Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der 
Herkunftsregion des Ausländers kann das gesproche-
ne Wort des Ausländers auf Ton- oder Datenträger 
aufgezeichnet werden. Diese Erhebung darf nur erfol-
gen, wenn der Ausländer vorher darüber in Kenntnis 
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gesetzt wurde. 

(8) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebens-
jahr vollendet hat und in Verbindung mit der unerlaub-
ten Einreise aus einem Drittstaat kommend aufgegrif-
fen und nicht zurückgewiesen wird, ist durch Abnahme 
der Abdrücke aller zehn Finger zu sichern. 

(9) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebens-
jahr vollendet hat und sich ohne erforderlichen Aufent-
haltstitel im Bundesgebiet aufhält, ist durch Abnahme 
der Abdrücke aller zehn Finger zu sichern, wenn An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass er einen Asylantrag 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten gestellt hat. 

(10) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Ab-
sätzen 1und 3 bis 8 zu dulden. 

 

gesetzt wurde. 

(8) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebens-
jahr vollendet hat und in Verbindung mit der unerlaub-
ten Einreise aus einem Drittstaat kommend aufgegrif-
fen und nicht zurückgewiesen wird, ist durch Abnahme 
der Abdrücke aller zehn Finger zu sichern. 

(9) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebens-
jahr vollendet hat und sich ohne erforderlichen Aufent-
haltstitel im Bundesgebiet aufhält, ist durch Abnahme 
der Abdrücke aller zehn Finger zu sichern, wenn An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass er einen Asylantrag 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten gestellt hat. 

(10) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Ab-
sätzen 1und 3 bis 8 zu dulden. 

 

§ 49a 

Fundpapier-Datenbank 

(1) Das Bundesverwaltungsamt führt eine Datenbank, 
in der Angaben zu in Deutschland aufgefundenen, von 
ausländischen öffentlichen Stellen ausgestellten Identi-
fikationspapieren von Staatsangehörigen der in An-
hang I der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 (ABl. EG Nr. 
L 81 S. 1) genannten Staaten gespeichert werden 
(Fundpapier-Datenbank). Zweck der Speicherung ist 
die Feststellung der Identität oder Staatsangehörigkeit 
eines Ausländers und die Ermöglichung der Durchfüh-
rung einer späteren Rückführung. 

(2) Ist ein Fundpapier nach Absatz 1 in den Besitz 
einer öffentlichen Stelle gelangt, übersendet sie es 
nach Ablauf von sieben Tagen unverzüglich dem Bun-
desverwaltungsamt, sofern 

1. sie nicht von einer Verlustanzeige des Inhabers 
Kenntnis erlangt oder 

2. sie nicht den inländischen Aufenthalt des Inha-
bers zweifelsfrei ermittelt oder 

3. das Fundpapier nicht für Zwecke des Strafver-
fahrens oder für Beweiszwecke in anderen Ver-
fahren benötigt wird. 

Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 übermittelt die öffentliche 
Stelle die im Fundpapier enthaltenen Angaben nach § 
49b Nr. 1 bis 3 an das Bundesverwaltungsamt zur 
Aufnahme in die Fundpapier-Datenbank 

 

 

§ 49b 

Inhalt der Fundpapier-Datenbank 

In der Datei nach § 49a Abs. 1 werden nur folgende 
Daten gespeichert: 

1. Angaben zum Inhaber des Fundpapiers 

a) Familienname, Geburtsname, Vornamen, 
Schreibweise der Namen nach deutschem 
Recht, 

b) Geburtsdatum und Geburtsort, 
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c) Geschlecht, 

d) Staatsangehörigkeit 

e) Größe, 

f) Augenfarbe, 

g) Lichtbild, 

h) Fingerabdrücke, 

2. Angaben zum Fundpapier: 

a) Art und Nummer, 

b) ausstellender Staat, 

c) Ausstellungsort und –datum, 

d) Gültigkeitsdauer, 

3. weitere Angaben: 

a) Bezeichnung der einliefernden Stelle, 

b) Angaben zur Aufbewahrung oder Rückga-
be, 

4. Ablichtung aller Seiten des Fundpapiers, 

5. Ablichtungen der Nachweise der Rückgabe an 
den ausstellenden Staat. 

 

Kapitel 5 
Beendigung des Aufenthalts 

Abschnitt 1 
Begründung der Ausreisepflicht 

 

§ 50 
Ausreisepflicht 

(1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er 
einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht 
mehr besitzt und ein Aufenthaltsrecht nach dem Asso-
ziationsabkommen EWG/Türkei nicht oder nicht mehr 
besteht. 

(2) Der Ausländer hat das Bundesgebiet unverzüglich 
oder, wenn ihm eine Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum 
Ablauf der Frist zu verlassen. Die Ausreisefrist endet 
spätestens sechs Monate nach dem Eintritt der Unan-
fechtbarkeit der Ausreisepflicht. Sie kann in besonde-
ren Härtefällen verlängert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 50 
Ausreisepflicht 

(1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er 
einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht 
mehr besitzt und ein Aufenthaltsrecht nach dem Asso-
ziationsabkommen EWG/Türkei nicht oder nicht mehr 
besteht. 

(2) Der Ausländer hat das Bundesgebiet unverzüglich 
oder, wenn ihm eine Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum 
Ablauf der Frist zu verlassen. Die Ausreisefrist endet 
spätestens sechs Monate nach dem Eintritt der Unan-
fechtbarkeit der Ausreisepflicht. Sie kann in besonde-
ren Härtefällen verlängert werden. 

(2a) Liegen der Ausländerbehörde konkrete An-
haltspunkte dafür vor, dass der Ausländer Opfer 
einer in § 25 Abs. 4a Satz 1 genannten Straftat 
wurde, setzt sie eine Ausreisefrist, die so zu be-
messen ist, dass er eine Entscheidung über seine 
Aussagebereitschaft nach § 25 Abs. 4a Satz 2 Nr. 3 
treffen kann. Die Ausreisefrist beträgt mindestens 
einen Monat. Die Ausländerbehörde kann von der 
Festsetzung einer Ausreisefrist nach Satz 1 abse-
hen, diese aufheben oder verkürzen, wenn 
1. der Aufenthalt des Ausländers die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebli-
che Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
beeinträchtigt oder 

2. der Ausländer freiwillig nach der Unterrichtung 
nach Satz 4 wieder Verbindung zu den Perso-
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(3) Die Ausreisefrist wird unterbrochen, wenn die Voll-
ziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Abschie-
bungsandrohung entfällt. 

(4) Durch die Einreise in einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaften genügt der Auslän-
der seiner Ausreisepflicht nur, wenn ihm Einreise und 
Aufenthalt dort erlaubt sind. 

(5) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine Woh-
nung wechseln oder den Bezirk der Ausländerbehörde 
für mehr als drei Tage verlassen will, hat dies der Aus-
länderbehörde vorher anzuzeigen. 

(6) Der Pass oder Passersatz eines ausreisepflichtigen 
Ausländers soll bis zu dessen Ausreise in Verwahrung 
genommen werden. 

(7) Ein Ausländer kann zum Zweck der Aufenthaltsbe-
endigung in den Fahndungshilfsmitteln der Polizei zur 
Aufenthaltsermittlung und Festnahme ausgeschrieben 
werden, wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. Ein aus-
gewiesener, zurückgeschobener oder abgeschobener 
Ausländer kann zum Zweck der Einreiseverweigerung 
zur Zurückweisung und für den Fall des Antreffens im 
Bundesgebiet zur Festnahme ausgeschrieben werden. 
Für Ausländer, die gemäß § 15a verteilt worden sind, 
gilt § 66 des Asylverfahrensgesetzes entsprechend. 

 

nen nach § 25 Abs. 4a Satz 2 Nr. 2 aufgenom-
men hat. 

Die Ausländerbehörde oder eine durch sie beauf-
tragte Stelle unterrichtet den Ausländer über die 
geltenden Regelungen, Programme und Maßnah-
men für Opfer von in § 25 Abs. 4a Satz 1 genannten 
Straftaten. 

(3) Die Ausreisefrist wird unterbrochen, wenn die Voll-
ziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Abschie-
bungsandrohung entfällt. 

(4) Durch die Einreise in einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Gemeinschaften genügt der Auslän-
der seiner Ausreisepflicht nur, wenn ihm Einreise und 
Aufenthalt dort erlaubt sind. 

(5) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine Woh-
nung wechseln oder den Bezirk der Ausländerbehörde 
für mehr als drei Tage verlassen will, hat dies der Aus-
länderbehörde vorher anzuzeigen. 

(6) Der Pass oder Passersatz eines ausreisepflichtigen 
Ausländers soll bis zu dessen Ausreise in Verwahrung 
genommen werden. 

(7) Ein Ausländer kann zum Zweck der Aufenthaltsbe-
endigung in den Fahndungshilfsmitteln der Polizei zur 
Aufenthaltsermittlung und Festnahme ausgeschrieben 
werden, wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. Ein aus-
gewiesener, zurückgeschobener oder abgeschobener 
Ausländer kann zum Zweck der Einreiseverweigerung 
zur Zurückweisung und für den Fall des Antreffens im 
Bundesgebiet zur Festnahme ausgeschrieben werden. 
Für Ausländer, die gemäß § 15a verteilt worden sind, 
gilt § 66 des Asylverfahrensgesetzes entsprechend. 

 

§ 51 

Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; 
Fortgeltung von Beschränkungen 

(1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen: 

1. Ablauf seiner Geltungsdauer, 

2. Eintritt einer auflösenden Bedingung, 

3. Rücknahme des Aufenthaltstitels, 

4. Widerruf des Aufenthaltstitels, 

5. Ausweisung des Ausländers, 

5a. Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach 
§ 58a, 

6. wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach 
nicht vorübergehenden Grunde ausreist, 

7. wenn der Ausländer ausgereist und nicht inner-
halb von sechs Monaten oder einer von der Aus-
länderbehörde bestimmten längeren Frist wieder 
eingereist ist, 

8. wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufent-
haltstitels gemäß der §§ 22, 23 oder § 25 Abs. 3 
bis 5 einen Asylantrag stellt;  

ein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungsdau-
er von mehr als drei Monaten erteiltes Visum erlischt 

§ 51 

Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; 
Fortgeltung von Beschränkungen 
 

(1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen: 

1. Ablauf seiner Geltungsdauer, 

2. Eintritt einer auflösenden Bedingung, 

3. Rücknahme des Aufenthaltstitels, 

4. Widerruf des Aufenthaltstitels, 

5. Ausweisung des Ausländers, 

5a. Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach 
§ 58a, 

6. wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach 
nicht vorübergehenden Grunde ausreist, 

7. wenn der Ausländer ausgereist und nicht inner-
halb von sechs Monaten oder einer von der Aus-
länderbehörde bestimmten längeren Frist wieder 
eingereist ist, 

8. wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufent-
haltstitels gemäß der §§ 22, 23 oder § 25 Abs. 3 
bis 5 einen Asylantrag stellt;  

ein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungsdau-
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nicht nach den Nummern 6 und 7. 

(2) Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der 
sich mindestens 15 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufgehalten hat sowie die Niederlassungserlaubnis 
seines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft le-
benden Ehegatten erlöschen nicht nach Absatz 1 Nr. 6 
und 7, wenn deren Lebensunterhalt gesichert ist. Die 
Niederlassungserlaubnis eines mit einem Deutschen in 
ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ausländers 
erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7. Zum Nach-
weis des Fortbestandes der Niederlassungserlaubnis 
stellt die Ausländerbehörde am Ort des letzten ge-
wöhnlichen Aufenthalts auf Antrag eine Bescheinigung 
aus. 

 

 

 
(3) Der Aufenthaltstitel erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 
7, wenn die Frist lediglich wegen Erfüllung der gesetz-
lichen Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten wird 
und der Ausländer innerhalb von drei Monaten nach 
der Entlassung aus dem Wehrdienst wieder einreist. 

(4) Nach Absatz 1 Nr. 7 wird in der Regel eine längere 
Frist bestimmt, wenn der Ausländer aus einem seiner 
Natur nach vorübergehenden Grunde ausreisen will 
und eine Niederlassungserlaubnis besitzt oder wenn 
der Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland dient. 

(5) Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels 
entfällt, wenn der Ausländer ausgewiesen, zurückge-
schoben oder abgeschoben wird; § 11 Abs. 1 findet 
entsprechende Anwendung. 

(6) Räumliche und sonstige Beschränkungen und Auf-
lagen nach diesem und nach anderen Gesetzen blei-
ben auch nach Wegfall des Aufenthaltstitels in Kraft, 
bis sie aufgehoben werden oder der Ausländer seiner 
Ausreisepflicht nach § 50 Abs. 1 bis 4 nachgekommen 
ist. 

 

(7) Im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder 
eines Ausländers, bei dem das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 festgestellt hat, 
erlischt der Aufenthaltstitel nicht, solange er im Besitz 
eines gültigen, von einer deutschen Behörde ausge-
stellten Reiseausweises für Flüchtlinge ist. Der Aus-
länder hat auf Grund seiner Anerkennung als Asylbe-
rechtigter oder der unanfechtbaren Feststellung des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dass die 
Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 vorliegen, keinen 
Anspruch auf erneute Erteilung eines Aufenthaltstitels, 
wenn er das Bundesgebiet verlassen hat und die Zu-
ständigkeit für die Ausstellung eines Reiseausweises 
für Flüchtlinge auf einen anderen Staat übergegangen 
ist. 

 

er von mehr als drei Monaten erteiltes Visum erlischt 
nicht nach den Nummern 6 und 7. 

(2) Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der 
sich mindestens 15 Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufgehalten hat sowie die Niederlassungserlaubnis 
seines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft le-
benden Ehegatten erlöschen nicht nach Absatz 1 Nr. 6 
und 7, wenn deren Lebensunterhalt gesichert ist und 
kein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 bis 7 oder 
§ 55 Abs. 2 Nr. 8 bis 11 vorliegt. Die Niederlas-
sungserlaubnis eines mit einem Deutschen in eheli-
cher Lebensgemeinschaft lebenden Ausländers er-
lischt nicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn kein 
Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 bis 7 oder § 55 
Abs. 2 Nr. 8 bis 11 vorliegt. Zum Nachweis des Fort-
bestandes der Niederlassungserlaubnis stellt die Aus-
länderbehörde am Ort des letzten gewöhnlichen Auf-
enthalts auf Antrag eine Bescheinigung aus. 

(3) Der Aufenthaltstitel erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 
7, wenn die Frist lediglich wegen Erfüllung der gesetz-
lichen Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten wird 
und der Ausländer innerhalb von drei Monaten nach 
der Entlassung aus dem Wehrdienst wieder einreist. 

(4) Nach Absatz 1 Nr. 7 wird in der Regel eine längere 
Frist bestimmt, wenn der Ausländer aus einem seiner 
Natur nach vorübergehenden Grunde ausreisen will 
und eine Niederlassungserlaubnis besitzt oder wenn 
der Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets Interes-
sen der Bundesrepublik Deutschland dient. 

(5) Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels 
entfällt, wenn der Ausländer ausgewiesen, zurückge-
schoben oder abgeschoben wird; § 11 Abs. 1 findet 
entsprechende Anwendung. 

(6) Räumliche und sonstige Beschränkungen und Auf-
lagen nach diesem und nach anderen Gesetzen blei-
ben auch nach Wegfall des Aufenthaltstitels oder der 
Aussetzung der Abschiebung in Kraft, bis sie aufge-
hoben werden oder der Ausländer seiner Ausreise-
pflicht nach § 50 Abs. 1 bis 4 nachgekommen ist. 

(7) Im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder 
eines Ausländers, bei dem das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 festgestellt 
hat dem das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft zu-
erkannt hat, erlischt der Aufenthaltstitel nicht, solange 
er im Besitz eines gültigen, von einer deutschen Be-
hörde ausgestellten Reiseausweises für Flüchtlinge ist. 
Der Ausländer hat auf Grund seiner Anerkennung als 
Asylberechtigter oder der unanfechtbaren Feststel-
lung des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge, dass die Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 
vorliegen, der unanfechtbaren Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge keinen Anspruch auf er-
neute Erteilung eines Aufenthaltstitels, wenn er das 
Bundesgebiet verlassen hat und die Zuständigkeit für 
die Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge 
auf einen anderen Staat übergegangen ist. 

(8) Vor der Aufhebung einer Aufenthaltserlaubnis 
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nach § 38a Abs. 1, vor einer Ausweisung eines 
Ausländers, der eine solche Aufenthaltserlaubnis 
besitzt und vor dem Erlass einer gegen ihn gerich-
teten Abschiebungsanordnung nach § 58a gibt die 
zuständige Behörde in dem Verfahren nach § 91c 
Abs. 3 über das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge dem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in dem der Ausländer die Rechtsstellung 
eines langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt, 
Gelegenheit zur Stellungnahme, wenn die Ab-
schiebung in ein Gebiet erwogen wird, in dem die-
se Rechtsstellung nicht erworben werden kann. 
Geht die Stellungnahme des anderen Mitgliedstaa-
tes rechtzeitig ein, wird sie von der zuständigen 
Behörde berücksichtigt. 

(9) Die Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG erlischt 
nur, wenn 

1. ihre Erteilung wegen Täuschung, Drohung 
oder Bestechung zurückgenommen wird, 

2. der Ausländer ausgewiesen oder ihm eine 
Abschiebungsanordnung nach § 58a bekannt 
gegeben wird, 

3. sich der Ausländer für einen Zeitraum von 
zwölf aufeinander folgenden Monaten außer-
halb des Gebiets aufhält, in dem die Rechts-
stellung eines langfristig Aufenthaltsberech-
tigten erworben werden kann, 

4. sich der Ausländer für einen Zeitraum von 
sechs Jahren außerhalb des Bundesgebiets 
aufhält oder 

5. der Ausländer die Rechtsstellung eines lang-
fristig Aufenthaltsberechtigten in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union 
erwirbt. 

Auf die in Satz 1 Nr. 3 und 4 genannten Fälle sind 
die Absätze 2 bis 4 entsprechend anzuwenden. 

 

§ 52 
Widerruf 

(1) Der Aufenthaltstitel des Ausländers kann außer in 
den Fällen des Absatzes 2 nur widerrufen werden, 
wenn 

1. er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr 
besitzt, 

2. er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder ver-
liert, 

3. er noch nicht eingereist ist oder 

4. seine Anerkennung als Asylberechtigter oder sei-
ne Rechtsstellung als Flüchtling erlischt oder un-
wirksam wird. 

 

 

 

 

§ 52 
Widerruf 

(1) Der Aufenthaltstitel des Ausländers kann außer in 
den Fällen des Absatzes 2 der Absätze 2 bis 7 nur 
widerrufen werden, wenn 

1. er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr 
besitzt, 

2. er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder ver-
liert, 

3. er noch nicht eingereist ist oder, 

4. seine Anerkennung als Asylberechtigter oder sei-
ne Rechtsstellung als Flüchtling erlischt oder un-
wirksam wird. oder 

5. die Ausländerbehörde nach Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 3 Satz 1 
feststellt, dass  

a) die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2, 3, 5 
oder Abs. 7 nicht oder nicht mehr vorlie-
gen,  
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In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 kann auch der Auf-
enthaltstitel der mit dem Ausländer in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Familienangehörigen widerrufen 
werden, wenn diesen kein eigenständiger Anspruch 
auf den Aufenthaltstitel zusteht. 

(2) Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, die zum 
Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind zu wider-
rufen, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 41 
die Zustimmung zur Ausübung der Beschäftigung wi-
derrufen hat. Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, 
die nicht zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, 
sind im Falle des Satzes 1 in dem Umfang zu widerru-
fen, in dem sie die Beschäftigung gestatten. 

 

b) der Ausländer einen der Ausschlussgrün-
de nach § 25 Abs. 3 Satz 2 Buchstabe a 
bis d erfüllt oder  

c) in den Fällen des § 42 Satz 1 des Asylver-
fahrensgesetzes die Feststellung aufge-
hoben oder unwirksam wird. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und 5 kann auch der 
Aufenthaltstitel der mit dem Ausländer in häuslicher 
familiärer Gemeinschaft lebenden Familienangehöri-
gen widerrufen werden, wenn diesen kein eigenständi-
ger Anspruch auf den Aufenthaltstitel zusteht. 

(2) Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, die zum 
Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind zu wider-
rufen, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 41 
die Zustimmung zur Ausübung der Beschäftigung wi-
derrufen hat. Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, 
die nicht zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, 
sind im Falle des Satzes 1 in dem Umfang zu widerru-
fen, in dem sie die Beschäftigung gestatten. 

(3) Eine nach § 16 Abs. 1 zum Zweck des Studiums 
erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen wer-
den, wenn 

1.  der Ausländer ohne die erforderliche Erlaub-
nis eine Erwerbstätigkeit ausübt, 

2.  der Ausländer unter Berücksichtigung der 
durchschnittlichen Studiendauer an der 
betreffenden Hochschule im jeweiligen Stu-
diengang und seiner individuellen Situation 
keine ausreichenden Studienfortschritte 
macht oder 

3.  der Ausländer nicht mehr die Voraussetzun-
gen erfüllt, unter denen ihm eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 16 Abs. 1 oder Abs. 6 
erteilt werden könnte. 

(4) Eine nach § 20 erteilte Aufenthaltserlaubnis 
kann widerrufen werden, wenn 

1. die Forschungseinrichtung, mit welcher der 
Ausländer eine Aufnahmevereinbarung ab-
geschlossen hat, ihre Anerkennung verliert, 
sofern er an einer Handlung beteiligt war, die 
zum Verlust der Anerkennung geführt hat, 

2. der Ausländer bei der Forschungseinrich-
tung keine Forschung mehr betreibt oder 
betreiben darf oder 

3. der Ausländer nicht mehr die Voraussetzun-
gen erfüllt, unter denen ihm eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 20 erteilt werden könn-
te oder eine Aufnahmevereinbarung mit ihm 
abgeschlossen werden dürfte. 

(5) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a 
Satz 2 soll widerrufen werden, wenn  

1. der Ausländer nicht bereit war oder nicht 
mehr bereit ist, im Strafverfahren auszusa-
gen,  

2. die in § 25 Abs. 4a Satz 2 Nr. 1 in Bezug ge-
nommenen Angaben des Ausländers nach 
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Mitteilung der Staatsanwaltschaft oder des 
Strafgerichts mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit  als falsch anzusehen sind, 

3. der Ausländer freiwillig wieder Verbindung 
zu den Personen nach § 25 Abs. 4a Satz 2 
Nr. 2 aufgenommen hat, 

4. das Strafverfahren, in dem der Ausländer als 
Zeuge aussagen sollte, eingestellt wurde o-
der  

5. der Ausländer auf Grund sonstiger Umstän-
de nicht mehr die Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25a 
Abs. 4a erfüllt. 

(6) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a soll wi-
derrufen werden, wenn der Ausländer seine 
Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberech-
tigter in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union verliert. 

(7) Das Schengen-Visum eines Ausländers, der 
sich mit diesem Visum im Bundesgebiet aufhält, ist 
zu widerrufen, wenn  

1. der Ausländer ohne die nach § 4 Abs. 3 er-
forderliche Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit 
ausübt oder  

2.  Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
der Ausländer die Ausübung einer Erwerbs-
tätigkeit ohne die nach § 4 Abs. 3 erforderli-
che Erlaubnis beabsichtigt. 

Wurde das Visum nicht von einer deutschen Aus-
landsvertretung ausgestellt, unterrichtet die Be-
hörde, die das Visum widerruft, über das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge den Aussteller-
staat. 
 

§ 53 
Zwingende Ausweisung 

Ein Ausländer wird ausgewiesen, wenn er 

1. wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Strafta-
ten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugend-
strafe von mindestens drei Jahren verurteilt wor-
den ist oder wegen vorsätzlicher Straftaten inner-
halb von fünf Jahren zu mehreren Freiheits- oder 
Jugendstrafen von zusammen mindestens drei 
Jahren rechtskräftig verurteilt oder bei der letzten 
rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsverwah-
rung angeordnet worden ist, 

2. wegen einer vorsätzlichen Straftat nach dem Be-
täubungsmittelgesetz, wegen Landfriedensbru-
ches unter den in § 125a Satz 2 des Strafgesetz-
buches genannten Voraussetzungen oder wegen 
eines im Rahmen einer verbotenen öffentlichen 
Versammlung oder eines verbotenen Aufzugs be-
gangenen Landfriedensbruches gemäß § 125 des 
Strafgesetzbuches rechtskräftig zu einer Jugend-
strafe von mindestens zwei Jahren oder zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt und die Vollstreckung der 
Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist 
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oder 

3. wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 
96 oder § 97 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt und die Vollstreckung der Strafe nicht 
zur Bewährung ausgesetzt worden ist. 

 

§ 54 
Ausweisung im Regelfall 

Ein Ausländer wird in der Regel ausgewiesen, wenn 

1.  er wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straf-
taten rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von min-
destens zwei Jahren oder zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt und die Vollstreckung der Strafe nicht 
zur Bewährung ausgesetzt worden ist, 

2. er wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 
96 oder § 97 rechtskräftig verurteilt ist, 

3. er den Vorschriften des Betäubungsmittelgeset-
zes zuwider ohne Erlaubnis Betäubungsmittel an-
baut, herstellt, einführt, durchführt oder ausführt, 
veräußert, an einen anderen abgibt oder in sons-
tiger Weise in Verkehr bringt oder mit ihnen han-
delt oder wenn er zu einer solchen Handlung an-
stiftet oder Beihilfe leistet, 

4. er sich im Rahmen einer verbotenen oder aufge-
lösten öffentlichen Versammlung oder eines ver-
botenen oder aufgelösten Aufzugs an Gewalttä-
tigkeiten gegen Menschen oder Sachen, die aus 
einer Menschenmenge in einer die öffentliche Si-
cherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräf-
ten begangen werden, als Täter oder Teilnehmer 
beteiligt, 

5. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, 
dass er einer Vereinigung angehört oder angehört 
hat, die den Terrorismus unterstützt, oder er eine 
derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt 
hat; auf zurückliegende Mitgliedschaften oder Un-
terstützungshandlungen kann die Ausweisung nur 
gestützt werden, soweit diese eine gegenwärtige 
Gefährlichkeit begründen, 

5a. er die freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet oder sich bei der Verfolgung politi-
scher Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öf-
fentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit 
Gewaltanwendung droht, 

6. er in einer Befragung, die der Klärung von Beden-
ken gegen die Einreise oder den weiteren Aufent-
halt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder 
der Ausländerbehörde gegenüber frühere Aufent-
halte in Deutschland oder anderen Staaten ver-
heimlicht oder in wesentlichen Punkten falsche 
oder unvollständige Angaben über Verbindungen 
zu Personen oder Organisationen macht, die der 
Unterstützung des internationalen Terrorismus 
verdächtig sind; die Ausweisung auf dieser 
Grundlage ist nur zulässig, wenn der Ausländer 
vor der Befragung ausdrücklich auf den sicher-
heitsrechtlichen Zweck der Befragung und die 

§ 54 
Ausweisung im Regelfall 

Ein Ausländer wird in der Regel ausgewiesen, wenn 

1.  er wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straf-
taten rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von min-
destens zwei Jahren oder zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt und die Vollstreckung der Strafe nicht 
zur Bewährung ausgesetzt worden ist, 

2. er wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 
96 oder § 97 rechtskräftig verurteilt ist, 

3. er den Vorschriften des Betäubungsmittelgeset-
zes zuwider ohne Erlaubnis Betäubungsmittel an-
baut, herstellt, ein-führt, durchführt oder ausführt, 
veräußert, an einen anderen abgibt oder in sons-
tiger Weise in Verkehr bringt oder mit ihnen han-
delt oder wenn er zu einer solchen Handlung an-
stiftet oder Beihilfe leistet, 

4. er sich im Rahmen einer verbotenen oder aufge-
lösten öffentlichen Versammlung oder eines ver-
botenen oder aufgelösten Aufzugs an Gewalttä-
tigkeiten gegen Menschen oder Sachen, die aus 
einer Menschenmenge in einer die öffentliche Si-
cherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräf-
ten begangen werden, als Täter oder Teilnehmer 
beteiligt, 

5. Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, 
dass er einer Vereinigung angehört oder angehört 
hat, die den Terrorismus unterstützt, oder er eine 
derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt 
hat; auf zurückliegende Mitgliedschaften oder Un-
terstützungshandlungen kann die Ausweisung nur 
gestützt werden, soweit diese eine gegenwärtige 
Gefährlichkeit begründen, 

5a. er die freiheitliche demokratische Grundordnung 
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet oder sich bei der Verfolgung politi-
scher Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öf-
fentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit 
Gewaltanwendung droht, 

6. er in einer Befragung, die der Klärung von Beden-
ken gegen die Einreise oder den weiteren Aufent-
halt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder 
der Ausländerbehörde gegenüber frühere Aufent-
halte in Deutschland oder anderen Staaten ver-
heimlicht oder in wesentlichen Punkten falsche 
oder unvollständige Angaben über Verbindungen 
zu Personen oder Organisationen macht, die der 
Unterstützung des internationalen Terrorismus 
verdächtig sind; die Ausweisung auf dieser 
Grundlage ist nur zulässig, wenn der Ausländer 
vor der Befragung ausdrücklich auf den sicher-
heitsrechtlichen Zweck der Befragung und die 
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Rechtsfolgen falscher oder unvollständiger Anga-
ben hingewiesen wurde; oder 

7. er zu den Leitern eines Vereins gehörte, der un-
anfechtbar verboten wurde, weil seine Zwecke 
oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider-
laufen oder er sich gegen die verfassungsgemäße 
Ordnung oder den Gedanken der Völkerverstän-
digung richtet. 

 

Rechtsfolgen falscher oder unvollständiger Anga-
ben hingewiesen wurde; oder 

7. er zu den Leitern eines Vereins gehörte, der un-
anfechtbar verboten wurde, weil seine Zwecke 
oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider-
laufen oder er sich gegen die verfassungsgemäße 
Ordnung oder den Gedanken der Völkerverstän-
digung richtet. 

 

§ 54a 

Überwachung ausgewiesener Ausländer aus 
Gründen der inneren Sicherheit 

(1) Ein Ausländer, gegen den eine vollziehbare Aus-
weisungsverfügung nach § 54 Nr. 5, 5a oder eine voll-
ziehbare Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, 
unterliegt der Verpflichtung, sich mindestens einmal 
wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständi-
gen polizeilichen Dienststelle zu melden, soweit die 
Ausländerbehörde nichts anderes bestimmt. Ist ein 
Ausländer auf Grund anderer als der in Satz 1 genann-
ten Ausweisungsgründe vollziehbar ausreisepflichtig, 
kann eine Satz 1 entsprechende Meldepflicht ange-
ordnet werden, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 

(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbe-
hörde beschränkt, soweit die Ausländerbehörde keine 
abweichenden Festlegungen trifft. 

(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen 
Wohnort oder in bestimmten Unterkünften auch au-
ßerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen, 
wenn dies geboten erscheint, um die Fortführung von 
Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu 
erschweren oder zu unterbinden und die Einhaltung 
vereinsrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Auflagen 
und Verpflichtungen besser überwachen zu können. 

(4) Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur 
Ausweisung geführt haben, zu erschweren oder zu 
unterbinden, kann der Ausländer auch verpflichtet 
werden, bestimmte Kommunikationsmittel oder –
dienste nicht zu nutzen, soweit ihm Kommunikations-
mittel verbleiben und die Beschränkung notwendig ist, 
um schwere Gefahren für die innere Sicherheit oder für 
Leib und Leben Dritter abzuwehren. 

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 
ruhen, wenn sich der Ausländer in Haft befindet. Eine 
Anordnung nach den Absätzen  3 und 4 ist sofort voll-
ziehbar. 

 

 

§ 55 
Ermessensausweisung 

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn 
sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepu-
blik Deutschland beeinträchtigt. 

(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 insbesondere 
ausgewiesen werden, wenn er 

1. in Verfahren nach diesem Gesetz oder zur Erlan-

§ 55 
Ermessensausweisung 

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn 
sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepu-
blik Deutschland beeinträchtigt. 

(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 insbesondere 
ausgewiesen werden, wenn er 

1. in einem Verwaltungsverfahren, das von Be-
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gung eines einheitlichen Sichtvermerkes nach 
Maßgabe des Schengener Durchführungsüber-
einkommens falsche oder unvollständige Anga-
ben zum Zweck der Erlangung eines Aufenthalts-
titels gemacht oder trotz bestehender Rechts-
pflicht nicht an Maßnahmen der für die Durchfüh-
rung dieses Gesetzes zuständigen Behörden im 
In- und Ausland mitgewirkt hat, wobei die Auswei-
sung auf dieser Grundlage nur zulässig ist, wenn 
der Ausländer vor der Befragung ausdrücklich auf 
die Rechtsfolgen falscher oder unvollständiger 
Angaben hingewiesen wurde, 

 

 

 

 
 

2. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen 
Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder gerichtli-
che oder behördliche Entscheidungen oder Verfü-
gungen begangen oder außerhalb des Bundes-
gebiets eine Straftat begangen hat, die im Bun-
desgebiet als vorsätzliche Straftat anzusehen ist, 

3. gegen eine für die Ausübung der Gewerbsunzucht 
geltende Rechtsvorschrift oder behördliche Verfü-
gung verstößt, 

4. Heroin, Cocain oder ein vergleichbar gefährliches 
Betäubungsmittel verbraucht und nicht zu einer 
erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden 
Behandlung bereit ist oder sich ihr entzieht, 

5. durch sein Verhalten die öffentliche Gesundheit 
gefährdet oder längerfristig obdachlos ist, 

6. für sich, seine Familienangehörigen oder für 
sonstige Haushaltsangehörige Sozialhilfe in 
Anspruch nimmt, 

7. Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
oder Hilfe für junge Volljährige nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch erhält; das gilt nicht für 
einen Minderjährigen, dessen Eltern oder dessen 
allein personensorgeberechtigter Elternteil sich 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, oder 

8. a) öffentlich, in einer Versammlung oder durch 
Verbreiten von Schriften ein Verbrechen gegen 
den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
terroristische Taten von vergleichbarem 
Gewicht in einer Weise billigt oder dafür wirbt, 
die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zu stören, oder 

b) in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung zu stören, zum Hass 
gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder 
zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 
auffordert oder die Menschenwürde anderer 
dadurch angreift, dass er Teile der 
Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich 
macht oder verleumdet. 

hörden eines Anwenderstaates des Schen-
gener Durchführungsübereinkommens 
durchgeführt wurde, im In- oder Ausland 

a)  falsche oder unvollständige Angaben 
zur Erlangung eines deutschen Auf-
enthaltstitels, eines Schengen-Visums, 
eines Passersatzes, der Zulassung ei-
ner Ausnahme von der Passpflicht o-
der der Aussetzung der Abschiebung 
gemacht hat oder 

b)  trotz bestehender Rechtspflicht nicht 
an Maßnahmen der für die Durchfüh-
rung dieses Gesetzes oder des Schen-
gener Durchführungsübereinkommens 
zuständigen Behörden mitgewirkt hat, 

soweit der Ausländer zuvor auf die Rechtsfol-
gen solcher Handlungen hingewiesen wurde, 

2. einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen 
Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder gerichtli-
che oder behördliche Entscheidungen oder Verfü-
gungen begangen oder außerhalb des Bundes-
gebiets eine Straftat begangen hat, die im Bun-
desgebiet als vorsätzliche Straftat anzusehen ist, 

3. gegen eine für die Ausübung der Gewerbsunzucht 
geltende Rechtsvorschrift oder behördliche Verfü-
gung verstößt, 

4. Heroin, Cocain oder ein vergleichbar gefährliches 
Betäubungsmittel verbraucht und nicht zu einer 
erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden 
Behandlung bereit ist oder sich ihr entzieht, 

5. durch sein Verhalten die öffentliche Gesundheit 
gefährdet oder längerfristig obdachlos ist, 

6. für sich, seine Familienangehörigen oder für 
sonstige Haushaltsangehörige Sozialhilfe in 
Anspruch nimmt, 

7. Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie 
oder Hilfe für junge Volljährige nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch erhält; das gilt nicht für 
einen Minderjährigen, dessen Eltern oder dessen 
allein personensorgeberechtigter Elternteil sich 
rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, oder 

8. a) öffentlich, in einer Versammlung oder durch 
Verbreiten von Schriften ein Verbrechen gegen 
den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
terroristische Taten von vergleichbarem 
Gewicht in einer Weise billigt oder dafür wirbt, 
die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zu stören, oder 

b) in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung zu stören, zum Hass 
gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder 
zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie 
auffordert oder die Menschenwürde anderer 
dadurch angreift, dass er Teile der 
Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich 
macht oder verleumdet,  

9. auf ein Kind oder einen Jugendlichen gezielt 
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(3) Bei der Entscheidung über die Ausweisung sind zu 
berücksichtigen 

1. die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts und die 
schutzwürdigen persönlichen, wirtschaftlichen und 
sonstigen Bindungen des Ausländers im Bundes-
gebiet, 

2. die Folgen der Ausweisung für die Familienange-
hörigen oder Lebenspartner des Ausländers, die 
sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und 
mit ihm in familiärer oder lebenspartnerschaftli-
cher Lebensgemeinschaft leben, 

3. die in § 60a Abs. 2 genannten Voraussetzungen 
für die Aussetzung der Abschiebung. 

 

und andauernd einwirkt, um Hass auf Angehö-
rige anderer ethnischer Gruppen oder Religio-
nen zu erzeugen oder zu verstärken, 

10. eine andere Person in verwerflicher Weise, ins-
besondere unter Anwendung oder Androhung 
von Gewalt, davon abhält, am wirtschaftlichen, 
kulturellen oder gesellschaftlichen Leben in 
der Bundesrepublik Deutschland teilzuhaben 
oder 

11. eine andere Person zur Eingehung der Ehe nö-
tigt oder dies versucht. 

(3) Bei der Entscheidung über die Ausweisung sind zu 
berücksichtigen 

1. die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts und die 
schutzwürdigen persönlichen, wirtschaftlichen und 
sonstigen Bindungen des Ausländers im Bundes-
gebiet, 

2. die Folgen der Ausweisung für die Familienange-
hörigen oder Lebenspartner des Ausländers, die 
sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und 
mit ihm in familiärer oder lebenspartnerschaftli-
cher Lebensgemeinschaft leben, 

3. die in § 60a Abs. 2 genannten Voraussetzungen 
für die Aussetzung der Abschiebung. 

 

§ 56 

Besonderer Ausweisungsschutz 

(1) Ein Ausländer, der 

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit 
mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundes-
gebiet aufgehalten hat, 

 
 

2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundes-
gebiet geboren oder als Minderjähriger in das 
Bundesgebiet eingereist ist und sich mindestens 
fünf Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehal-
ten hat, 

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich mindestens 
fünf Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehal-
ten hat und mit einem der in den Nummern 1 und 
2 bezeichneten Ausländer in ehelicher oder le-
benspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, 

4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder 
Lebenspartner in familiärer oder lebenspartner-
schaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, 

5. als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesge-
biet die Rechtsstellung eines ausländischen 
Flüchtlings genießt oder einen von einer Behörde 
der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten 
Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28. Juli 
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, 

genießt besonderen Ausweisungsschutz. Er wird nur 

§ 56 

Besonderer Ausweisungsschutz 

(1) Ein Ausländer, der 

1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit 
mindestens fünf Jahren rechtmäßig im Bundes-
gebiet aufgehalten hat, 

1a. eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG be-
sitzt, 

2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundes-
gebiet geboren oder als Minderjähriger in das 
Bundesgebiet eingereist ist und sich mindestens 
fünf Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehal-
ten hat, 

3. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich mindestens 
fünf Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehal-
ten hat und mit einem der in den Nummern 1 bis 
und 2 bezeichneten Ausländer in ehelicher oder 
lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft 
lebt, 

4. mit einem deutschen Familienangehörigen oder 
Lebenspartner in familiärer oder lebenspartner-
schaftlicher Lebensgemeinschaft lebt, 

5. als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesge-
biet die Rechtsstellung eines ausländischen 
Flüchtlings genießt oder einen von einer Behörde 
der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten 
Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28. Juli 
1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
(BGBl. 1953 II S. 559) besitzt, 
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aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung ausgewiesen. Schwerwiegende 
Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegen 
in der Regel in den Fällen der §§ 53 und 54 Nr. 5, 5a 
und 7 vor. Liegen die Voraussetzungen des § 53 vor, 
so wird der Ausländer in der Regel ausgewiesen. Lie-
gen die Voraussetzungen des § 54 vor, so wird über 
seine Ausweisung nach Ermessen entschieden. 

(2) Über die Ausweisung eines Heranwachsenden, der 
im Bundesgebiet aufgewachsen ist und eine Nieder-
lassungserlaubnis besitzt, sowie über die Ausweisung 
eines Minderjährigen, der eine Aufenthaltserlaubnis 
oder Niederlassungserlaubnis besitzt, wird in den Fäl-
len der §§ 53 und 54 nach Ermessen entschieden. 
Soweit die Eltern oder der allein personensorgebe-
rechtigte Elternteil des Minderjährigen sich rechtmäßig 
im Bundesgebiet aufhalten, wird der Minderjährige nur 
in den Fällen des § 53 ausgewiesen; über die Auswei-
sung wird nach Ermessen entschieden. 

 

 

 

(3) Ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 24 oder § 29 Abs. 4 besitzt, kann nur unter den Vor-
aussetzungen des § 24 Abs. 2 ausgewiesen werden. 

(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, 
kann nur unter der Bedingung ausgewiesen werden, 
dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerken-
nung als Asylberechtigter oder ohne die Feststellung 
eines Abschiebungshindernisses nach § 60 Abs. 1 
abgeschlossen wird. Von der Bedingung wird abgese-
hen, wenn 

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 1 eine 
Ausweisung rechtfertigt, oder 

2. eine nach den Vorschriften des Asylverfahrensge-
setzes erlassene Abschiebungsandrohung voll-
ziehbar geworden ist. 

 

genießt besonderen Ausweisungsschutz. Er wird nur 
aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung ausgewiesen. Schwerwiegende 
Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegen 
in der Regel in den Fällen der §§ 53 und 54 Nr. 5, 5a 
und 7 vor. Liegen die Voraussetzungen des § 53 vor, 
so wird der Ausländer in der Regel ausgewiesen. Lie-
gen die Voraussetzungen des § 54 vor, so wird über 
seine Ausweisung nach Ermessen entschieden. 

(2) Über die Ausweisung eines Heranwachsenden, der 
im Bundesgebiet aufgewachsen ist und eine Nieder-
lassungserlaubnis besitzt, sowie über die Ausweisung 
eines Minderjährigen, der eine Aufenthaltserlaubnis 
oder Niederlassungserlaubnis besitzt, wird in den Fäl-
len der §§ 53 und 54 nach Ermessen entschieden. 
Soweit die Eltern oder der allein personensorgebe-
rechtigte Elternteil des Minderjährigen sich rechtmäßig 
im Bundesgebiet aufhalten, wird der Minderjährige nur 
in den Fällen des § 53 ausgewiesen; über die Auswei-
sung wird nach Ermessen entschieden. Der Satz 1 ist 
nicht anzuwenden, wenn der Heranwachsende 
wegen serienmäßiger Begehung nicht unerhebli-
cher vorsätzlicher Straftaten, wegen schwerer 
Straftaten oder einer besonders schweren Straftat 
rechtskräftig verurteilt worden ist. 

(3) Ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 24 oder § 29 Abs. 4 besitzt, kann nur unter den Vor-
aussetzungen des § 24 Abs. 2 ausgewiesen werden. 

(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, 
kann nur unter der Bedingung ausgewiesen werden, 
dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerken-
nung als Asylberechtigter oder ohne die Feststellung 
eines Abschiebungshindernisses Abschiebungs-
verbots nach § 60 Abs. 1 abgeschlossen wird. Von 
der Bedingung wird abgesehen, wenn 

1. ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 1 eine 
Ausweisung rechtfertigt, oder 

2. eine nach den Vorschriften des Asylverfahrensge-
setzes erlassene Abschiebungsandrohung voll-
ziehbar geworden ist. 

 

Abschnitt 2 

Durchsetzung der Ausreisepflicht 

 

§ 57 

Zurückschiebung 

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt eingereist ist, soll 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Grenzübertritt 
zurückgeschoben werden. Abweichend hiervon ist die 
Zurückschiebung zulässig, solange ein anderer Staat 
auf Grund einer zwischenstaatlichen Übernahmever-
einbarung zur Übernahme des Ausländers verpflichtet 
ist. 

(2) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der von einem 
anderen Staat rückgeführt oder zurückgewiesen wird, 
soll unverzüglich in einen Staat zurückgeschoben wer-
den, in den er einreisen darf, es sei denn, die Ausrei-
sepflicht ist noch nicht vollziehbar. 

§ 57 

Zurückschiebung 

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt eingereist ist, soll 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Grenzübertritt 
zurückgeschoben werden. Abweichend hiervon ist die 
Zurückschiebung zulässig, solange ein anderer Staat 
auf Grund einer zwischenstaatlichen Übernahmever-
einbarung zur Übernahme des Ausländers verpflichtet 
ist. 

(2) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der von einem 
anderen Staat rückgeführt oder zurückgewiesen wird, 
soll unverzüglich in einen Staat zurückgeschoben wer-
den, in den er einreisen darf, es sei denn, die Ausrei-
sepflicht ist noch nicht vollziehbar. 
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(3) § 60 Abs. 1 bis 5, 8, 9 und § 62 finden entspre-
chende Anwendung. 

 

(3) § 60 Abs. 1 bis 5 und 7 bis 9 und § 62 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

 

§ 58 

Abschiebung 

(1) Der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausrei-
sepflicht vollziehbar ist und die freiwillige Erfüllung der 
Ausreisepflicht nicht gesichert ist oder aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine Überwa-
chung der Ausreise erforderlich erscheint. 

(2) Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, wenn der Aus-
länder 

1. unerlaubt eingereist ist, 

2. noch nicht die erstmalige Erteilung des erforderli-
chen Aufenthaltstitels oder nach Ablauf der Gel-
tungsdauer noch nicht die Verlängerung beantragt 
hat und der Aufenthalt nicht nach § 81 Abs.  3 als 
erlaubt oder der Aufenthaltstitel nach § 81 Abs. 4 
nicht als fortbestehend gilt, 

3. auf Grund einer Rückführungsentscheidung eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/40/EG des Ra-
tes vom 28. Mai 2001 über die gegenseitige Aner-
kennung von Entscheidungen über die Rückführung 
von Drittstaatsangehörigen (ABl. EG Nr. L 149 S. 
34) ausreisepflichtig wird, sofern diese von der zu-
ständigen Behörde anerkannt wird,  

und eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese 
abgelaufen ist. Im Übrigen ist die Ausreisepflicht erst 
vollziehbar, wenn die Versagung des Aufenthaltstitels 
oder der sonstige Verwaltungsakt, durch den der Aus-
länder nach § 50 Abs. 1 ausreisepflichtig wird, voll-
ziehbar ist. 

(3) Die Überwachung der Ausreise ist insbesondere 
erforderlich, wenn der Ausländer 

1. sich auf richterliche Anordnung in Haft oder in 
sonstigem öffentlichen Gewahrsam befindet, 

2. innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht 
ausgereist ist, 

3. nach § 53 oder § 54 ausgewiesen worden ist, 

4. mittellos ist, 

5. keinen Pass oder Passersatz besitzt, 

6. gegenüber der Ausländerbehörde zum Zweck der 
Täuschung unrichtige Angaben gemacht oder die 
Angaben verweigert hat oder 

7. zu erkennen gegeben hat, dass er seiner Ausrei-
sepflicht nicht nachkommen wird. 

 

§ 58 

Abschiebung 

(1) Der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausrei-
sepflicht vollziehbar ist und die freiwillige Erfüllung der 
Ausreisepflicht nicht gesichert ist oder aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine Überwa-
chung der Ausreise erforderlich erscheint. 

(2) Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, wenn der Aus-
länder 

1. unerlaubt eingereist ist, 

2. noch nicht die erstmalige Erteilung des erforderli-
chen Aufenthaltstitels oder nach Ablauf der Gel-
tungsdauer noch nicht die Verlängerung beantragt 
hat und der Aufenthalt nicht nach § 81 Abs.  3 als 
erlaubt oder der Aufenthaltstitel nach § 81 Abs. 4 
nicht als fortbestehend gilt, 

3. auf Grund einer Rückführungsentscheidung eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/40/EG des Ra-
tes vom 28. Mai 2001 über die gegenseitige Aner-
kennung von Entscheidungen über die Rückfüh-
rung von Drittstaatsangehörigen (ABl. EG Nr. L 149 
S. 34) ausreisepflichtig wird, sofern diese von der 
zuständigen Behörde anerkannt wird,  

und eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese 
abgelaufen ist. Im Übrigen ist die Ausreisepflicht erst 
vollziehbar, wenn die Versagung des Aufenthaltstitels 
oder der sonstige Verwaltungsakt, durch den der Aus-
länder nach § 50 Abs. 1 ausreisepflichtig wird, voll-
ziehbar ist. 

(3) Die Überwachung der Ausreise ist insbesondere 
erforderlich, wenn der Ausländer 

1. sich auf richterliche Anordnung in Haft oder in 
sonstigem öffentlichen Gewahrsam befindet, 

2. innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht 
ausgereist ist, 

3. nach § 53 oder § 54 ausgewiesen worden ist, 

4. mittellos ist, 

5. keinen Pass oder Passersatz besitzt, 

6. gegenüber der Ausländerbehörde zum Zweck der 
Täuschung unrichtige Angaben gemacht oder die 
Angaben verweigert hat oder 

7. zu erkennen gegeben hat, dass er seiner Ausrei-
sepflicht nicht nachkommen wird. 

 

§ 58 a 

Abschiebungsanordnung 

(1) Die oberste Landesbehörde kann gegen einen 
Ausländer auf Grund einer auf Tatsachen gestützten 
Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die 
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Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer 
terroristischen Gefahr ohne vorhergehende Auswei-
sung eine Abschiebungsanordnung erlassen. Die Ab-
schiebungsanordnung ist sofort vollziehbar; einer Ab-
schiebungsandrohung bedarf es nicht. 

(2) Das Bundesministerium des Innern kann die Über-
nahme der Zuständigkeit erklären, wenn ein besonde-
res Interesse des Bundes besteht. Die oberste Lan-
desbehörde ist hierüber zu unterrichten. Abschie-
bungsanordnungen des Bundes werden von der Bun-
despolizei vollzogen. 

(3) Eine Abschiebungsanordnung darf nicht vollzogen 
werden, wenn die Voraussetzungen für ein Abschie-
bungsverbot nach § 60 Abs. 1 bis 8 gegeben sind. § 
59 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die 
Prüfung obliegt der über die Abschiebungsanordnung 
entscheidenden Behörde, die nicht an hierzu getroffe-
ne Feststellungen aus anderen Verfahren gebunden 
ist. 

(4) Dem Ausländer ist nach Bekanntgabe der Abschie-
bungsanordnung unverzüglich Gelegenheit zu geben, 
mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl Verbindung 
aufzunehmen, es sei denn, er hat sich zuvor anwaltli-
chen Beistands versichert; er ist hierauf, auf die 
Rechtsfolgen der Abschiebungsanordnung und die 
gegebenen Rechtsbehelfe hinzuweisen. Ein Antrag auf 
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach der Ver-
waltungsgerichtsordnung ist innerhalb von sieben Ta-
gen nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung 
zu stellen. Die Abschiebung darf bis zum Ablauf der 
Frist nach Satz 2 und im Falle der rechtzeitigen An-
tragstellung bis zur Entscheidung des Gerichts über 
den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nicht vollzo-
gen werden. 

 

§ 59 

Androhung der Abschiebung 

(1) Die Abschiebung soll schriftlich unter Bestimmung 
einer Ausreisefrist angedroht werden. 

(2) In der Androhung soll der Staat bezeichnet werden, 
in den der Ausländer abgeschoben werden soll, und 
der Ausländer darauf hingewiesen werden, dass er 
auch in einen anderen Staat abgeschoben werden 
kann, in den er einreisen darf oder der zu seiner Über-
nahme verpflichtet ist. 

(3) Dem Erlass der Androhung steht das Vorliegen von 
Abschiebungsverboten nicht entgegen. In der Andro-
hung ist der Staat zu bezeichnen, in den der Ausländer 
nicht abgeschoben werden darf. Stellt das Verwal-
tungsgericht das Vorliegen eines Abschiebungsverbots 
fest, so bleibt die Rechtmäßigkeit der Androhung im 
Übrigen unberührt. 

(4) Nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ab-
schiebungsandrohung bleiben für weitere Entschei-
dungen der Ausländerbehörde über die Abschiebung 
oder die Aussetzung der Abschiebung Umstände un-
berücksichtigt, die einer Abschiebung in den in der 
Abschiebungsandrohung bezeichneten Staat entge-
genstehen und die vor dem Eintritt der Unanfechtbar-

§ 59 

Androhung der Abschiebung 

(1) Die Abschiebung soll schriftlich unter Bestimmung 
einer Ausreisefrist angedroht werden. 

(2) In der Androhung soll der Staat bezeichnet werden, 
in den der Ausländer abgeschoben werden soll, und 
der Ausländer darauf hingewiesen werden, dass er 
auch in einen anderen Staat abgeschoben werden 
kann, in den er einreisen darf oder der zu seiner Über-
nahme verpflichtet ist. 

(3) Dem Erlass der Androhung steht das Vorliegen von 
Abschiebungsverboten nicht entgegen. In der Andro-
hung ist der Staat zu bezeichnen, in den der Ausländer 
nicht abgeschoben werden darf. Stellt das Verwal-
tungsgericht das Vorliegen eines Abschiebungsverbots 
fest, so bleibt die Rechtmäßigkeit der Androhung im 
Übrigen unberührt. 

(4) Nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ab-
schiebungsandrohung bleiben für weitere Entschei-
dungen der Ausländerbehörde über die Abschiebung 
oder die Aussetzung der Abschiebung Umstände un-
berücksichtigt, die einer Abschiebung in den in der 
Abschiebungsandrohung bezeichneten Staat entge-
genstehen und die vor dem Eintritt der Unanfechtbar-
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keit der Abschiebungsandrohung eingetreten sind; 
sonstige von dem Ausländer geltend gemachte Um-
stände, die der Abschiebung oder der Abschiebung in 
diesen Staat entgegenstehen, können unberücksichtigt 
bleiben. Die Vorschriften, nach denen der Ausländer 
die im Satz 1 bezeichneten Umstände gerichtlich im 
Wege der Klage oder im Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
geltend machen kann, bleiben unberührt. 

 

keit der Abschiebungsandrohung eingetreten sind; 
sonstige von dem Ausländer geltend gemachte Um-
stände, die der Abschiebung oder der Abschiebung in 
diesen Staat entgegenstehen, können unberücksichtigt 
bleiben. Die Vorschriften, nach denen der Ausländer 
die im Satz 1 bezeichneten Umstände gerichtlich im 
Wege der Klage oder im Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
geltend machen kann, bleiben unberührt. 

(5) In den Fällen des § 58 Abs. 3 Nr. 1 bedarf es 
keiner Fristsetzung; der Ausländer wird aus der 
Haft oder dem öffentlichen Gewahrsam abgescho-
ben. Die Abschiebung soll mindestens eine Woche 
vorher angekündigt werden. 

 

§ 60 

Verbot der Abschiebung 

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 
1951über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 
1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat 
abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine 
Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehö-
rigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeu-
gung bedroht ist. Dies gilt auch für Ausländer, die im 
Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flücht-
linge genießen oder die außerhalb des Bundesgebiets 
als ausländische Flüchtlinge im Sinne des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind. 
Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe kann auch dann vorlie-
gen, wenn die Bedrohung des Lebens, der körperli-
chen Unversehrtheit oder der Freiheit allein an das 
Geschlecht anknüpft. Eine Verfolgung im Sinne des 
Satzes 1 kann ausgehen von 

 

 

 

 

 

a) dem Staat, 

b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder 
wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen 
oder 

c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den 
Buchstaben a und b genannten Akteure ein-
schließlich internationaler Organisationen erwie-
senermaßen nicht in der Lage oder nicht willens 
sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und 
dies unabhängig davon, ob in dem Land eine 
staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder 
nicht, es sei denn, es besteht eine innerstaatliche 
Fluchtalternative. 

Wenn der Ausländer sich auf ein Abschiebungshinder-
nis nach diesem Absatz beruft, stellt außer in den Fäl-
len des Satzes 2 das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge in einem Asylverfahren nach den Vorschrif-

§ 60 

Verbot der Abschiebung 

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 
1951über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 
1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat 
abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine 
Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehö-
rigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeu-
gung bedroht ist. Dies gilt auch für Ausländer, die 
im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer 
Flüchtlinge genießen oder die außerhalb des Bun-
desgebiets als ausländische Flüchtlinge im Sinne 
des Abkommens über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge anerkannt sind. Dies gilt auch für Asyl-
berechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlings-
eigenschaft unanfechtbar zuerkannt wurde oder 
die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet die 
Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genie-
ßen oder die außerhalb des Bundesgebiets als 
ausländische Flüchtlinge nach dem Abkommen 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt 
wurden. Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch dann 
vorliegen, wenn die Bedrohung des Lebens, der kör-
perlichen Unversehrtheit oder der Freiheit allein an das 
Geschlecht anknüpft. Eine Verfolgung im Sinne des 
Satzes 1 kann ausgehen von 

a) dem Staat, 

b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder 
wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen 
oder 

c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den 
Buchstaben a und b genannten Akteure ein-
schließlich internationaler Organisationen erwie-
senermaßen nicht in der Lage oder nicht willens 
sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und 
dies unabhängig davon, ob in dem Land eine 
staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder 
nicht, es sei denn, es besteht eine innerstaatli-
che Fluchtalternative. 

es sei denn, es besteht eine innerstaatliche Flucht-
alternative. Für die Feststellung, ob eine Verfol-
gung nach Satz 1 vorliegt, sind Artikel 4 Abs. 4 
sowie die Artikel 7 bis 10 der Richtlinie 2004/83/EG 
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ten des Asylverfahrensgesetzes fest, ob dessen Vor-
aussetzungen vorliegen. Die Entscheidung des Bun-
desamtes kann nur nach den Vorschriften des Asylver-
fahrensgesetzes angefochten werden. 

 

des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen 
für die Anerkennung und den Status von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen als Flücht-
linge oder als Personen, die anderweitig internati-
onalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des 
zu gewährenden Schutzes (ABl. EU Nr. L 304 S. 12) 
ergänzend anzuwenden. Wenn der Ausländer sich 
auf das Abschiebungsverbot nach diesem Absatz 
beruft, stellt das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge außer in den Fällen des Satzes 2 in 
einem Asylverfahren fest, ob die Voraussetzungen 
des Satzes 1 vorliegen und dem Ausländer die 
Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Die Ent-
scheidung des Bundesamtes kann nur nach den Vor-
schriften des Asylverfahrensgesetzes angefochten 
werden. 

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgescho-
ben werden, in dem für diesen Ausländer die konkrete 
Gefahr besteht, der Folter unterworfen zu werden. 

 

(3) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgescho-
ben werden, wenn dieser Staat den Ausländer wegen 
einer Straftat sucht und die Gefahr der Todesstrafe 
besteht. In diesen Fällen finden die Vorschriften über 
die Auslieferung entsprechende Anwendung. 

 
(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder 
ein mit der Ankündigung eines Auflieferungsersuchens 
verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen 
Staates vor, darf der Ausländer bis zur Entscheidung 
über die Auslieferung nur mit Zustimmung der Behör-
de, die nach § 74 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen für die Bewilligung der Aus-
lieferung zuständig ist, in diesen Staat abgeschoben 
werden. 

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, 
soweit sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. 
November 1950 zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass 
die Abschiebung unzulässig ist. 

(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in 
einem anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung 
drohen können und, soweit sich aus den Absätzen 2 
bis 5 nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr 
einer nach der Rechtsordnung eines anderen Staates 
gesetzmäßigen Bestrafung stehen der Abschiebung 
nicht entgegen. 

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen 
anderen Staat soll abgesehen werden, wenn dort für 
diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit besteht. Gefahren in diesem 
Staat, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungs-
gruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausge-
setzt ist, werden bei Entscheidungen nach § 60a Abs. 
1 Satz 1 berücksichtigt. 

 

 

 

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgescho-
ben werden, in dem für diesen Ausländer die konkrete 
Gefahr besteht, der Folter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Bestrafung unter-
worfen zu werden. 

(3) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgescho-
ben werden, wenn dieser Staat den Ausländer wegen 
einer Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung 
oder der Vollstreckung der Todesstrafe besteht. In 
diesen Fällen finden die Vorschriften über die Ausliefe-
rung entsprechende Anwendung. 

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder 
ein mit der Ankündigung eines Auflieferungsersuchens 
verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen 
Staates vor, darf der Ausländer bis zur Entscheidung 
über die Auslieferung nur mit Zustimmung der Behör-
de, die nach § 74 des Gesetzes über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen für die Bewilligung der Aus-
lieferung zuständig ist, in diesen Staat abgeschoben 
werden. 

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, 
soweit sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. 
November 1950 zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass 
die Abschiebung unzulässig ist. 

(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in 
einem anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung 
drohen können und, soweit sich aus den Absätzen 2 
bis 5 nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr 
einer nach der Rechtsordnung eines anderen Staates 
gesetzmäßigen Bestrafung stehen der Abschiebung 
nicht entgegen. 

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in ei-
nen anderen Staat soll abgesehen werden, wenn 
dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Von 
der Abschiebung eines Ausländers in einen ande-
ren Staat ist abzusehen, wenn er dort als Angehö-
riger der Zivilbevölkerung einer erheblichen indivi-
duellen Gefahr für Leib oder Leben im Rahmen 
eines internationalen oder innerstaatlichen be-
waffneten Konflikts ausgesetzt ist. Gefahren nach 
Satz 1 oder Satz 2, denen die Bevölkerung oder die 
Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, 
allgemein ausgesetzt ist, sind bei Anordnungen 
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(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Aus-
länder aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr 
für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
anzusehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit 
bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder be-
sonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt 
worden ist. Das Gleiche gilt, wenn aus schwerwiegen-
den Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der 
Ausländer ein Verbrechen gegen den Frieden, ein 
Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertrags-
werke, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmun-
gen bezüglich dieser Verbrechen zu treffen, begangen 
hat oder dass er vor seiner Aufnahme als Flüchtling 
ein schweres nichtpolitisches Verbrechen außerhalb 
des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland began-
gen hat oder sich hat Handlungen zuschulden kom-
men lassen, die den Zielen und Grundsätzen der Ver-
einten Nationen zuwiderlaufen. 

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Auslän-
der, der einen Asylantrag gestellt hat, abweichend von 
den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes die Ab-
schiebung angedroht und diese durchgeführt werden. 

(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, kann 
nicht davon abgesehen werden, die Abschiebung an-
zudrohen und eine angemessene Ausreisefrist zu set-
zen. In der Androhung sind die Staaten zu bezeichnen, 
in die der Ausländer nicht abgeschoben werden darf. 

 

nach § 60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen.  

(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Aus-
länder aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr 
für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
anzusehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit 
bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder be-
sonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt 
worden ist. Das Gleiche gilt, wenn der Ausländer 
die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des Asylver-
fahrensgesetzes erfüllt. 

 

 
 

 

 

 

 

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Auslän-
der, der einen Asylantrag gestellt hat, abweichend von 
den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes die Ab-
schiebung angedroht und diese durchgeführt werden. 

(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, kann 
nicht davon abgesehen werden, die Abschiebung an-
zudrohen und eine angemessene Ausreisefrist zu set-
zen. In der Androhung sind die Staaten zu bezeichnen, 
in die der Ausländer nicht abgeschoben werden darf. 

(11) Für die Feststellung von Abschiebungsverbo-
ten nach den Absätzen 2, 3 und 7 Satz 2 gelten 
Artikel 4 Abs. 4, Artikel 5 Abs. 1 und 2 und die Arti-
kel 6 bis 8 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 
29. April 2004 über Mindestnormen für die Aner-
kennung und den Status von Drittstaatsangehöri-
gen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 
Personen, die anderweitig internationalen Schutz 
benötigen, und über den Inhalt des zu gewähren-
den Schutzes (ABl. EU Nr. L 304 S. 12). 

 

§ 60a 

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung 
(Duldung) 

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus 
bestimmten Staaten oder von in sonstiger Weise be-
stimmten Ausländergruppen allgemein oder in be-
stimmte Staaten für längstens sechs Monate ausge-
setzt wird. Für einen Zeitraum von länger als sechs 
Monaten gilt § 23 Abs. 1. 

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszuset-
zen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird. 

 

§ 60a 

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung 
(Duldung) 

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung 
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus 
bestimmten Staaten oder von in sonstiger Weise be-
stimmten Ausländergruppen allgemein oder in be-
stimmte Staaten für längstens sechs Monate ausge-
setzt wird. Für einen Zeitraum von länger als sechs 
Monaten gilt § 23 Abs. 1. 

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszuset-
zen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird. Die Abschiebung eines 
Ausländers ist auch auszusetzen, wenn seine vo-
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(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Ab-
schiebung ausgesetzt ist, bleibt unberührt. 

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem 
Ausländer eine Bescheinigung auszustellen. 

(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der 
Ausreise des Ausländers. Sie wird widerrufen, wenn 
die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe ent-
fallen. Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Er-
löschen ohne erneute Androhung und Fristsetzung 
abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird er-
neuert. Ist die Abschiebung länger als ein Jahr ausge-
setzt, ist die für den Fall des Erlöschens durch Ablauf 
der Geltungsdauer oder durch Widerruf vorgesehene 
Abschiebung mindestens einen Monat vorher anzu-
kündigen; die Ankündigung ist zu wiederholen, wenn 
die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde. 

 

rübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für 
ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens von 
der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für 
sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Anga-
ben die Erforschung des Sachverhalts erschwert 
wäre. Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt 
werden, wenn dringende humanitäre oder persön-
liche Gründe oder erhebliche öffentliche Interes-
sen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im 
Bundesgebiet erfordern. 

(2a) Die Abschiebung eines Ausländers wird für 
eine Woche ausgesetzt, wenn seine Zurückschie-
bung oder Abschiebung gescheitert ist, Abschie-
bungshaft nicht angeordnet wird und die Bundes-
republik Deutschland auf Grund einer Rechtsvor-
schrift, insbesondere des Artikels 6 Abs. 1 der 
Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25. Novem-
ber 2003 über die Unterstützung bei der Durchbe-
förderung im Rahmen von Rückführungsmaßnah-
men auf dem Luftweg (ABl. EU Nr. L 321 S. 26), zu 
seiner Rückübernahme verpflichtet ist. Die Ausset-
zung darf nicht nach Satz 1 verlängert werden. Die 
Einreise des Ausländers ist zuzulassen.  

(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Ab-
schiebung ausgesetzt ist, bleibt unberührt. 

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem 
Ausländer eine Bescheinigung auszustellen. 

(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der 
Ausreise des Ausländers. Sie wird widerrufen, wenn 
die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe ent-
fallen. Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Er-
löschen ohne erneute Androhung und Fristsetzung 
abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird er-
neuert. Ist die Abschiebung länger als ein Jahr ausge-
setzt, ist die für den Fall des Erlöschens durch Ab-
lauf der Geltungsdauer oder durch Widerruf vorge-
sehene Abschiebung mindestens einen Monat vorher 
anzukündigen; die Ankündigung ist zu wiederholen, 
wenn die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert 
wurde. 

 

§ 61 

Räumliche Beschränkung; Ausreiseeinrichtungen 

(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen 
Ausländers ist räumlich auf das Gebiet des Landes 
beschränkt. Weitere Bedingungen und Auflagen kön-
nen angeordnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für voll-
ziehbar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. In den 

§ 61 

Räumliche Beschränkung; Ausreiseeinrichtungen 

(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen 
Ausländers ist räumlich auf das Gebiet des Landes 
beschränkt. Weitere Bedingungen und Auflagen kön-
nen angeordnet werden. Von der räumlichen Be-
schränkung nach Satz 1 kann abgewichen werden, 
wenn der Ausländer zur Ausübung einer Beschäf-
tigung ohne Prüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
berechtigt ist. 

(1a) In den Fällen des § 60a Abs. 2a wird der Auf-
enthalt auf den Bezirk der zuletzt zuständigen Aus-
länderbehörde im Inland beschränkt. Der Auslän-
der muss sich nach der Einreise unverzüglich 
dorthin begeben. Ist eine solche Behörde nicht 
feststellbar, gilt § 15a entsprechend. 

(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für voll-
ziehbar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. In den 
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Ausreiseeinrichtungen soll durch Betreuung und Bera-
tung die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert 
und die Erreichbarkeit für Behörden und Gerichte so-
wie die Durchführung der Ausreise gesichert werden. 

 

Ausreiseeinrichtungen soll durch Betreuung und Bera-
tung die Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert 
und die Erreichbarkeit für Behörden und Gerichte so-
wie die Durchführung der Ausreise gesichert werden. 

 

§ 62 

Abschiebungshaft 

(1) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung 
auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn 
über die Ausweisung nicht sofort entschieden werden 
kann und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme we-
sentlich erschwert oder vereitelt würde (Vorberei-
tungshaft). Die Dauer der Vorbereitungshaft soll sechs 
Wochen nicht überschreiten. Im Falle der Ausweisung 
bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum Ablauf der 
angeordneten Haftdauer keiner erneuten richterlichen 
Anordnung. 

(2) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung 
auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen (Siche-
rungshaft), wenn 

1. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Ein-
reise vollziehbar ausreisepflichtig ist, 

1a. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergan-
gen ist, diese aber nicht unmittelbar vollzogen 
werden kann, 

2. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer 
seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der 
Ausländerbehörde eine Anschrift anzugeben, un-
ter der er erreichbar ist, 

3. er aus von ihm zu vertretenden Gründen zu einem 
für die Abschiebung angekündigten Termin nicht 
an dem von der Ausländerbehörde angegebenen 
Ort angetroffen wurde, 

4. er sich in sonstiger Weise der Abschiebung ent-
zogen hat oder 

5. der begründete Verdacht besteht, dass er sich der 
Abschiebung entziehen will. 

Der Ausländer kann für die Dauer von längstens zwei 
Wochen in Sicherungshaft genommen werden, wenn 
die Ausreisefrist abgelaufen ist und feststeht, dass die 
Abschiebung durchgeführt werden kann. Von der An-
ordnung der Sicherungshaft nach Satz 1 Nr. 1 kann 
ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der Aus-
länder glaubhaft macht, dass er sich der Abschiebung 
nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, 
wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer 
nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb 
der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann. 

 

 

(3) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten 
angeordnet werden. Sie kann in Fällen, in denen der 
Ausländer seine Abschiebung verhindert, um höchs-
tens zwölf Monate verlängert werden. Eine Vorberei-
tungshaft ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft 
anzurechnen. 

§ 62 

Abschiebungshaft 

(1) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung 
auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn 
über die Ausweisung nicht sofort entschieden werden 
kann und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme we-
sentlich erschwert oder vereitelt würde (Vorberei-
tungshaft). Die Dauer der Vorbereitungshaft soll sechs 
Wochen nicht überschreiten. Im Falle der Ausweisung 
bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum Ablauf der 
angeordneten Haftdauer keiner erneuten richterlichen 
Anordnung. 

(2) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung 
auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen (Siche-
rungshaft), wenn 

1. der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Ein-
reise vollziehbar ausreisepflichtig ist, 

1a. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergan-
gen ist, diese aber nicht unmittelbar vollzogen 
werden kann, 

2. die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer 
seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der 
Ausländerbehörde eine Anschrift anzugeben, un-
ter der er erreichbar ist, 

3. er aus von ihm zu vertretenden Gründen zu einem 
für die Abschiebung angekündigten Termin nicht 
an dem von der Ausländerbehörde angegebenen 
Ort angetroffen wurde, 

4. er sich in sonstiger Weise der Abschiebung ent-
zogen hat oder 

5. der begründete Verdacht besteht, dass er sich der 
Abschiebung entziehen will. 

Der Ausländer kann für die Dauer von längstens zwei 
Wochen in Sicherungshaft genommen werden, wenn 
die Ausreisefrist abgelaufen ist und feststeht, dass die 
Abschiebung durchgeführt werden kann. Von der An-
ordnung der Sicherungshaft nach Satz 1 Nr. 1 kann 
ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der Aus-
länder glaubhaft macht, dass er sich der Abschiebung 
nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, 
wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer 
nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb 
der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann. 
Ist die Abschiebung aus Gründen, die der Auslän-
der zu vertreten hat, gescheitert, bleibt die Anord-
nung nach Satz 1 bis zum Ablauf der Anordnungs-
frist unberührt. 

(3) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten 
angeordnet werden. Sie kann in Fällen, in denen der 
Ausländer seine Abschiebung verhindert, um höchs-
tens zwölf Monate verlängert werden. Eine Vorberei-
tungshaft ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft 
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 anzurechnen. 

(4) Die für den Haftantrag zuständige Behörde 
kann einen Ausländer ohne vorherige richterliche 
Anordnung festhalten und vorläufig in Gewahrsam 
nehmen, wenn  
1. der dringende Verdacht für das Vorliegen der 

Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 be-
steht,  

2. die richterliche Entscheidung über die Anord-
nung der Sicherungshaft nicht vorher einge-
holt werden kann und  

3. der begründete Verdacht vorliegt, dass sich 
der Ausländer der Anordnung der Siche-
rungshaft entziehen will. 

Der Ausländer ist unverzüglich dem Richter zur 
Entscheidung über die Anordnung der Siche-
rungshaft vorzuführen. 
 

Kapitel 6 

Haftung und Gebühren 

 

§ 63 

Pflichten der Beförderungsunternehmer 

(1) Ein Beförderungsunternehmer darf Ausländer nur 
in das Bundesgebiet befördern, wenn sie im Besitz 
eines erforderlichen Passes und eines erforderlichen 
Aufenthaltstitels sind. 

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von 
ihm bestimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen einem Beförderungsunternehmer untersagen, 
Ausländer entgegen Absatz 1 in das Bundesgebiet zu 
befördern und für den Fall der Zuwiderhandlung ein 
Zwangsgeld androhen. Widerspruch und Klage haben 
keine aufschiebende Wirkung; dies gilt auch hinsicht-
lich der Festsetzung des Zwangsgeldes. 

 

(3) Das Zwangsgeld gegen den Beförderungsunter-
nehmer beträgt für jeden Ausländer, den er einer Ver-
fügung nach Absatz 2 zuwider befördert, mindestens 1 
000 und höchstens 5 000 Euro. 

 

(4) Das Bundesministerium des Innern oder die von 
ihm beauftragte Stelle kann mit Beförderungsunter-
nehmern Regelungen zur Umsetzung der in Absatz 1 
genannten Pflicht vereinbaren. 

 

§ 63 

Pflichten der Beförderungsunternehmer 

(1) Ein Beförderungsunternehmer darf Ausländer nur 
in das Bundesgebiet befördern, wenn sie im Besitz 
eines erforderlichen Passes und eines erforderlichen 
Aufenthaltstitels sind. 

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von 
ihm bestimmte Stelle kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen Bau und Stadtentwicklung einem Be-
förderungsunternehmer untersagen, Ausländer entge-
gen Absatz 1 in das Bundesgebiet zu befördern und 
für den Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld an-
drohen. Widerspruch und Klage haben keine aufschie-
bende Wirkung; dies gilt auch hinsichtlich der Festset-
zung des Zwangsgeldes. 

(3) Das Zwangsgeld gegen den Beförderungsunter-
nehmer beträgt für jeden Ausländer, den er einer Ver-
fügung nach Absatz 2 zuwider befördert, mindestens 1 
000 und höchstens 5 000 Euro. Das Zwangsgeld 
kann durch das Bundesministerium des Innern 
oder die von ihm bestimmte Stelle festgesetzt und 
beigetrieben werden. 

(4) Das Bundesministerium des Innern oder die von 
ihm beauftragte bestimmte Stelle kann mit Beförde-
rungsunternehmern Regelungen zur Umsetzung der in 
Absatz 1 genannten Pflicht vereinbaren. 

 

§ 64 

Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunter-
nehmer 

(1) Wird ein Ausländer zurückgewiesen, so hat ihn der 
Beförderungsunternehmer, der ihn an die Grenze be-
fördert hat, unverzüglich außer Landes zu bringen. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die 
Dauer von drei Jahren hinsichtlich der Ausländer, die 
ohne erforderlichen Pass oder erforderlichen Aufent-

§ 64 

Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunter-
nehmer 

(1) Wird ein Ausländer zurückgewiesen, so hat ihn der 
Beförderungsunternehmer, der ihn an die Grenze be-
fördert hat, unverzüglich außer Landes zu bringen. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die 
Dauer von drei Jahren hinsichtlich der Ausländer, die 
ohne erforderlichen Pass, Passersatz oder erforderli-
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haltstitel in das Bundesgebiet befördert werden und die 
bei der Einreise nicht zurückgewiesen werden, weil sie 
sich auf politische Verfolgung oder die in § 60 Abs. 2, 3 
oder 5 bezeichneten Umstände berufen. Sie erlischt, 
wenn dem Ausländer ein Aufenthaltstitel nach diesem 
Gesetz erteilt wird. 

(3) Der Beförderungsunternehmer hat den Ausländer 
auf Verlangen der mit der polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behör-
den in den Staat, der das Reisedokument ausgestellt 
hat oder aus dem er befördert wurde, oder in einen 
sonstigen Staat zu bringen, in dem seine Einreise ge-
währleistet ist. 

 

chen Aufenthaltstitel in das Bundesgebiet befördert 
werden und die bei der Einreise nicht zurückgewiesen 
werden, weil sie sich auf politische Verfolgung oder die 
in § 60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 bezeichneten Umstän-
de berufen. Sie erlischt, wenn dem Ausländer ein Auf-
enthaltstitel nach diesem Gesetz erteilt wird. 

(3) Der Beförderungsunternehmer hat den Ausländer 
auf Verlangen der mit der polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behör-
den in den Staat, der das Reisedokument ausgestellt 
hat oder aus dem er befördert wurde, oder in einen 
sonstigen Staat zu bringen, in dem seine Einreise ge-
währleistet ist. 

 

§ 65 

Pflichten der Flughafenunternehmer 

Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist ver-
pflichtet, auf dem Flughafengelände geeignete Unter-
künfte zur Unterbringung von Ausländern, die nicht im 
Besitz eines erforderlichen Passes oder eines erforder-
lichen Visums sind, bis zum Vollzug der grenzpolizeili-
chen Entscheidung über die Einreise bereitzustellen. 

 

 

§ 66 

Kostenschuldner; Sicherheitsleistung 

(1) Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumli-
chen Beschränkung, die Zurückweisung, Zurückschie-
bung oder Abschiebung entstehen, hat der Ausländer 
zu tragen. 

(2) Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 
bezeichneten Kosten, wer sich gegenüber der Auslän-
derbehörde oder der Auslandsvertretung verpflichtet 
hat, für die Ausreisekosten des Ausländers aufzu-
kommen. 

(3) In den Fällen des § 64 Abs. 1 und 2 haftet der Be-
förderungsunternehmer neben dem Ausländer für die 
Kosten der Rückbeförderung des Ausländers und für 
die Kosten, die von der Ankunft des Ausländers an der 
Grenzübergangsstelle bis zum Vollzug der Entschei-
dung über die Einreise entstehen. Ein Beförderungsun-
ternehmer, der schuldhaft einer Verfügung nach § 63 
Abs. 2 zuwiderhandelt, haftet neben dem Ausländer für 
sonstige Kosten, die in den Fällen des § 64 Abs. 1 
durch die Zurückweisung und in den Fällen des § 64 
Abs. 2 durch die Abschiebung entstehen. 

(4) Für die Kosten der Abschiebung oder Zurückschie-
bung haftet, wer den Ausländer als Arbeitnehmer be-
schäftigt hat, wenn diesem die Ausübung der Erwerbs-
tätigkeit nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht 
erlaubt war. In gleicher Weise haftet, wer eine nach § 
96 strafbare Handlung begeht. Der Ausländer haftet für 
die Kosten nur, soweit sie von dem anderen Kosten-
schuldner nicht beigetrieben werden können. 

(5) Von dem Kostenschuldner kann eine Sicherheits-
leistung verlangt werden. Die Anordnung einer Sicher-
heitsleistung des Ausländers oder des Kostenschuld-
ners nach Absatz 4 Satz 1 und 2 kann von der Behör-
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de, die sie erlassen hat, ohne vorherige Vollstre-
ckungsanordnung und Fristsetzung vollstreckt werden, 
wenn andernfalls die Erhebung gefährdet wäre. Zur 
Sicherung der Ausreisekosten können Rückflugschei-
ne und sonstige Fahrausweise beschlagnahmt wer-
den, die im Besitz eines Ausländers sind, der zurück-
gewiesen, zurückgeschoben, ausgewiesen oder abge-
schoben werden soll oder dem Einreise und Aufenthalt 
nur wegen der Stellung eines Asylantrages gestattet 
wird. 

 

§ 67 

Umfang der Kostenhaftung 

(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, 
Zurückweisung und der Durchsetzung einer räumli-
chen Beschränkung umfassen 

1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für 
den Ausländer innerhalb des Bundesgebiets und 
bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets, 

2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Maßnahme entstehenden Verwaltungskosten ein-
schließlich der Kosten für die Abschiebungshaft 
und der Übersetzungs- und Dolmetscherkosten 
und die Ausgaben für die Unterbringung, Verpfle-
gung und sonstige Versorgung des Ausländers 
sowie 

3. sämtliche durch eine erforderliche amtliche Be-
gleitung des Ausländers entstehenden Kosten 
einschließlich der Personalkosten. 

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer 
nach § 66 Abs. 3 Satz 1 haftet, umfassen 

1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten, 

2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die 
Einreise entstehenden Verwaltungskosten und 
Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und 
sonstige Versorgung des Ausländers und Über-
setzungs- und Dolmetscherkosten und 

3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit 
der Beförderungsunternehmer nicht selbst die er-
forderliche Begleitung des Ausländers übernimmt. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten 
werden von der nach § 71 zuständigen Behörde durch 
Leistungsbescheid in Höhe der tatsächlich entstande-
nen Kosten erhoben. Hinsichtlich der Berechnung der 
Personalkosten gelten die allgemeinen Grundsätze zur 
Berechnung von Personalkosten der öffentlichen 
Hand. 

 

§ 67 

Umfang der Kostenhaftung 

(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, 
Zurückweisung und der Durchsetzung einer räumli-
chen Beschränkung umfassen 

1. die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für 
den Ausländer innerhalb des Bundesgebiets und 
bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets, 

2. die bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Maßnahme entstehenden Verwaltungskosten ein-
schließlich der Kosten für die Abschiebungshaft 
und der Übersetzungs- und Dolmetscherkosten 
und die Ausgaben für die Unterbringung, Verpfle-
gung und sonstige Versorgung des Ausländers 
sowie 

3. sämtliche durch eine erforderliche amtliche Be-
gleitung des Ausländers entstehenden Kosten 
einschließlich der Personalkosten. 

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer 
nach § 66 Abs. 3 Satz 1 haftet, umfassen 

1. die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten, 

2. die bis zum Vollzug der Entscheidung über die 
Einreise entstehenden Verwaltungskosten und 
Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und 
sonstige Versorgung des Ausländers und Über-
setzungs- und Dolmetscherkosten und 

3. die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit 
der Beförderungsunternehmer nicht selbst die er-
forderliche Begleitung des Ausländers übernimmt. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten 
werden von der nach § 71 zuständigen Behörde durch 
Leistungsbescheid in Höhe der tatsächlich entstande-
nen Kosten erhoben. Hinsichtlich der Berechnung der 
Personalkosten gelten die allgemeinen Grundsätze zur 
Berechnung von Personalkosten der öffentlichen 
Hand. 

 

§ 68 

Haftung für Lebensunterhalt 

(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Aus-
landsvertretung gegenüber verpflichtet hat, die Kosten 
für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, 
hat sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, die für 
den Lebensunterhalt des Ausländers einschließlich der 
Versorgung mit Wohnraum und der Versorgung im 
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Krankheitsfalle und bei Pflegebedürftigkeit aufgewen-
det werden, auch soweit die Aufwendungen auf einem 
gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen. Auf-
wendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen, 
sind nicht zu erstatten. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der 
Schriftform. Sie ist nach Maßgabe des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes vollstreckbar. Der Erstattungs-
anspruch steht der öffentlichen Stelle zu, die die öffent-
lichen Mittel aufgewendet hat. 

(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich 
die Ausländerbehörde über eine Verpflichtung nach 
Absatz 1 Satz 1. 

(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie 
Kenntnis von der Aufwendung nach Absatz 1 zu erstat-
tender öffentlicher Mittel erlangt, unverzüglich die öf-
fentliche Stelle, der der Erstattungsanspruch zusteht, 
über die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 und erteilt 
ihr alle für die Geltendmachung und Durchsetzung des 
Erstattungsanspruchs erforderlichen Auskünfte. Der 
Empfänger darf die Daten nur zum Zweck der Erstat-
tung der für den Ausländer aufgewendeten öffentlichen 
Mittel sowie der Versagung weiterer Leistungen ver-
wenden. 

 

§ 69 

Gebühren 

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und den 
zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen werden Gebühren und Auslagen 
erhoben. Satz 1 gilt nicht für Amtshandlungen der 
Bundesagentur für Arbeit nach den §§ 39 bis 42. § 287 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die gebüh-
renpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze 
sowie Gebührenbefreiungen und -ermäßigungen, ins-
besondere für Fälle der Bedürftigkeit. Das Verwal-
tungskostengesetz findet Anwendung, soweit dieses 
Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält. 

(3) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren 
dürfen folgende Höchstsätze nicht übersteigen: 

1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 80 
Euro, 

2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 
200 Euro, 

3. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis: 
40 Euro, 

4. für die Erteilung eines nationalen Visums und die 
Ausstellung eines Passersatzes und eines Aus-
weisersatzes: 30 Euro, 

5. für die Erteilung eines Schengen-Visums: 210 
Euro, 

6. für die Erteilung eines Schengen-Sammelvisums: 
50 Euro und 6 Euro pro Person, 

 

§ 69 

Gebühren 

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und den 
zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen werden Gebühren und Auslagen 
erhoben. Satz 1 gilt nicht für Amtshandlungen der 
Bundesagentur für Arbeit nach den §§ 39 bis 42. § 287 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die gebüh-
renpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze 
sowie Gebührenbefreiungen und -ermäßigungen, ins-
besondere für Fälle der Bedürftigkeit. Das Verwal-
tungskostengesetz findet Anwendung, soweit dieses 
Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält. 

(3) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren 
dürfen folgende Höchstsätze nicht übersteigen: 

1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 80 
Euro, 

2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 
200 Euro, 

2a. für die Erteilung einer Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt-EG: 200 Euro, 

3. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis: 
40 Euro, 

4. für die Erteilung eines nationalen Visums und die 
Ausstellung eines Passersatzes und eines Aus-
weisersatzes: 30 100 Euro, 

5. für die Erteilung eines Schengen-Visums: 210 
Euro, 

6. für die Erteilung eines Schengen-Sammelvisums: 
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7. für sonstige Amtshandlungen: 30 Euro, 

8. für Amtshandlungen zu Gunsten Minderjähriger: 
die Hälfte der für die Amtshandlung bestimmten 
Gebühr. 

(4) Für die Erteilung eines nationalen Visums und ei-
nes Passersatzes an der Grenze darf ein Zuschlag von 
höchstens 25 Euro erhoben werden. Für eine auf 
Wunsch des Antragstellers außerhalb der Dienstzeit 
vorgenommene Amtshandlung darf ein Zuschlag von 
höchstens 30 Euro erhoben werden. Gebührenzu-
schläge können auch für die Amtshandlungen gegen-
über einem Staatsangehörigen festgesetzt werden, 
dessen Heimatstaat von Deutschen für entsprechende 
Amtshandlungen höhere als die nach Absatz 2 festge-
setzten Gebühren erhebt. Die Sätze 2 und 3 gelten 
nicht für die Erteilung oder Verlängerung eines Schen-
gen-Visums. Bei der Festsetzung von Gebührenzu-
schlägen können die in Absatz 3 bestimmten Höchst-
sätze überschritten werden. 

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann vorse-
hen, dass für die Beantragung gebührenpflichtiger 
Amtshandlungen eine Bearbeitungsgebühr erhoben 
wird. Die Bearbeitungsgebühr für die Beantragung 
einer Niederlassungserlaubnis darf höchstens die Hälf-
te der für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis zu 
erhebenden Gebühr betragen. Die Gebühr ist auf die 
Gebühr für die Amtshandlung anzurechnen. Sie wird 
auch im Falle der Rücknahme des Antrages und der 
Versagung der beantragten Amtshandlung nicht zu-
rückgezahlt. 

 
 
(6) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann für die 
Einlegung eines Widerspruchs Gebühren vorsehen, 
die höchstens betragen dürfen: 

1. für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines 
Antrages auf Vornahme einer gebührenpflichtigen 
Amtshandlung: die Hälfte der für diese vorgese-
henen Gebühr, 

2. für den Widerspruch gegen eine sonstige Amts-
handlung: 55 Euro. 

Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf 
die Gebühr für die vorzunehmende Amtshandlung 
anzurechnen und im Übrigen zurückzuzahlen. 

 

50 60 Euro und 6 1 Euro pro Person,  

6a. für die Anerkennung einer Forschungseinrich-
tung zum Abschluss von Aufnahmevereinba-
rungen nach § 20: 200 Euro, 

7. für sonstige Amtshandlungen: 30 Euro, 

8. für Amtshandlungen zu Gunsten Minderjähriger: 
die Hälfte der für die Amtshandlung bestimmten 
Gebühr. 

(4) Für die Erteilung eines nationalen Visums und ei-
nes Passersatzes an der Grenze darf ein Zuschlag von 
höchstens 25 Euro erhoben werden. Für eine auf 
Wunsch des Antragstellers außerhalb der Dienstzeit 
vorgenommene Amtshandlung darf ein Zuschlag von 
höchstens 30 Euro erhoben werden. Gebührenzu-
schläge können auch für die Amtshandlungen gegen-
über einem Staatsangehörigen festgesetzt werden, 
dessen Heimatstaat von Deutschen für entsprechende 
Amtshandlungen höhere als die nach Absatz 2 festge-
setzten Gebühren erhebt. Die Sätze 2 und 3 gelten 
nicht für die Erteilung oder Verlängerung eines Schen-
gen-Visums. Bei der Festsetzung von Gebührenzu-
schlägen können die in Absatz 3 bestimmten Höchst-
sätze überschritten werden. 

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann vorse-
hen, dass für die Beantragung gebührenpflichtiger 
Amtshandlungen eine Bearbeitungsgebühr erhoben 
wird. Die Bearbeitungsgebühr für die Beantragung 
einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaub-
nis zum Daueraufenthalt-EG darf höchstens die 
Hälfte der für ihre Erteilung zu erhebenden Gebühr 
betragen. Die Gebühr ist auf die Gebühr für die Amts-
handlung anzurechnen. Sie wird auch im Falle der 
Rücknahme des Antrages und der Versagung der be-
antragten Amtshandlung nicht zurückgezahlt. 

(6) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann für die 
Einlegung eines Widerspruchs Gebühren vorsehen, 
die höchstens betragen dürfen: 

1. für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines 
Antrages auf Vornahme einer gebührenpflichtigen 
Amtshandlung: die Hälfte der für diese vorgese-
henen Gebühr, 

2. für den Widerspruch gegen eine sonstige Amts-
handlung: 55 Euro. 

Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf 
die Gebühr für die vorzunehmende Amtshandlung 
anzurechnen und im Übrigen zurückzuzahlen. 

 

§ 70 

Verjährung 

(1) Die Ansprüche auf die in § 67 Abs. 1 und 2 ge-
nannten Kosten verjähren sechs Jahre nach Eintritt der 
Fälligkeit. 

(2) Die Verjährung von Ansprüchen nach den §§ 66 
und 69 wird neben den Fällen des § 20 Abs. 3 des 
Verwaltungskostengesetzes auch unterbrochen, so-
lange sich der Kostenschuldner nicht im Bundesgebiet 
aufhält oder sein Aufenthalt im Bundesgebiet deshalb 
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nicht festgestellt werden kann, weil er einer gesetzli-
chen Meldepflicht oder Anzeigepflicht nicht nachge-
kommen ist. 

 

Kapitel 7 
Verfahrensvorschriften 

Abschnitt 1 
Zuständigkeiten 

 

§ 71 

Zuständigkeit 

(1) Für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen 
und Entscheidungen nach diesem Gesetz und nach 
ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Ge-
setzen sind die Ausländerbehörden zuständig. Die 
Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle 
kann bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur eine 
oder mehrere bestimmte Ausländerbehörden zustän-
dig sind. 

(2) Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenhei-
ten die vom Auswärtigen Amt ermächtigten Auslands-
vertretungen zuständig. 

(3) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden sind 
zuständig für 

1. die Zurückweisung, die Zurückschiebung an der 
Grenze, die Rückführung von Ausländern aus und 
in andere Staaten und, soweit es zur Vorbereitung 
und Sicherung dieser Maßnahmen erforderlich ist, 
die Festnahme und die Beantragung von Haft, 

 

 

2. die Erteilung eines Visums und die Ausstellung 
eines Passersatzes nach § 14 Abs. 2 sowie die 
Durchführung des § 63 Abs. 3, 

3. den Widerruf eines Visums 

a) im Falle der Zurückweisung oder Zurück-
schiebung, 

b) auf Ersuchen der Auslandsvertretung, die 
das Visum erteilt hat, oder 

c) auf Ersuchen der Ausländerbehörde, die der 
Erteilung des Visums zugestimmt hat, sofern 
diese ihrer Zustimmung bedurfte, 

4. das Ausreiseverbot und die Maßnahmen nach § 
66 Abs. 5 an der Grenze, 

5. die Prüfung an der Grenze, ob Beförderungsun-
ternehmer und sonstige Dritte die Vorschriften 
dieses Gesetzes und die auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnungen und Anordnungen 
beachtet haben, 

6. sonstige ausländerrechtliche Maßnahmen und 
Entscheidungen, soweit sich deren Notwendigkeit 
an der Grenze ergibt und sie vom Bundesministe-
rium des Innern hierzu allgemein oder im Einzel-
fall ermächtigt sind, sowie 

§ 71 

Zuständigkeit 

(1) Für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen 
und Entscheidungen nach diesem Gesetz und nach 
ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Ge-
setzen sind die Ausländerbehörden zuständig. Die 
Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle 
kann bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur eine 
oder mehrere bestimmte Ausländerbehörden zustän-
dig sind. 

(2) Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenhei-
ten die vom Auswärtigen Amt ermächtigten Auslands-
vertretungen zuständig. 

(3) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragten Behörden sind 
zuständig für 

1. die Zurückweisung, die Zurückschiebung an 
der Grenze, die Befristung der Wirkungen auf 
Grund der von ihnen vorgenommenen Zu-
rückschiebungen nach § 11 Abs. 1 und 2 so-
wie die Rückführungen von Ausländern aus 
anderen und in andere Staaten und, soweit es 
zur Vornahme dieser Maßnahmen erforderlich 
ist, die Festnahme und die Beantragung von 
Haft, 

2. die Erteilung eines Visums und die Ausstel-
lung eines Passersatzes nach § 14 Abs. 2 so-
wie die Aussetzung der Abschiebung nach 
§ 60a Abs. 2a, 

3. den Widerruf eines Visums 

a) im Falle der Zurückweisung oder Zurück-
schiebung, 

b) auf Ersuchen der Auslandsvertretung, die 
das Visum erteilt hat, oder 

c) auf Ersuchen der Ausländerbehörde, die der 
Erteilung des Visums zugestimmt hat, sofern 
diese ihrer Zustimmung bedurfte, 

4. das Ausreiseverbot und die Maßnahmen nach § 
66 Abs. 5 an der Grenze, 

5. die Prüfung an der Grenze, ob Beförderungsun-
ternehmer und sonstige Dritte die Vorschriften 
dieses Gesetzes und die auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnungen und Anordnungen 
beachtet haben, 

6. sonstige ausländerrechtliche Maßnahmen und 
Entscheidungen, soweit sich deren Notwendigkeit 
an der Grenze ergibt und sie vom Bundesministe-
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7. die Beschaffung von Heimreisedokumenten für 

Ausländer einzelner Staaten im Wege der Amts-
hilfe. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Für die erforderlichen Maßnahmen nach §§ 48 und 
49 Abs. 2 bis 9 sind die Ausländerbehörden, die mit 
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragten Behörden und, soweit es zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 5 erforderlich ist, 
die Polizeien der Länder zuständig. In den Fällen des § 
49 Abs. 4 sind auch die Behörden zuständig, die die 
Verteilung nach § 15a veranlassen. In den Fällen des 
§ 49 Abs. 5 Nr. 5 sind die vom Auswärtigen Amt er-
mächtigten Auslandsvertretungen zuständig. 

(5) Für die Zurückschiebung sowie die Durchsetzung 
der Verlassenspflicht des § 12 Abs. 3 und die Durch-
führung der Abschiebung und, soweit es zur Vorberei-
tung und Sicherung dieser Maßnahmen erforderlich ist, 
die Festnahme und Beantragung der Haft sind auch 
die Polizeien der Länder zuständig. 

(6) Das Bundesministerium des Innern oder die von 
ihm bestimmte Stelle entscheidet im Benehmen mit 
dem Auswärtigen Amt über die Anerkennung von Päs-
sen und Passersatzpapieren (§ 3 Abs. 1). 

 

rium des Innern hierzu allgemein oder im Einzel-
fall ermächtigt sind, sowie 

7. die Beschaffung von Heimreisedokumenten für 
Ausländer einzelner Staaten im Wege der Amts-
hilfe. ,  

8. die Erteilung von in Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union vorgesehenen Vermerken 
und Bescheinigungen vom Datum und Ort der 
Einreise über die Außengrenze eines Mitglied-
staates, der den Schengen-Besitzstand voll-
ständig anwendet; die Zuständigkeit der Aus-
länderbehörden oder anderer durch die Län-
der bestimmter Stellen wird hierdurch nicht 
ausgeschlossen. 

(4) Für die erforderlichen Maßnahmen nach §§ 48 und 
49 Abs. 2 bis 9 sind die Ausländerbehörden, die mit 
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragten Behörden und, soweit es zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 5 erforderlich ist, 
die Polizeien der Länder zuständig. In den Fällen des § 
49 Abs. 4 sind auch die Behörden zuständig, die die 
Verteilung nach § 15a veranlassen. In den Fällen des 
§ 49 Abs. 5 Nr. 5 sind die vom Auswärtigen Amt er-
mächtigten Auslandsvertretungen zuständig. 

(5) Für die Zurückschiebung sowie die Durchsetzung 
der Verlassenspflicht des § 12 Abs. 3 und die Durch-
führung der Abschiebung und, soweit es zur Vorberei-
tung und Sicherung dieser Maßnahmen erforderlich ist, 
die Festnahme und Beantragung der Haft sind auch 
die Polizeien der Länder zuständig. 

(6) Das Bundesministerium des Innern oder die von 
ihm bestimmte Stelle entscheidet im Benehmen mit 
dem Auswärtigen Amt über die Anerkennung von Päs-
sen und Passersatzpapieren (§ 3 Abs. 1); die Ent-
scheidungen ergehen als Allgemeinverfügung und 
können im elektronischen Bundesanzeiger be-
kannt gegeben werden. 

 

 § 71a 

Zuständigkeit und Unterrichtung 

(1) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
sind in den Fällen des § 98 Abs. 2a und 3 Nr. 1 die 
Behörden der Zollverwaltung. Sie arbeiten bei der 
Verfolgung und Ahndung mit den in § 2 Abs. 2 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten 
Behörden zusammen. 

(2) Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten 
das Gewerbezentralregister über ihre einzutragen-
den rechtskräftigen Bußgeldbescheide nach § 98 
Abs. 2a und 3 Nr. 1. Dies gilt nur, sofern die Geld-
buße mehr als 200 Euro beträgt. 

(3) Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstre-
ckungsbehörden sollen den Behörden der Zollver-
waltung Erkenntnisse aus sonstigen Verfahren, die 
aus ihrer Sicht zur Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten nach § 98 Abs. 2a und 3 Nr. 1 erforderlich 
sind, übermitteln, soweit nicht für die übermitteln-
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de Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige Inte-
ressen des Betroffenen oder anderer Verfahrens-
beteiligter an dem Ausschluss der Übermittlung 
überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie ge-
sichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. 

 

§ 72 

Beteiligungserfordernisse 

(1) Eine Betretenserlaubnis (§ 11 Abs. 2) darf nur mit 
Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort 
zuständigen Ausländerbehörde erteilt werden. Die 
Ausländerbehörde, die den Ausländer ausgewiesen 
oder abgeschoben hat, ist in der Regel zu beteiligen.  

(2) Über das Vorliegen eines zielstaatsbezogenen 
Abschiebungsverbots des § 60 Abs. 7 entscheidet die 
Ausländerbehörde nur nach vorheriger Beteiligung des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. 

 

 

(3) Räumliche Beschränkungen, Auflagen und Bedin-
gungen, Befristungen nach § 11 Abs. 1 Satz 3, Anord-
nungen nach § 47 und sonstige Maßnahmen gegen 
einen Ausländer, der nicht im Besitz eines erforderli-
chen Aufenthaltstitels ist, dürfen von einer anderen 
Ausländerbehörde nur im Einvernehmen mit der Aus-
länderbehörde geändert oder aufgehoben werden, die 
die Maßnahme angeordnet hat. Satz 1 findet keine 
Anwendung, wenn der Aufenthalt des Ausländers nach 
den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes auf den 
Bezirk der anderen Ausländerbehörde beschränkt ist. 

(4) Ein Ausländer, gegen den öffentliche Klage erho-
ben oder ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
eingeleitet ist, darf nur im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft ausgewiesen und abge-
schoben werden. Ein Ausländer, der zu schützende 
Person im Sinne des Zeugenschutz-
Harmonisierungsgesetzes ist, darf nur im Einverneh-
men mit der Zeugenschutzdienststelle ausgewiesen 
oder abgeschoben werden. 

(5) § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gilt nicht 
für Ausreiseeinrichtungen und Einrichtungen, die der 
vorübergehenden Unterbringung von Ausländern die-
nen, denen aus völkerrechtlichen, humanitären oder 
politischen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
wird. 

 

§ 72 

Beteiligungserfordernisse 

(1) Eine Betretenserlaubnis (§ 11 Abs. 2) darf nur mit 
Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort 
zuständigen Ausländerbehörde erteilt werden. Die 
Behörde, die den Ausländer ausgewiesen, abgescho-
ben oder zurückgeschoben hat, ist in der Regel zu 
beteiligen. 

(2) Über das Vorliegen eines zielstaatsbezogenen 
Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 2 bis 5 oder 
Abs. 7 und das Vorliegen eines Ausschlusstatbe-
standes nach § 25 Abs. 3 Satz 2 Buchstabe a bis d 
entscheidet die Ausländerbehörde nur nach vorhe-
riger Beteiligung des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge.  

(3) Räumliche Beschränkungen, Auflagen und Bedin-
gungen, Befristungen nach § 11 Abs. 1 Satz 3, Anord-
nungen nach § 47 und sonstige Maßnahmen gegen 
einen Ausländer, der nicht im Besitz eines erforderli-
chen Aufenthaltstitels ist, dürfen von einer anderen 
AusländerbehördeBehörde nur im Einvernehmen mit 
der AusländerbehördeBehörde geändert oder auf-
gehoben werden, die die Maßnahme angeordnet hat. 
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Aufenthalt 
des Ausländers nach den Vorschriften des Asylverfah-
rensgesetzes auf den Bezirk der anderen Ausländer-
behörde beschränkt ist. 

(4) Ein Ausländer, gegen den öffentliche Klage erho-
ben oder ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
eingeleitet ist, darf nur im Einvernehmen mit der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft ausgewiesen und abge-
schoben werden. Ein Ausländer, der zu schützende 
Person im Sinne des Zeugenschutz-
Harmonisierungsgesetzes ist, darf nur im Einverneh-
men mit der Zeugenschutzdienststelle ausgewiesen 
oder abgeschoben werden. 

(5) § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gilt nicht 
für Ausreiseeinrichtungen und Einrichtungen, die der 
vorübergehenden Unterbringung von Ausländern die-
nen, denen aus völkerrechtlichen, humanitären oder 
politischen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
oder bei denen die Abschiebung ausgesetzt wird. 

(6) Vor einer Entscheidung über die Erteilung, die 
Verlängerung oder den Widerruf eines Aufenthalts-
titels nach § 25 Abs. 4a und die Festlegung, Auf-
hebung oder Verkürzung einer Ausreisefrist nach 
§ 50 Abs. 2a ist die für das in § 25 Abs. 4a in Bezug 
genommene Strafverfahren zuständige Staatsan-
waltschaft oder das mit ihm befasste Strafgericht 
zu beteiligen, es sei denn, es liegt ein Fall des § 87 
Abs. 5 Nr. 1 vor. Sofern der Ausländerbehörde die 
zuständige Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt 
ist, beteiligt sie vor einer Entscheidung über die 



 79
Festlegung, Aufhebung oder  Verkürzung einer 
Ausreisefrist nach § 50 Abs. 2a die für den Aufent-
haltsort zuständige Polizeibehörde.  

 

§ 73 

Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumver-
fahren und bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln 

(1) Die im Visumverfahren von der deutschen Aus-
landsvertretung erhobenen Daten der visumantragstel-
lenden Person und des Einladers können über das 
Auswärtige Amt zur Feststellung von Versagungsgrün-
den nach § 5 Abs. 4 an den Bundesnachrichtendienst, 
das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Militäri-
schen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt und 
das Zollkriminalamt übermittelt werden. Die beteiligten 
Behörden übermitteln Erkenntnisse über Versagungs-
gründe nach § 5 Abs. 4 über das Auswärtige Amt an 
die zuständige Auslandsvertretung. Das Verfahren 
nach § 21 des Ausländerzentralregistergesetzes bleibt 
unberührt. In den Fällen des § 14 Abs. 2 kann die je-
weilige mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragte Behörde die im 
Visumverfahren erhobenen Daten an die in Satz 1 
genannten Behörden übermitteln. 

 

 

 

 

 

(2) Die Ausländerbehörden können zur Feststellung 
von Versagungsgründen gemäß § 5 Abs. 4 oder zur 
Prüfung von Sicherheitsbedenken vor der Erteilung 
oder Verlängerung eines sonstigen Aufenthaltstitels 
die bei ihr gespeicherten personenbezogenen Daten 
der betroffenen Person an den Bundesnachrichten-
dienst, den Militärischen Abschirmdienst und das Zoll-
kriminalamt sowie an das Landesamt für Verfassungs-
schutz und das Landeskriminalamt oder die zuständi-
gen Behörden der Polizei übermitteln. Vor Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis sind die gespeicherten 
personenbezogenen Daten den in Satz 1 genannten 
Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten zu ü-
bermitteln, wenn dies zur Feststellung von Versa-
gungsgründen gemäß § 5 Abs. 4 oder zur Prüfung von 
Sicherheitsbedenken geboten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73 

Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumver-
fahren und bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln 

[erst 17 Monate nach Verkündung] 

(1) Daten, die im Visumverfahren von der 
deutschen Auslandsvertretung oder von 
der für die Entgegennahme des Visuman-
trags zuständigen Auslandsvertretung ei-
nes anderen Schengen-Staates zur visum-
antragstellenden Person, zum Einlader und 
zu Personen, die durch Abgabe einer Ver-
pflichtungserklärung oder in anderer Weise 
die Sicherung des Lebensunterhalts garan-
tieren, oder zu sonstigen Referenzpersonen 
im Inland erhoben werden, können über die 
zuständige Stelle zur Feststellung von Ver-
sagungsgründen nach § 5 Abs. 4 oder zur 
Prüfung von sonstigen Sicherheitsbeden-
ken an den Bundesnachrichtendienst, das 
Bundesamt für Verfassungsschutz, den Mi-
litärischen Abschirmdienst, das Bundes-
kriminalamt und das Zollkriminalamt über-
mittelt werden. Die beteiligten Behörden ü-
bermitteln Erkenntnisse über Versagungs-
gründe nach § 5 Abs. 4 über das Auswärtige 
Amt an die zuständige Auslandsvertretung. 
Das Verfahren nach § 21 des Ausländerzent-
ralregistergesetzes bleibt unberührt. In den 
Fällen des § 14 Abs. 2 kann die jeweilige mit 
der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs beauftragte Behörde 
die im Visumverfahren erhobenen Daten an 
die in Satz 1 genannten Behörden übermitteln. 

(2) Die Ausländerbehörden können zur Feststellung 
von Versagungsgründen gemäß § 5 Abs. 4 oder zur 
Prüfung von Sicherheitsbedenken vor der Erteilung 
oder Verlängerung eines sonstigen Aufenthaltstitels 
die bei ihr gespeicherten personenbezogenen Daten 
der betroffenen Person an den Bundesnachrichten-
dienst, den Militärischen Abschirmdienst und das Zoll-
kriminalamt sowie an das Landesamt für Verfassungs-
schutz und das Landeskriminalamt oder die zuständi-
gen Behörden der Polizei übermitteln. Vor Erteilung 
einer Niederlassungserlaubnis sind die gespeicherten 
personenbezogenen Daten den in Satz 1 genannten 
Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten zu ü-
bermitteln, wenn dies zur Feststellung von Versa-
gungsgründen gemäß § 5 Abs. 4 oder zur Prüfung von 
Sicherheitsbedenken geboten ist. 

[erst 8 Monate nach Verkündung] 

(2) Die Ausländerbehörden können zur Fest-
stellung von Versagungsgründen gemäß § 5 
Abs. 4 oder zur Prüfung von sonstigen Si-
cherheitsbedenken vor der Erteilung oder 
Verlängerung eines Aufenthaltstitels oder ei-
ner Duldung oder Aufenthaltsgestattung die 
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Sicher-
heitsbehörden und Nachrichtendienste teilen der an-
fragenden Stelle unverzüglich mit, ob Versagungs-
gründe nach § 5 Abs. 4 oder Sicherheitsbedenken 
nach Absatz 2 vorliegen. Sie dürfen die mit der Anfra-
ge übermittelten Daten speichern und nutzen, wenn 
das zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforder-
lich ist. Übermittlungsregelungen nach anderen Geset-
zen bleiben unberührt. 

 

 

 

 

(4) Das Bundesministerium des Innern bestimmt im 
Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und unter 
Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitslage durch 
allgemeine Verwaltungsvorschrift, in welchen Fällen 
gegenüber Staatsangehörigen bestimmter Staaten 
sowie Angehörigen von in sonstiger Weise bestimmten 
Personengruppen von der Ermächtigung des Absat-
zes 1 Gebrauch gemacht wird. 

 

bei ihnen gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu den betroffenen Personen über das 
Bundesverwaltungsamt an den Bundesnach-
richtendienst, den Militärischen Abschirm-
dienst und das Zollkriminalamt sowie an das 
Landesamt für Verfassungsschutz und das 
Landeskriminalamt oder die zuständigen Be-
hörden der Polizei übermitteln. 

 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Sicher-
heitsbehörden und Nachrichtendienste teilen der 
anfragenden Stelle unverzüglich mit, ob Versa-
gungsgründe nach § 5 Abs. 4 oder sonstige Si-
cherheitsbedenken vorliegen. Werden den in Satz 
1 genannten Behörden während des Gültigkeits-
zeitraums des Aufenthaltstitels Versagungsgründe 
nach § 5 Abs. 4 oder sonstige Sicherheitsbeden-
ken bekannt, teilen sie dies der zuständigen Aus-
länderbehörde oder der zuständigen Auslandsver-
tretung unverzüglich mit. Die in Satz 1 genannten 
Behörden dürfen die mit der Anfrage übermittelten 
Daten speichern und nutzen, soweit dies zur Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 
Übermittlungsregelungen nach anderen Gesetzen 
bleiben unberührt. 

(4) Das Bundesministerium des Innern bestimmt im 
Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und unter 
Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitslage durch 
allgemeine Verwaltungsvorschrift, in welchen Fällen 
gegenüber Staatsangehörigen bestimmter Staaten 
sowie Angehörigen von in sonstiger Weise bestimmten 
Personengruppen von der Ermächtigung des Absat-
zes 1 Gebrauch gemacht wird. 

 

§ 74 
Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis 

(1) Ein Visum kann zur Wahrung politischer Interessen 
des Bundes mit der Maßgabe erteilt werden, dass die 
Verlängerung des Visums und die Erteilung eines an-
deren Aufenthaltstitels nach Ablauf der Geltungsdauer 
des Visums sowie die Aufhebung und Änderung von 
Auflagen, Bedingungen und sonstigen Beschränkun-
gen, die mit dem Visum verbunden sind, nur im Be-
nehmen oder Einvernehmen mit dem Bundesministeri-
um des Innern oder der von ihm bestimmten Stelle 
vorgenommen werden dürfen. 

 

(2) Die Bundesregierung kann Einzelweisungen zur 
Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erteilen, 
wenn 

1. die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
oder sonstige erhebliche Interessen der Bundes-
republik Deutschland es erfordern, 

2. durch ausländerrechtliche Maßnahmen eines 
Landes erhebliche Interessen eines anderen Lan-
des beeinträchtigt werden, 

3. eine Ausländerbehörde einen Ausländer auswei-
sen will, der zu den bei konsularischen und diplo-
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matischen Vertretungen vom Erfordernis eines 
Aufenthaltstitels befreiten Personen gehört. 

 

 Abschnitt 1a 
Durchbeförderung 

 § 74a 
Durchbeförderung von Ausländern 

Ausländische Staaten dürfen Ausländer aus ihrem 
Hoheitsgebiet über das Bundesgebiet in einen an-
deren Staat zurückführen oder aus einem anderen 
Staat über das Bundesgebiet wieder in ihr Ho-
heitsgebiet zurückübernehmen, wenn ihnen dies 
von den zuständigen Behörden gestattet wurde 
(Durchbeförderung). Die Durchbeförderung erfolgt 
auf der Grundlage zwischenstaatlicher Vereinba-
rungen und Rechtsvorschriften der Europäischen 
Gemeinschaft. Zentrale Behörde nach Artikel 4 
Abs. 5 der Richtlinie 2003/110/EG ist die Bundes-
polizeidirektion. Der durchbeförderte Ausländer 
hat die erforderlichen Maßnahmen im Zusammen-
hang mit seiner Durchbeförderung zu dulden. 

 

Abschnitt 2 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 

§ 75 

Aufgaben 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat un-
beschadet der Aufgaben nach anderen Gesetzen 
folgende Aufgaben: 

1. Koordinierung der Informationen über den Aufent-
halt zum Zweck der Erwerbstätigkeit zwischen 
den Ausländerbehörden, der Bundesagentur für 
Arbeit und der für Pass- und Visaangelegenheiten 
vom Auswärtigen Amt ermächtigten deutschen 
Auslandsvertretungen; 

2. a) Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhal-
ten des Integrationskurses nach § 43 Abs. 3, 

b) deren Durchführung und 

c) Maßnahmen nach § 9 Abs. 5 des Bundesver-
triebenengesetzes; 

3. fachliche Zuarbeit für die Bundesregierung auf 
dem Gebiet der Integrationsförderung und der Er-
stellung von Informationsmaterial über Integrati-
onsangebote von Bund, Ländern und Kommunen 
für Ausländer und Spätaussiedler; 

4. Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über 
Migrationsfragen (Begleitforschung) zur Gewin-
nung analytischer Aussagen für die Steuerung der 
Zuwanderung; 

5. Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union als 
Nationale Kontaktstelle nach der Richtlinie 
2001/55/EG; 

 

§ 75 

Aufgaben 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat un-
beschadet der Aufgaben nach anderen Gesetzen fol-
gende Aufgaben: 

1. Koordinierung der Informationen über den Aufent-
halt zum Zweck der Erwerbstätigkeit zwischen 
den Ausländerbehörden, der Bundesagentur für 
Arbeit und der für Pass- und Visaangelegenheiten 
vom Auswärtigen Amt ermächtigten deutschen 
Auslandsvertretungen; 

2. a) Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhal-
ten des Integrationskurses nach § 43 Abs. 3, 

b) deren Durchführung und 

c) Maßnahmen nach § 9 Abs. 5 des Bundesver-
triebenengesetzes; 

3. fachliche Zuarbeit für die Bundesregierung auf 
dem Gebiet der Integrationsförderung und der Er-
stellung von Informationsmaterial über Integrati-
onsangebote von Bund, Ländern und Kommunen 
für Ausländer und Spätaussiedler; 

4. Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über 
Migrationsfragen (Begleitforschung) zur Gewin-
nung analytischer Aussagen für die Steuerung der 
Zuwanderung; 

5. Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union als 
Nationale Kontaktstelle und zuständige Behörde 
nach der Richtlinie 2001/55/EG Artikel 27 der 
Richtlinie 2001/55/EG, Artikel 25 der Richtlinie 
2003/109/EG und Artikel 8 Abs. 3 der Richtlinie 
2004/114/EG sowie für Mitteilungen nach § 52 
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6. Führung des Registers nach § 91a; 

7. Gewährung der Auszahlungen der nach den Pro-
grammen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr 
bewilligten Mittel; 

8. die Durchführung des Aufnahmeverfahrens nach 
§ 23 Abs. 2 und die Verteilung der nach § 23 so-
wie der nach § 22 Satz 2 aufgenommenen Aus-
länder auf die Länder; 

9. Durchführung einer migrationsspezifischen Bera-
tung nach § 45 Satz 1, soweit sie nicht durch an-
dere Stellen wahrgenommen wird; hierzu kann es 
sich privater oder öffentlicher Träger bedienen. 

 

Abs. 7 Satz 2; 

6. Führung des Registers nach § 91a; 

7. Gewährung der Auszahlungen der nach den Pro-
grammen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr 
bewilligten Mittel; 

8. die Durchführung des Aufnahmeverfahrens nach 
§ 23 Abs. 2 und die Verteilung der nach § 23 so-
wie der nach § 22 Satz 2 aufgenommenen Aus-
länder auf die Länder; 

9. Durchführung einer migrationsspezifischen Bera-
tung nach § 45 Satz 1, soweit sie nicht durch an-
dere Stellen wahrgenommen wird; hierzu kann es 
sich privater oder öffentlicher Träger bedienen.; 

10.  Anerkennung von Forschungseinrichtungen 
zum Abschluss von Aufnahmevereinbarungen 
nach § 20; hierbei wird das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge durch einen Beirat 
für Forschungsmigration unterstützt; 

11.  Koordinierung der Informationsübermittlung 
und Auswertung von Erkenntnissen der Bun-
desbehörden, insbesondere des Bundeskrimi-
nalamtes und des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz, zu Ausländern, bei denen wegen 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit aus-
länder-, asyl- oder staatsangehörigkeitsrecht-
liche Maßnahmen in Betracht kommen. 

 

§ 76 
(w e g g e f a l l e n) 

 

Abschnitt 3 
Verwaltungsverfahren 

 

§ 77 
Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen 

(1) Der Verwaltungsakt, durch den ein Passersatz, ein 
Ausweisersatz oder ein Aufenthaltstitel versagt, räum-
lich oder zeitlich beschränkt oder mit Bedingungen und 
Auflagen versehen wird, sowie die Ausweisung und die 
Aussetzung der Abschiebung bedürfen der Schriftform. 
Das Gleiche gilt für Beschränkungen des Aufenthalts 
nach § 12 Abs. 4, die Anordnungen nach den §§ 47 
und 54a sowie den Widerruf von Verwaltungsakten 
nach diesem Gesetz. 

 

 

 

 

 

(2) Die Versagung und die Beschränkung eines Vi-
sums und eines Passersatzes vor der Einreise bedür-
fen keiner Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung; 
die Versagung an der Grenze bedarf auch nicht der 
Schriftform. 

 

§ 77 
Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen 

(1) Der Verwaltungsakt, durch den ein Passersatz, ein 
Ausweisersatz oder ein Aufenthaltstitel versagt, räum-
lich oder zeitlich beschränkt oder mit Bedingungen und 
Auflagen versehen wird, sowie die Ausweisung und die 
Aussetzung der Abschiebung bedürfen der Schriftform. 
Das Gleiche gilt für Beschränkungen des Aufenthalts 
nach § 12 Abs. 4, die Anordnungen nach den §§ 47 
und 54a sowie den Widerruf von Verwaltungsakten 
nach diesem Gesetz. Einem Verwaltungsakt, mit 
dem eine Aufenthaltserlaubnis, eine Niederlas-
sungserlaubnis oder eine Erlaubnis zum Dauerauf-
enthalt-EG versagt wird, ist eine Erklärung beizu-
fügen, durch die der Ausländer über den Rechts-
behelf, der gegen den Verwaltungsakt gegeben ist, 
über die Stelle, bei der dieser Rechtsbehelf einzu-
legen ist, und über die einzuhaltende Frist belehrt 
wird. 

(2) Die Versagung und die Beschränkung eines Vi-
sums und eines Passersatzes vor der Einreise bedür-
fen keiner Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung; 
die Versagung an der Grenze bedarf auch nicht der 
Schriftform. 
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§ 78 
Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz und 
Bescheinigungen 

(1) Der Aufenthaltstitel wird nach einheitlichem Vor-
druckmuster ausgestellt, das eine Seriennummer und 
eine Zone für das automatische Lesen enthält. Das 
Vordruckmuster enthält folgende Angaben: 

1. Name und Vorname des Inhabers, 

2. Gültigkeitsdauer, 

3. Ausstellungsort und -datum, 

4. Art des Aufenthaltstitels, 

5. Ausstellungsbehörde, 

6. Seriennummer des zugehörigen Passes oder 
Passersatzpapiers, 

7. Anmerkungen. 

(2) Wird der Aufenthaltstitel als eigenständiges Doku-
ment ausgestellt, werden folgende zusätzliche Infor-
mationsfelder vorgesehen: 

1. Tag und Ort der Geburt, 

2. Staatsangehörigkeit, 

3. Geschlecht, 

4. Anmerkungen, 

5. Anschrift des Inhabers. 

(3) Der Aufenthaltstitel kann neben dem Lichtbild und 
der eigenhändigen Unterschrift weitere biometrische 
Merkmale von Fingern oder Händen oder Gesicht des 
Inhabers enthalten. Das Lichtbild, die Unterschrift und 
die weiteren biometrischen Merkmale dürfen auch in 
mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form in den 
Aufenthaltstitel eingebracht werden. Auch die in den 
Absätzen 1 und 2 aufgeführten Angaben über die Per-
son dürfen in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter 
Form in den Aufenthaltstitel eingebracht werden. 

(4) Die Zone für das automatische Lesen enthält fol-
gende Angaben: 

1. Familienname und Vorname, 

2. Geburtsdatum, 

3. Geschlecht, 

4. Staatsangehörigkeit, 

5. Art des Aufenthaltstitels, 

6. Seriennummer des Vordrucks, 

7. ausstellender Staat, 

8. Gültigkeitsdauer, 

9. Prüfziffern. 

(5) Öffentliche Stellen können die in der Zone für das 
automatische Lesen enthaltenen Daten zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben speichern, übermitteln 
und nutzen. 

(6) Der Ausweisersatz enthält eine Seriennummer und 
eine Zone für das automatische Lesen. In dem Vor-
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druckmuster können neben der Bezeichnung von Aus-
stellungsbehörde, Ausstellungsort und -datum, Gültig-
keitszeitraum bzw. -dauer, Name und Vorname des 
Inhabers, Aufenthaltsstatus sowie Nebenbestimmun-
gen folgende Angaben über die Person des Inhabers 
vorgesehen sein: 

1. Tag und Ort der Geburt, 

2. Staatsangehörigkeit, 

3. Geschlecht, 

4. Größe, 

5. Farbe der Augen, 

6. Anschrift des Inhabers, 

7. Lichtbild, 

8. eigenhändige Unterschrift, 

9. weitere biometrische Merkmale von Fingern oder 
Händen oder Gesicht, 

10. Hinweis, dass die Personalangaben auf den eige-
nen Angaben des Ausländers beruhen. 

Das Lichtbild, die Unterschrift und die weiteren biomet-
rischen Merkmale dürfen auch in mit Sicherheitsver-
fahren verschlüsselter Form in den Ausweisersatz 
eingebracht werden. Die Absätze 4 und 5 gelten ent-
sprechend. 

(7) Die Bescheinigungen nach § 60a Abs. 4 und § 81 
Abs. 5 werden nach einheitlichem Vordruckmuster 
ausgestellt, das eine Seriennummer enthält und mit 
einer Zone für das automatische Lesen versehen sein 
kann. Die Bescheinigung darf im Übrigen nur die in 
Absatz 6 bezeichneten Daten enthalten sowie den 
Hinweis, dass der Ausländer mit ihr nicht der Pass-
pflicht genügt. Die Absätze 4 und 5 gelten entspre-
chend. 

 

§ 79 
Entscheidung über den Aufenthalt 

(1) Über den Aufenthalt von Ausländern wird auf der 
Grundlage der im Bundesgebiet bekannten Umstände 
und zugänglichen Erkenntnisse entschieden. Über das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 
entscheidet die Ausländerbehörde auf der Grundlage 
der ihr vorliegenden und im Bundesgebiet zugängli-
chen Erkenntnisse und, soweit es im Einzelfall erfor-
derlich ist, der den Behörden des Bundes außerhalb 
des Bundesgebiets zugänglichen Erkenntnisse. 

(2) Wird gegen einen Ausländer, der die Erteilung oder 
Verlängerung eines Aufenthaltstitels beantragt hat, 
wegen des Verdachts einer Straftat oder einer Ord-
nungswidrigkeit ermittelt, ist die Entscheidung über 
den Aufenthaltstitel bis zum Abschluss des Verfahrens, 
im Falle der Verurteilung bis zum Eintritt der Rechts-
kraft des Urteils auszusetzen, es sei denn, über den 
Aufenthaltstitel kann ohne Rücksicht auf den Ausgang 
des Verfahrens entschieden werden. 

 

§ 80 
Handlungsfähigkeit Minderjähriger 
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(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen 
nach diesem Gesetz ist ein Ausländer, der das 16. 
Lebensjahr vollendet hat, sofern er nicht nach Maßga-
be des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschäftsunfähig 
oder im Falle seiner Volljährigkeit in dieser Angelegen-
heit zu betreuen und einem Einwilligungsvorbehalt zu 
unterstellen wäre. 

(2) Die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Minder-
jährigen steht seiner Zurückweisung und Zurückschie-
bung nicht entgegen. Das Gleiche gilt für die Andro-
hung und Durchführung der Abschiebung in den Her-
kunftsstaat, wenn sich sein gesetzlicher Vertreter nicht 
im Bundesgebiet aufhält oder dessen Aufenthaltsort im 
Bundesgebiet unbekannt ist. 

(3) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs dafür maßge-
bend, ob ein Ausländer als minderjährig oder volljährig 
anzusehen ist. Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige 
rechtliche Handlungsfähigkeit eines nach dem Recht 
seines Heimatstaates volljährigen Ausländers bleiben 
davon unberührt. 

(4) Die gesetzlichen Vertreter eines Ausländers, der 
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und sons-
tige Personen, die an Stelle der gesetzlichen Vertreter 
den Ausländer im Bundesgebiet betreuen, sind ver-
pflichtet, für den Ausländer die erforderlichen Anträge 
auf Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels 
und auf Erteilung und Verlängerung des Passes, des 
Passersatzes und des Ausweisersatzes zu stellen. 

 

§ 81 
Beantragung des Aufenthaltstitels 

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels erfolgt nur auf 
Antrag, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

(2) Ein Aufenthaltstitel, der nach Maßgabe der Rechts-
verordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 2 nach der Einreise 
eingeholt werden kann, ist unverzüglich nach der Ein-
reise oder innerhalb der in der Rechtsverordnung be-
stimmten Frist zu beantragen. Für ein im Bundesgebiet 
geborenes Kind, dem nicht von Amts wegen ein Auf-
enthaltstitel zu erteilen ist, ist der Antrag innerhalb von 
sechs Monaten nach der Geburt zu stellen.  

(3) Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhält, ohne einen Aufenthaltstitel zu 
besitzen, die Erteilung eines Aufenthaltstitels, gilt sein 
Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde 
als erlaubt. Wird der Antrag verspätet gestellt, gilt ab 
dem Zeitpunkt der Antragstellung bis zur Entscheidung 
der Ausländerbehörde die Abschiebung als ausge-
setzt. 

(4) Beantragt ein Ausländer die Verlängerung seines 
Aufenthaltstitels oder die Erteilung eines anderen Auf-
enthaltstitels, gilt der bisherige Aufenthaltstitel vom 
Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entscheidung der 
Ausländerbehörde als fortbestehend. 

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die 
Wirkung seiner Antragstellung (Fiktionsbescheinigung) 

§ 81 
Beantragung des Aufenthaltstitels 

(1) Ein Aufenthaltstitel wird einem Ausländer nur 
auf seinen Antrag erteilt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Ein Aufenthaltstitel, der nach Maßgabe der Rechts-
verordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 2 nach der Einreise 
eingeholt werden kann, ist unverzüglich nach der Ein-
reise oder innerhalb der in der Rechtsverordnung be-
stimmten Frist zu beantragen. Für ein im Bundesgebiet 
geborenes Kind, dem nicht von Amts wegen ein Auf-
enthaltstitel zu erteilen ist, ist der Antrag innerhalb von 
sechs Monaten nach der Geburt zu stellen.  

(3) Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im 
Bundesgebiet aufhält, ohne einen Aufenthaltstitel zu 
besitzen, die Erteilung eines Aufenthaltstitels, gilt sein 
Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde 
als erlaubt. Wird der Antrag verspätet gestellt, gilt ab 
dem Zeitpunkt der Antragstellung bis zur Entscheidung 
der Ausländerbehörde die Abschiebung als ausge-
setzt. 

(4) Beantragt ein Ausländer die Verlängerung seines 
Aufenthaltstitels oder die Erteilung eines anderen Auf-
enthaltstitels, gilt der bisherige Aufenthaltstitel vom 
Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entscheidung der 
Ausländerbehörde als fortbestehend. 

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die 
Wirkung seiner Antragstellung (Fiktionsbescheinigung) 
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auszustellen. 

 

auszustellen. 

 

§ 82 

Mitwirkung des Ausländers 

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, seine Belange und 
für ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkun-
dig oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer 
Umstände unverzüglich geltend zu machen und die 
erforderlichen Nachweise über seine persönlichen 
Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen 
und Erlaubnisse sowie sonstige erforderliche Nach-
weise, die er erbringen kann, unverzüglich beizubrin-
gen. Die Ausländerbehörde kann ihm dafür eine an-
gemessene Frist setzen. Nach Ablauf der Frist geltend 
gemachte Umstände und beigebrachte Nachweise 
können unberücksichtigt bleiben. 

 

 

 

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren entspre-
chende Anwendung. 

(3) Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach Ab-
satz 1 sowie seine wesentlichen Rechte und Pflichten 
nach diesem Gesetz, insbesondere die Verpflichtun-
gen aus den §§ 44a, 48, 49 und 81 und die Möglichkeit 
der Antragstellung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 hingewie-
sen werden. Im Falle der Fristsetzung ist er auf die 
Folgen der Fristversäumung hinzuweisen. 

(4) Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von 
Maßnahmen nach diesem Gesetz und nach ausländer-
rechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erfor-
derlich ist, kann angeordnet werden, dass ein Auslän-
der bei der zuständigen Behörde sowie den Vertretun-
gen des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er ver-
mutlich besitzt, persönlich erscheint sowie eine ärztli-
che Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit 
durchgeführt wird. Kommt der Ausländer einer Anord-
nung nach Satz 1 nicht nach, kann sie zwangsweise 
durchgesetzt werden. § 40 Abs. 1 und 2, die §§ 41, 42 
Abs. 1 Satz 1 und 3 des Bundespolizeigesetzes finden 
entsprechende Anwendung. 

 

 

§ 82 

Mitwirkung des Ausländers 

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, seine Belange und 
für ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkun-
dig oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer 
Umstände unverzüglich geltend zu machen und die 
erforderlichen Nachweise über seine persönlichen 
Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen 
und Erlaubnisse sowie sonstige erforderliche Nach-
weise, die er erbringen kann, unverzüglich beizubrin-
gen. Die Ausländerbehörde kann ihm dafür eine an-
gemessene Frist setzen. Sie setzt ihm eine solche 
Frist, wenn sie die Bearbeitung eines Antrags auf 
Erteilung eines Aufenthaltstitels wegen fehlender 
oder unvollständiger Angaben aussetzt, und be-
nennt dabei die nachzuholenden Angaben. Nach 
Ablauf der Frist geltend gemachte Umstände und bei-
gebrachte Nachweise können unberücksichtigt blei-
ben. 

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren entspre-
chende Anwendung. 

(3) Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach Ab-
satz 1 sowie seine wesentlichen Rechte und Pflichten 
nach diesem Gesetz, insbesondere die Verpflichtun-
gen aus den §§ 44a, 48, 49 und 81 und die Möglichkeit 
der Antragstellung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 hingewie-
sen werden. Im Falle der Fristsetzung ist er auf die 
Folgen der Fristversäumung hinzuweisen. 

(4) Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von 
Maßnahmen nach diesem Gesetz und nach ausländer-
rechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erfor-
derlich ist, kann angeordnet werden, dass ein Auslän-
der bei der zuständigen Behörde sowie den Vertretun-
gen oder ermächtigten Bediensteten des Staates, 
dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, per-
sönlich erscheint sowie eine ärztliche Untersuchung 
zur Feststellung der Reisefähigkeit durchgeführt wird. 
Kommt der Ausländer einer Anordnung nach Satz 1 
nicht nach, kann sie zwangsweise durchgesetzt wer-
den. § 40 Abs. 1 und 2, die §§ 41, 42 Abs. 1 Satz 1 
und 3 des Bundespolizeigesetzes finden entsprechen-
de Anwendung. 

(5) Der Ausländer, für den nach diesem Gesetz, 
dem Asylverfahrensgesetz oder den zur Durchfüh-
rung dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen ein 
Dokument nach einheitlichem Vordruckmuster 
ausgestellt werden soll, hat auf Verlangen 

1.  ein aktuelles Lichtbild nach Maßgabe einer 
nach § 99 Abs. 1 Nr. 13 erlassenen Rechts-
verordnung vorzulegen, oder bei der Auf-
nahme eines solchen Lichtbildes mitzuwir-
ken und 

2.  bei der Abnahme seiner Fingerabdrücke mit-
zuwirken.  

Das Lichtbild und die Fingerabdrücke dürfen in 
Dokumente nach Satz 1 eingebracht und von den 
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zuständigen Behörden zur Sicherung und einer 
späteren Feststellung der Identität verarbeitet und 
genutzt werden. 

 

§ 83 
Beschränkung der Anfechtbarkeit 

(1) Die Versagung eines Visums zu touristischen Zwe-
cken sowie eines Visums und eines Passersatzes an 
der Grenze sind unanfechtbar. Der Ausländer wird bei 
der Versagung eines Visums und eines Passersatzes 
an der Grenze auf die Möglichkeit einer Antragstellung 
bei der zuständigen Auslandsvertretung hingewiesen. 

(2) Gegen die Versagung der Aussetzung der Ab-
schiebung findet kein Widerspruch statt. 

 

 

§ 84 
Wirkungen von Widerspruch und Klage 

(1) Widerspruch und Klage gegen  

1. die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder 
Verlängerung des Aufenthaltstitels,  

2. die Auflage nach § 61 Abs. 1, in einer Ausreise-
einrichtung Wohnung zu nehmen und 

3. die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbe-
stimmung, die die Ausübung einer Beschäftigung 
betrifft, 

 
 

 

 

 

 

 

haben keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Widerspruch und Klage lassen unbeschadet ihrer 
aufschiebenden Wirkung die Wirksamkeit der Auswei-
sung und eines sonstigen Verwaltungsaktes, der die 
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet, unberührt. 
Für Zwecke der Aufnahme oder Ausübung einer Er-
werbstätigkeit gilt der Aufenthaltstitel als fortbeste-
hend, solange die Frist zur Erhebung des Wider-
spruchs oder der Klage noch nicht abgelaufen ist, wäh-
rend eines gerichtlichen Verfahrens über einen zuläs-
sigen Antrag auf Anordnung oder Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung oder solange der einge-
legte Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung hat. Eine 
Unterbrechung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts tritt 
nicht ein, wenn der Verwaltungsakt durch eine behörd-
liche oder unanfechtbare gerichtliche Entscheidung 
aufgehoben wird. 

 

§ 84 
Wirkungen von Widerspruch und Klage 

(1) Widerspruch und Klage gegen  

1. die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder 
Verlängerung des Aufenthaltstitels,  

2. die Auflage nach § 61 Abs. 1 Satz 1, in einer Aus-
reiseeinrichtung Wohnung zu nehmen, und 

3. die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbe-
stimmung, die die Ausübung einer Beschäftigung 
betrifft, 

4. den Widerruf des Aufenthaltstitels des Aus-
länders nach § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 in den 
Fällen des § 75 Satz 2 Asylverfahrensgesetz, 

5. den Widerruf oder die Rücknahme der Aner-
kennung von Forschungseinrichtungen für 
den Abschluss von Aufnahmevereinbarungen 
nach § 20 sowie 

6. den Widerruf eines Schengen-Visums nach 
§ 52 Abs. 7 

haben keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Widerspruch und Klage lassen unbeschadet ihrer 
aufschiebenden Wirkung die Wirksamkeit der Auswei-
sung und eines sonstigen Verwaltungsaktes, der die 
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet, unberührt. 
Für Zwecke der Aufnahme oder Ausübung einer Er-
werbstätigkeit gilt der Aufenthaltstitel als fortbeste-
hend, solange die Frist zur Erhebung des Wider-
spruchs oder der Klage noch nicht abgelaufen ist, wäh-
rend eines gerichtlichen Verfahrens über einen zuläs-
sigen Antrag auf Anordnung oder Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung oder solange der einge-
legte Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung hat. Eine 
Unterbrechung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts tritt 
nicht ein, wenn der Verwaltungsakt durch eine behörd-
liche oder unanfechtbare gerichtliche Entscheidung 
aufgehoben wird. 

 

§ 85 
Berechnung von Aufenthaltszeiten 

Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts 

 



 88
bis zu einem Jahr können außer Betracht bleiben. 

 

Abschnitt 4 
Datenübermittlung und Datenschutz 

Abschnitt 4 
Datenübermittlung und Datenschutz 

 

§ 86 
Erhebung personenbezogener Daten 

Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden dürfen zum Zweck der Ausführung dieses 
Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in 
anderen Gesetzen personenbezogene Daten erheben, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem 
Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen 
in anderen Gesetzen erforderlich ist. Daten im Sinne 
von § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie 
entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze 
der Länder dürfen erhoben werden, soweit dies im 
Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

 

§ 87 
Übermittlungen an Ausländerbehörden 

(1) Öffentliche Stellen haben ihnen bekannt geworde-
ne Umstände den in § 86 Satz 1 genannten Stellen auf 
Ersuchen mitzuteilen, soweit dies für die dort genann-
ten Zwecke erforderlich ist. 

(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zustän-
dige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie 
Kenntnis erlangen von 

1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen er-
forderlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen 
Abschiebung nicht ausgesetzt ist, 

2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung 
oder 

3. einem sonstigen Ausweisungsgrund; 

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger 
nach diesem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt 
der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde 
unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 be-
zeichneten Maßnahmen in Betracht kommt; die Poli-
zeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländerbe-
hörde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration ist nach den Absätzen 1 
und 2 zu Mitteilungen über einen diesem Personen-
kreis angehörenden Ausländer nur verpflichtet, soweit 
dadurch die Erfüllung der eigenen Aufgaben nicht ge-

§ 87 
Übermittlungen an Ausländerbehörden 

(1) Öffentliche Stellen haben ihnen bekannt geworde-
ne Umstände den in § 86 Satz 1 genannten Stellen auf 
Ersuchen mitzuteilen, soweit dies für die dort genann-
ten Zwecke erforderlich ist. 

(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zustän-
dige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie 
Kenntnis erlangen von 

1. dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen er-
forderlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen 
Abschiebung nicht ausgesetzt ist, 

2. dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung 
oder 

3. einem sonstigen Ausweisungsgrund; 

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger 
nach diesem Gesetz strafbarer Handlungen kann statt 
der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde 
unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 be-
zeichneten Maßnahmen in Betracht kommt; die Poli-
zeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländerbe-
hörde. Öffentliche Stellen sollen unverzüglich die 
zuständige Ausländerbehörde unterrichten, wenn 
sie im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Auf-
gaben Kenntnis erlangen von einer besonderen 
Integrationsbedürftigkeit im Sinne einer nach § 43 
Abs. 4 erlassenen Rechtsverordnung. Die Aus-
landsvertretungen übermitteln der zuständigen 
Ausländerbehörde personenbezogene Daten eines 
Ausländers, die geeignet sind, dessen Identität 
oder Staatsangehörigkeit festzustellen, wenn sie 
davon Kenntnis erlangen, dass die Daten für die 
Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht 
gegenüber dem Ausländer gegenwärtig von Be-
deutung sein können 

(3) Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration ist nach den Absätzen 1 
und 2 zu Mitteilungen über einen diesem Personen-
kreis angehörenden Ausländer nur verpflichtet, soweit 
dadurch die Erfüllung der eigenen Aufgaben nicht ge-
fährdet wird. Die Landesregierungen können durch 
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fährdet wird. Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung bestimmen, dass Ausländerbeauf-
tragte des Landes und Ausländerbeauftragte von Ge-
meinden nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen 
über einen Ausländer, der sich rechtmäßig in dem 
Land oder der Gemeinde aufhält oder der sich bis zum 
Erlass eines die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts be-
endenden Verwaltungsaktes rechtmäßig dort aufgehal-
ten hat, nur nach Maßgabe des Satzes 1 verpflichtet 
sind. 

(4) Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- 
oder eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen 
haben die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich 
über die Einleitung des Verfahrens sowie die Verfah-
renserledigungen bei der Staatsanwaltschaft, bei Ge-
richt oder bei der für die Verfolgung und Ahndung der 
Ordnungswidrigkeit zuständigen Verwaltungsbehörde 
unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu unter-
richten. Satz 1 gilt entsprechend für die Einleitung ei-
nes Auslieferungsverfahrens gegen einen Ausländer. 
Satz 1 gilt nicht für Verfahren wegen einer Ordnungs-
widrigkeit, die nur mit einer Geldbuße bis zu eintau-
send Euro geahndet werden kann. Die Zeugenschutz-
dienststelle unterrichtet die zuständige Ausländerbe-
hörde unverzüglich über Beginn und Ende des Zeu-
genschutzes für einen Ausländer. 

 

Rechtsverordnung bestimmen, dass Ausländerbeauf-
tragte des Landes und Ausländerbeauftragte von Ge-
meinden nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen 
über einen Ausländer, der sich rechtmäßig in dem 
Land oder der Gemeinde aufhält oder der sich bis zum 
Erlass eines die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts be-
endenden Verwaltungsaktes rechtmäßig dort aufgehal-
ten hat, nur nach Maßgabe des Satzes 1 verpflichtet 
sind. 

(4) Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- 
oder eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen 
haben die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich 
über die Einleitung des Verfahrens sowie die Verfah-
renserledigungen bei der Staatsanwaltschaft, bei Ge-
richt oder bei der für die Verfolgung und Ahndung der 
Ordnungswidrigkeit zuständigen Verwaltungsbehörde 
unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu unter-
richten. Satz 1 gilt entsprechend für die Einleitung ei-
nes Auslieferungsverfahrens gegen einen Ausländer. 
Satz 1 gilt nicht für Verfahren wegen einer Ordnungs-
widrigkeit, die nur mit einer Geldbuße bis zu eintau-
send Euro geahndet werden kann. Die Zeugenschutz-
dienststelle unterrichtet die zuständige Ausländerbe-
hörde unverzüglich über Beginn und Ende des Zeu-
genschutzes für einen Ausländer. 

(5) Die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligenden Stellen 
haben den Ausländerbehörden 

1. von Amts wegen Umstände mitzuteilen, die 
einen Widerruf eines nach § 25 Abs. 4a erteil-
ten Aufenthaltstitels oder die Verkürzung oder 
Aufhebung einer nach § 50 Abs. 2a gewährten 
Ausreisefrist rechtfertigen und 

2. von Amts wegen Angaben zur zuständigen 
Stelle oder zum Übergang der Zuständigkeit 
mitzuteilen, sofern in einem Strafverfahren ei-
ne Beteiligung nach § 72 Abs. 6 erfolgte oder 
eine Mitteilung nach Nummer 1 gemacht wur-
de. 

 

§ 88 
Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Ver-
wendungsregelungen 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten und 
sonstiger Angaben nach § 87 unterbleibt, soweit be-
sondere gesetzliche Verwendungsregelungen entge-
genstehen. 

(2) Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder 
anderen in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 
des Strafgesetzbuches genannten Personen einer 
öffentlichen Stelle zugänglich gemacht worden sind, 
dürfen von dieser übermittelt werden, 

1. wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit 
gefährdet und besondere Schutzmaßnahmen zum 
Ausschluss der Gefährdung nicht möglich sind 
oder von dem Ausländer nicht eingehalten werden 
oder 

2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich 
sind, ob die in § 55 Abs. 2 Nr. 4 bezeichneten 
Voraussetzungen vorliegen. 
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(3) Personenbezogene Daten, die nach § 30 der Ab-
gabenordnung dem Steuergeheimnis unterliegen, dür-
fen übermittelt werden, wenn der Ausländer gegen 
eine Vorschrift des Steuerrechts einschließlich des 
Zollrechts und des Monopolrechts oder des Außen-
wirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, 
Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder -
beschränkungen verstoßen hat und wegen dieses 
Verstoßes ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 
eingeleitet oder eine Geldbuße von mindestens fünf-
hundert Euro verhängt worden ist. In den Fällen des 
Satzes 1 dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle 
des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten 
Behörden unterrichtet werden, wenn ein Ausreisever-
bot nach § 46 Abs. 2 erlassen werden soll. 

(4) Auf die Übermittlung durch die mit der Ausführung 
dieses Gesetzes betrauten Behörden und durch nicht-
öffentliche Stellen finden die Absätze 1 bis 3 entspre-
chende Anwendung. 

 

§ 89 
Verfahren bei überprüfenden, -feststellenden und –
sichernden Maßnahmen 

(1) Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der 
Auswertung der nach § 49 von den mit der Ausführung 
dieses Gesetzes betrauten Behörden erhobenen Da-
ten. Die nach § 49 Abs. 3 bis 5 erhobenen Daten wer-
den getrennt von anderen erkennungsdienstlichen 
Daten gespeichert. Die Daten nach § 49 Abs. 7 wer-
den bei der aufzeichnenden Behörde gespeichert. 

 

(2) Die Nutzung der nach § 49 Abs. 3 bis 5 oder 7 er-
hobenen Daten ist auch zulässig zur Feststellung der 
Identität oder der Zuordnung von Beweismitteln im 
Rahmen der Strafverfolgung und der polizeilichen Ge-
fahrenabwehr. Sie dürfen, soweit und solange es er-
forderlich ist, den für diese Maßnahmen zuständigen 
Behörden übermittelt oder überlassen werden. 

(3) Die nach § 49 Abs. 1 erhobenen  Daten sind von 
allen Behörden unmittelbar nach Beendigung der Prü-
fung der Echtheit des Dokuments oder der Identität 
des Inhabers zu löschen. Die nach § 49 Abs. 3 bis 5 
oder 7 erhobenen Daten sind von allen Behörden, die 
sie speichern, zu löschen, wenn 

1. dem Ausländer ein gültiger Pass oder Passersatz 
ausgestellt und von der Ausländerbehörde ein 
Aufenthaltstitel erteilt worden ist, 

2. seit der letzten Ausreise oder versuchten uner-
laubten Einreise zehn Jahre vergangen sind, 

3. in den Fällen des § 49 Abs. 5 Nr. 3 und 4 seit der 
Zurückweisung oder Zurückschiebung drei Jahre 
vergangen sind oder 

4. im Falle des § 49 Abs. 5 Nr. 5 seit der Beantra-
gung des Visums sowie im Falle des § 49 Abs. 7 
seit der Sprachaufzeichnung zehn Jahre vergan-
gen sind. 

Die Löschung ist zu protokollieren. 

§ 89 
Verfahren bei überprüfenden, -feststellenden und –
sichernden Maßnahmen 

(1) Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der 
Auswertung der nach § 49 von den mit der Ausführung 
dieses Gesetzes betrauten Behörden erhobenen und 
nach § 73 übermittelten Daten. Die nach § 49 Abs. 3 
bis 5 erhobenen Daten werden getrennt von anderen 
erkennungsdienstlichen Daten gespeichert. Die Daten 
nach § 49 Abs. 7 werden bei der aufzeichnenden Be-
hörde gespeichert. 

(2) Die Nutzung der nach § 49 Abs. 3 bis 5 oder 7 er-
hobenen Daten ist auch zulässig zur Feststellung der 
Identität oder der Zuordnung von Beweismitteln im 
Rahmen der Strafverfolgung und der polizeilichen Ge-
fahrenabwehr. Sie dürfen, soweit und solange es er-
forderlich ist, den für diese Maßnahmen zuständigen 
Behörden übermittelt oder überlassen werden. 

(3) Die nach § 49 Abs. 1 erhobenen  Daten sind von 
allen Behörden unmittelbar nach Beendigung der Prü-
fung der Echtheit des Dokuments oder der Identität 
des Inhabers zu löschen. Die nach § 49 Abs. 3 bis 5 
oder 7 erhobenen Daten sind von allen Behörden, die 
sie speichern, zu löschen, wenn 

1. dem Ausländer ein gültiger Pass oder Passersatz 
ausgestellt und von der Ausländerbehörde ein 
Aufenthaltstitel erteilt worden ist, 

2. seit der letzten Ausreise oder versuchten uner-
laubten Einreise zehn Jahre vergangen sind, 

3. in den Fällen des § 49 Abs. 5 Nr. 3 und 4 seit der 
Zurückweisung oder Zurückschiebung drei Jahre 
vergangen sind oder 

4. im Falle des § 49 Abs. 5 Nr. 5 seit der Beantra-
gung des Visums sowie im Falle des § 49 Abs. 7 
seit der Sprachaufzeichnung zehn Jahre vergan-
gen sind. 

Die Löschung ist zu protokollieren. 

(4) Absatz 3 gilt nicht, soweit und solange die Daten im 
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(4) Absatz 3 gilt nicht, soweit und solange die Daten im 
Rahmen eines Strafverfahrens oder zur Abwehr einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
benötigt werden. 

Rahmen eines Strafverfahrens oder zur Abwehr einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
benötigt werden. 

 

§ 89a 

Verfahrensvorschriften für die Fundpapier-
Datenbank 

(1) Das Bundesverwaltungsamt gleicht die nach § 49 
erhobenen Daten eines Ausländers auf Ersuchen der 
Behörde, die die Daten erhoben hat, mit den in der 
Fundpapier-Datenbank gespeicherten Daten ab, um 
durch die Zuordnung zu einem aufgefundenen Papier 
die Identität oder Staatsangehörigkeit eines Auslän-
ders festzustellen, soweit hieran Zweifel bestehen. 

(2) Zur Durchführung des Datenabgleichs übermittelt 
die ersuchende Stelle das Lichtbild oder die Finge-
rabdrücke sowie andere in § 49b Nr. 1 genannte Daten 
an das Bundesverwaltungsamt. 

(3) Stimmen die übermittelten Daten des Ausländers 
mit den gespeicherten Daten des Inhabers eines 
Fundpapiers überein, so werden die Daten nach § 49b 
an die ersuchende Stelle übermittelt. 

(4) Kann das Bundesverwaltungsamt die Identität ei-
nes Ausländers nicht eindeutig feststellen, übermittelt 
es zur Identitätsprüfung an die ersuchende Stelle die in 
der Fundpapier-Datenbank gespeicherten Angaben zu 
ähnlichen Personen, wenn zu erwarten ist, dass deren 
Kenntnis die Identitätsfeststellung des Ausländers 
durch die Zuordnung zu einem der Fundpapiere er-
möglicht. Die ersuchende Stelle hat alle vom Bundes-
verwaltungsamt übermittelten Angaben, die dem Aus-
länder nicht zugeordnet werden können, unverzüglich 
zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen zu 
vernichten.  

(5) Die Übermittlung der Daten soll durch Datenfern-
übertragung erfolgen. Ein Abruf der Daten im automa-
tisierten Verfahren ist nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 
bis 4 des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig. 

(6) Das Bundesverwaltungsamt gleicht auf Ersuchen 

1. des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
zur Feststellung der Identität oder Staatsange-
hörigkeit eines Ausländers im Asylverfahren und
 

2. einer für die Strafverfolgung oder die polizeiliche 
Gefahrenabwehr zuständigen Behörde zur Fest-
stellung der Identität eines Ausländers oder der 
Zuordnung von Beweismitteln 

die von dieser Behörde übermittelten Daten mit den in 
der Fundpapier-Datenbank gespeicherten Daten ab. 
Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. 

(7) Die Daten nach § 49b sind zehn Jahre nach der 
erstmaligen Speicherung von Daten zu dem betreffen-
den Dokument zu löschen. Entfällt der Zweck der 
Speicherung vor Ablauf dieser Frist, sind die Daten 
unverzüglich zu löschen. 

(8) Die beteiligten Stellen haben dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicher-

§ 89a 

Verfahrensvorschriften für die Fundpapier-
Datenbank 

(1) Das Bundesverwaltungsamt gleicht die nach § 49 
erhobenen Daten eines Ausländers auf Ersuchen der 
Behörde, die die Daten erhoben hat, mit den in der 
Fundpapier-Datenbank gespeicherten Daten ab, um 
durch die Zuordnung zu einem aufgefundenen Papier 
die Identität oder Staatsangehörigkeit eines Auslän-
ders festzustellen, soweit hieran Zweifel bestehen. 

(2) Zur Durchführung des Datenabgleichs übermittelt 
die ersuchende Stelle das Lichtbild oder die Finge-
rabdrücke sowie andere in § 49b Nr. 1 genannte Daten 
an das Bundesverwaltungsamt. 

(3) Stimmen die übermittelten Daten des Ausländers 
mit den gespeicherten Daten des Inhabers eines 
Fundpapiers überein, so werden die Daten nach § 49b 
an die ersuchende Stelle übermittelt. 

(4) Kann das Bundesverwaltungsamt die Identität ei-
nes Ausländers nicht eindeutig feststellen, übermittelt 
es zur Identitätsprüfung an die ersuchende Stelle die in 
der Fundpapier-Datenbank gespeicherten Angaben zu 
ähnlichen Personen, wenn zu erwarten ist, dass deren 
Kenntnis die Identitätsfeststellung des Ausländers 
durch die Zuordnung zu einem der Fundpapiere er-
möglicht. Die ersuchende Stelle hat alle vom Bundes-
verwaltungsamt übermittelten Angaben, die dem Aus-
länder nicht zugeordnet werden können, unverzüglich 
zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen zu 
vernichten.  

(5) Die Übermittlung der Daten soll durch Datenfern-
übertragung erfolgen. Ein Abruf der Daten im automa-
tisierten Verfahren ist nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 
bis 4 des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig. 

(6) Das Bundesverwaltungsamt gleicht auf Ersuchen 

1. einer zur Feststellung der Identität oder 
Staatsangehörigkeit eines Ausländers nach § 
16 Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes zu-
ständigen Behörde und 

2. einer für die Strafverfolgung oder die polizeiliche 
Gefahrenabwehr zuständigen Behörde zur Fest-
stellung der Identität eines Ausländers oder der 
Zuordnung von Beweismitteln 

die von dieser Behörde übermittelten Daten mit den in 
der Fundpapier-Datenbank gespeicherten Daten ab. 
Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. 

(7) Die Daten nach § 49b sind zehn Jahre nach der 
erstmaligen Speicherung von Daten zu dem betreffen-
den Dokument zu löschen. Entfällt der Zweck der 
Speicherung vor Ablauf dieser Frist, sind die Daten 
unverzüglich zu löschen. 

(8) Die beteiligten Stellen haben dem jeweiligen Stand 
der Technik entsprechende Maßnahmen zur Sicher-
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stellung von Datenschutz und Datensicherheit zu tref-
fen, die insbesondere die Vertraulichkeit und Unver-
sehrtheit der Daten gewährleisten; im Falle der Nut-
zung allgemein zugänglicher Netze sind dem jeweili-
gen Stand der Technik entsprechende Verschlüsse-
lungsverfahren anzuwenden. 

 

stellung von Datenschutz und Datensicherheit zu tref-
fen, die insbesondere die Vertraulichkeit und Unver-
sehrtheit der Daten gewährleisten; im Falle der Nut-
zung allgemein zugänglicher Netze sind dem jeweili-
gen Stand der Technik entsprechende Verschlüsse-
lungsverfahren anzuwenden. 

 

§ 90 
Übermittlungen durch Ausländerbehörden 

(1) Ergeben sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte 
für 

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern 
ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4, 

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialge-
setzbuch gegenüber einer Dienststelle der Bun-
desagentur für Arbeit, einem Träger der gesetzli-
chen Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Rentenversi-
cherung, einem Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe oder Verstö-
ße gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbe-
werberleistungsgesetzes, 

3. die in § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes bezeichneten Verstöße, 

unterrichten die mit der Ausführung dieses Gesetzes 
betrauten Behörden die für die Verfolgung und Ahn-
dung der Verstöße nach den Nummern 1 bis 3 zustän-
digen Behörden, die Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe sowie die nach § 
10 des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen 
Behörden. 

(2) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen 
gegen dieses Gesetz arbeiten die mit der Ausführung 
dieses Gesetzes betrauten Behörden insbesondere mit 
den anderen in § 2 Abs. 2 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes genannten Behörden zusammen. 

(3) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden teilen Umstände und Maßnahmen nach 
diesem Gesetz, deren Kenntnis für Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz erforderlich ist, so-
wie die ihnen mitgeteilten Erteilungen von Zustimmun-
gen zur Aufnahme einer Beschäftigung an Leistungs-
berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
und Angaben über das Erlöschen, den Widerruf oder 
die Rücknahme von erteilten Zustimmungen zur Auf-
nahme einer Beschäftigung den nach § 10 des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes zuständigen Behörden mit. 

 

§ 90 
Übermittlungen durch Ausländerbehörden 

(1) Ergeben sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte 
für 

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern 
ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4, 

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialge-
setzbuch gegenüber einer Dienststelle der Bun-
desagentur für Arbeit, einem Träger der gesetzli-
chen Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Rentenversi-
cherung, einem Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe oder Verstö-
ße gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbe-
werberleistungsgesetzes, 

3. die in § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes bezeichneten Verstöße, 

unterrichten die mit der Ausführung dieses Gesetzes 
betrauten Behörden die für die Verfolgung und Ahn-
dung der Verstöße nach den Nummern 1 bis 3 zustän-
digen Behörden, die Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe sowie die nach § 
10 des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen 
Behörden. 

(2) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen 
gegen dieses Gesetz arbeiten die mit der Ausführung 
dieses Gesetzes betrauten Behörden insbesondere mit 
den anderen in § 2 Abs. 2 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes genannten Behörden zusammen. 

(3) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden teilen Umstände und Maßnahmen nach 
diesem Gesetz, deren Kenntnis für Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz erforderlich ist, so-
wie die ihnen mitgeteilten Erteilungen von Zustimmun-
gen zur Aufnahme einer Beschäftigung an Leistungs-
berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
und Angaben über das Erlöschen, den Widerruf oder 
die Rücknahme von erteilten Zustimmungen zur Auf-
nahme einer Beschäftigung den nach § 10 des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes zuständigen Behörden mit. 

(4) Die Ausländerbehörden unterrichten die nach 
§ 72 Abs. 6 zu beteiligenden Stellen unverzüglich 
über 
1. die Erteilung oder Versagung eines Aufent-

haltstitels nach § 25 Abs. 4a, 

2. die Festsetzung, Verkürzung oder Aufhebung 
einer Ausreisefrist nach § 50 Abs. 2a oder 

3. den Übergang der Zuständigkeit der Auslän-
derbehörde auf eine andere Ausländerbehör-
de; hierzu ist die Ausländerbehörde verpflich-
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tet, die zuständig geworden ist. 

 

 § 90a  
Mitteilungen der Ausländerbehörden an die Melde-
behörden 

(1) Die Ausländerbehörden unterrichten unverzüg-
lich die zuständigen Meldebehörden, wenn sie An-
haltspunkte dafür haben, dass die im Melderegister 
zu meldepflichtigen Ausländern gespeicherten 
Daten unrichtig oder unvollständig sind. Sie teilen 
den Meldebehörden insbesondere mit, wenn ein 
meldepflichtiger Ausländer 
1. sich im Bundesgebiet aufhält, der nicht ge-

meldet ist, 

2. dauerhaft aus dem Bundesgebiet ausgereist 
ist. 

(2) Die Mitteilungen nach Absatz 1 sollen folgende 
Angaben zum meldepflichtigen Ausländer enthal-
ten: 
1. Familienname, Geburtsname und Vornamen, 

2. Tag, Ort und Staat der Geburt, 

3. Staatsangehörigkeiten, 

4. letzte Anschrift im Inland sowie 

5. Datum der Ausreise. 

 
 § 90b  

Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebe-
hörden 

Die Ausländer- und Meldebehörden übermitteln 
einander jährlich die in § 90a Abs. 2 genannten 
Daten zum Zweck der Datenpflege, soweit sie den-
selben örtlichen Zuständigkeitsbereich haben. Die 
empfangende Behörde gleicht die übermittelten 
Daten mit den bei ihr gespeicherten Daten ab, ein 
automatisierter Abgleich ist zulässig. Die übermit-
telten Daten dürfen nur für die Durchführung des 
Abgleichs sowie die Datenpflege verwendet wer-
den und sind sodann unverzüglich zu löschen; 
überlassene Datenträger sind unverzüglich zu-
rückzugeben oder zu vernichten. 
 

§ 91 

Speicherung und Löschung personenbezogener 
Daten 

(1) Die Daten über die Ausweisung und die Abschie-
bung sind zehn Jahre nach dem Ablauf der in § 11 
Abs. 1 Satz 3 bezeichneten Frist zu löschen. Sie sind 
vor diesem Zeitpunkt zu löschen, soweit sie Erkennt-
nisse enthalten, die nach anderen gesetzlichen Be-
stimmungen nicht mehr gegen den Ausländer verwer-
tet werden dürfen. 

(2) Mitteilungen nach § 87 Abs. 1, die für eine anste-
hende ausländerrechtliche Entscheidung unerheblich 
sind und voraussichtlich auch für eine spätere auslän-

§ 91 
Speicherung und Löschung personenbezogener 
Daten 

(1) Die Daten über die Ausweisung, Zurückschiebung 
und die Abschiebung sind zehn Jahre nach dem Ab-
lauf der in § 11 Abs. 1 Satz 3 bezeichneten Frist zu 
löschen. Sie sind vor diesem Zeitpunkt zu löschen, 
soweit sie Erkenntnisse enthalten, die nach anderen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr gegen den 
Ausländer verwertet werden dürfen. 

(2) Mitteilungen nach § 87 Abs. 1, die für eine anste-
hende ausländerrechtliche Entscheidung unerheblich 
sind und voraussichtlich auch für eine spätere auslän-
derrechtliche Entscheidung nicht erheblich werden 
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derrechtliche Entscheidung nicht erheblich werden 
können, sind unverzüglich zu vernichten. 

(3) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie 
entsprechende Vorschriften in den Datenschutzgeset-
zen der Länder finden keine Anwendung. 

 

können, sind unverzüglich zu vernichten. 

(3) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie 
entsprechende Vorschriften in den Datenschutzgeset-
zen der Länder finden keine Anwendung. 

 

§ 91a 
Register zum vorübergehenden Schutz 

(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt 
ein Register über die Ausländer nach § 24 Abs. 1, die 
ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt 
haben, und über deren Familienangehörige im Sinne 
des Artikels 15 Abs. 1 der Richtlinie 2001/55/EG zum 
Zweck der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der 
aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der 
Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in an-
dere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Fa-
milienzusammenführung und der Förderung der freiwil-
ligen Rückkehr. 

(2) Folgende Daten werden in dem Register gespei-
chert: 

1. zum Ausländer: 

a) die Personalien (Familienname, Geburtsna-
me, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, letzter 
Wohnort im Herkunftsland, Herkunftsregion 
sowie freiwillig gemachte Angaben zur Reli-
gionszugehörigkeit), 

b) Angaben zum Beruf und zur beruflichen Aus-
bildung, 

c) das Eingangsdatum seines Antrages auf Er-
teilung eines Visums oder einer Aufenthalts-
erlaubnis, die für die Bearbeitung seines An-
trages zuständige Stelle und Angaben zur 
Entscheidung über den Antrag oder den 
Stand des Verfahrens, 

d) Angaben zu seinen Identitäts- und Reisedo-
kumenten (Art, Nummer, ausstellende Stelle, 
Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer), 

e) die AZR-Nummer und die Visadatei-Nummer,

f) Zielland und Zeitpunkt der Ausreise,  

2. die Personalien nach Nummer 1 Buchstabe a mit 
Ausnahme der freiwillig gemachten Angaben zur 
Religionszugehörigkeit der Familienangehörigen 
des Ausländers nach Absatz 1, 

3. Angaben zu Dokumenten zum Nachweis der Ehe, 
der Lebenspartnerschaft oder der Verwandtschaft.

(3) Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertre-
tungen sind verpflichtet, die in Absatz 2 bezeichneten 
Daten unverzüglich an die Registerbehörde zu über-
mitteln, wenn 

1. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 oder  

2. ein Visum zur Inanspruchnahme vorübergehen-
den Schutzes im Bundesgebiet 

beantragt wurden. 

§ 91a 
Register zum vorübergehenden Schutz 

(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt 
ein Register über die Ausländer nach § 24 Abs. 1, die 
ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt 
haben, und über deren Familienangehörige im Sinne 
des Artikels 15 Abs. 1 der Richtlinie 2001/55/EG zum 
Zweck der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der 
aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der 
Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in an-
dere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Fa-
milienzusammenführung und der Förderung der freiwil-
ligen Rückkehr. 

(2) Folgende Daten werden in dem Register gespei-
chert: 

1. zum Ausländer: 

a) die Personalien, mit Ausnahme der früher 
geführten Namen und der Wohnanschrift 
im Inland, sowie der letzte Wohnort im 
Herkunftsland, die Herkunftsregion und 
freiwillig gemachte Angaben zur Religi-
onszugehörigkeit, 

b) Angaben zum Beruf und zur beruflichen Aus-
bildung, 

c) das Eingangsdatum seines Antrages auf Er-
teilung eines Visums oder einer Aufenthalts-
erlaubnis, die für die Bearbeitung seines An-
trages zuständige Stelle und Angaben zur 
Entscheidung über den Antrag oder den 
Stand des Verfahrens, 

d) Angaben zum Identitäts- und Reisedoku-
ment, 

 

e) die AZR-Nummer und die Visadatei-Nummer,

f) Zielland und Zeitpunkt der Ausreise,  

2. die Personalien nach Nummer 1 Buchstabe a mit 
Ausnahme der freiwillig gemachten Angaben zur 
Religionszugehörigkeit der Familienangehörigen 
des Ausländers nach Absatz 1, 

3. Angaben zu Dokumenten zum Nachweis der Ehe, 
der Lebenspartnerschaft oder der Verwandtschaft.

(3) Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertre-
tungen sind verpflichtet, die in Absatz 2 bezeichneten 
Daten unverzüglich an die Registerbehörde zu über-
mitteln, wenn 

1. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 oder  

2. ein Visum zur Inanspruchnahme vorübergehen-
den Schutzes im Bundesgebiet 
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(4) Die §§ 8 und 9 des AZR-Gesetzes gelten entspre-
chend. 

(5) Die Daten dürfen auf Ersuchen an die Ausländer-
behörden, Auslandsvertretungen und andere Organi-
sationseinheiten des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge einschließlich der dort eingerichteten natio-
nalen Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1 der Richtli-
nie 2001/55/EG zum Zweck der Erfüllung ihrer auslän-
der- und asylrechtlichen Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der auf-
genommenen Ausländer im Bundesgebiet, der Wohn-
sitzverlegung aufgenommener Ausländer in andere 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familien-
zusammenführung und der Förderung der freiwilligen 
Rückkehr übermittelt werden.  

(6) Die Registerbehörde hat über Datenübermittlungen 
nach Absatz 5 Aufzeichnungen zu fertigen. § 13 des 
AZR-Gesetzes gilt entsprechend. 

(7) Die Datenübermittlungen nach den Absätzen 3 und 
5 erfolgen schriftlich, in elektronischer Form oder im 
automatisierten Verfahren. § 22 Abs. 2 bis 4 des AZR-
Gesetzes gilt entsprechend. 

(8) Die Daten sind spätestens zwei Jahre nach Been-
digung des vorübergehenden Schutzes des Auslän-
ders zu löschen. Für die Auskunft an den Betroffenen 
und die Sperrung der Daten gelten § 34 Abs. 1 und 2 
und § 37 des AZR-Gesetzes entsprechend. 

 

beantragt wurden. 

(4) Die §§ 8 und 9 des AZR-Gesetzes gelten entspre-
chend. 

(5) Die Daten dürfen auf Ersuchen an die Ausländer-
behörden, Auslandsvertretungen und andere Organi-
sationseinheiten des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge einschließlich der dort eingerichteten natio-
nalen Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1 der Richtli-
nie 2001/55/EG zum Zweck der Erfüllung ihrer auslän-
der- und asylrechtlichen Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der auf-
genommenen Ausländer im Bundesgebiet, der Wohn-
sitzverlegung aufgenommener Ausländer in andere 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familien-
zusammenführung und der Förderung der freiwilligen 
Rückkehr übermittelt werden.  

(6) Die Registerbehörde hat über Datenübermittlungen 
nach Absatz 5 Aufzeichnungen zu fertigen. § 13 des 
AZR-Gesetzes gilt entsprechend. 

(7) Die Datenübermittlungen nach den Absätzen 3 und 
5 erfolgen schriftlich, in elektronischer Form oder im 
automatisierten Verfahren. § 22 Abs. 2 bis 4 des AZR-
Gesetzes gilt entsprechend. 

(8) Die Daten sind spätestens zwei Jahre nach Been-
digung des vorübergehenden Schutzes des Auslän-
ders zu löschen. Für die Auskunft an den Betroffenen 
und die Sperrung der Daten gelten § 34 Abs. 1 und 2 
und § 37 des AZR-Gesetzes entsprechend. 

 

§ 91b  
Datenübermittlung durch das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als nati-
onale Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1 der Richtli-
nie 2001/55/EG darf die Daten des Registers nach § 
91 a zum Zweck der Verlegung des Wohnsitzes auf-
genommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder zur Familienzusammenfüh-
rung an folgende Stellen übermitteln: 

1. nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, 

2. Organe und Einrichtungen der Europäischen Ge-
meinschaften, 

3. sonstige ausländische oder über- und zwischen-
staatliche Stellen, wenn bei diesen Stellen ein an-
gemessenes Datenschutzniveau nach Maßgabe 
des § 4b Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes 
gewährleistet ist. 

 

 

 § 91c  
Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchfüh-
rung  
der Richtlinie 2003/109/EG 

(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
unterrichtet als nationale Kontaktstelle im Sinne 
des Artikels 25 der Richtlinie 2003/109/EG die zu-
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ständige Behörde eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union, in dem der Ausländer die 
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsbe-
rechtigten besitzt, über den Inhalt und den Tag 
einer Entscheidung über die Erteilung oder Ver-
längerung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a 
Abs. 1 oder über die Erteilung einer Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG. Die Behörde, die die Ent-
scheidung getroffen hat, übermittelt dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die 
hierfür erforderlichen Angaben. Der nationalen 
Kontaktstelle können die für Unterrichtungen nach 
Satz 1 erforderlichen Daten aus dem Ausländer-
zentralregister unter Nutzung der AZR-Nummer 
automatisiert übermittelt werden. 
(2) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
leitet von Amts wegen an die zuständigen Stellen 
des betroffenen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union Anfragen im Verfahren nach § 51 Abs. 9 un-
ter Angabe der vorgesehenen Maßnahme und der 
von der Ausländerbehörde mitgeteilten wesentli-
chen tatsächlichen und rechtlichen Gründe der 
vorgesehenen Maßnahme weiter. Hierzu übermit-
telt die Ausländerbehörde dem Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge die erforderlichen Angaben. 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet 
an die zuständige Ausländerbehörde die in diesem 
Zusammenhang eingegangenen Antworten von 
Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union weiter. 
(3) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
teilt der zuständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union von Amts 
wegen mit, dass einem Ausländer, der dort die 
Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsbe-
rechtigten besitzt, die Abschiebung oder Zurück-
schiebung 
1. in den Mitgliedstaat der Europäischen Union, in 

dem der Ausländer langfristig aufenthaltsbe-
rechtigt ist, oder 

2. in ein Gebiet außerhalb der Europäischen Union 
angedroht oder eine solche Maßnahme durchge-
führt wurde oder dass eine entsprechende Ab-
schiebungsanordnung nach § 58a erlassen oder 
durchgeführt wurde. In der Mitteilung wird der we-
sentliche Grund der Aufenthaltsbeendigung ange-
geben. Die Auskunft wird erteilt, sobald die deut-
sche Behörde, die nach § 71 die betreffende Maß-
nahme anordnet, dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge die beabsichtigte oder durchge-
führte Maßnahme mitteilt. Die in Satz 3 genannten 
Behörden übermitteln hierzu dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge unverzüglich die erfor-
derlichen Angaben. 
(4) Zur Identifizierung des Ausländers werden bei 
Mitteilungen nach den Absätzen 1 bis 3 seine Per-
sonalien übermittelt. Sind in den Fällen des Absat-
zes 3 Familienangehörige ebenfalls betroffen, die 
mit dem langfristig Aufenthaltsberechtigten in fa-
miliärer Lebensgemeinschaft leben, werden auch 
ihre Personalien übermittelt. 

(5) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
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leitet an die zuständigen Ausländerbehörden An-
fragen von Stellen anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union im Zusammenhang mit der nach 
Artikel 22 Abs. 3 zweiter Unterabs. der Richtlinie 
2003/109/EG vorgesehenen Beteiligung weiter. Die 
zuständige Ausländerbehörde teilt dem Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge folgende ihr be-
kannte Angaben mit: 

1. Personalien des betroffenen langfristig aufent-
haltsberechtigten Ausländers, 

2. aufenthalts- und asylrechtliche Entscheidun-
gen, die gegen oder für diesen getroffen worden 
sind, 

3. Interessen für oder gegen die Rückführung in 
das Bundesgebiet oder einen Drittstaat oder 

4. sonstige Umstände, von denen anzunehmen ist, 
dass sie für die aufenthaltsrechtliche Entschei-
dung des konsultierenden Mitgliedstaates von 
Bedeutung sein können. 

Anderenfalls teilt sie mit, dass keine sachdienli-
chen Angaben bekannt sind. Diese Angaben leitet 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von 
Amts wegen an die zuständige Stelle des konsul-
tierenden Mitgliedstaates der Europäischen Union 
weiter. 
(6) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
teilt der jeweils zuständigen Ausländerbehörde 
von Amts wegen den Inhalt von Mitteilungen ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit, 

1. wonach der andere Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union aufenthaltsbeendende Maßnah-
men beabsichtigt oder durchführt, die sich ge-
gen einen Ausländer richten, der eine Erlaubnis 
zum Daueraufenthalt-EG besitzt, 

2. wonach ein Ausländer, der eine Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG besitzt, in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union langfris-
tig Aufenthaltsberechtigter geworden ist oder 
ihm in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union ein Aufenthaltstitel erteilt oder 
sein Aufenthaltstitel verlängert wurde. 

 

 § 91d  
Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchfüh-
rung der Richtlinie 2004/114/EG 
(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
erteilt der zuständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union auf Ersuchen 
die erforderlichen Auskünfte, um den zuständigen 
Behörden des anderen Mitgliedstaates der Europä-
ischen Union eine Prüfung zu ermöglichen, ob die 
Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach Artikel 8 der Richtlinie 
2004/114/EG vorliegen. Die Auskünfte umfassen 

1. die Personalien des Ausländers und Angaben 
zum Identitäts- und Reisedokument, 

2. Angaben zu seinem gegenwärtigen und frühe-
ren Aufenthaltsstatus in Deutschland, 
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3. Angaben zu abgeschlossenen oder der Auslän-

derbehörde bekannten strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren, 

4. sonstige den Ausländer betreffende Daten, so-
fern sie im Ausländerzentralregister gespeichert 
werden oder die aus der Ausländer- oder Vi-
sumakte hervorgehen und der andere Mitglied-
staat der Europäischen Union um ihre Übermitt-
lung ersucht hat. 

Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertre-
tungen übermitteln hierzu dem Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge auf dessen Ersuchen die für 
die Erteilung der Auskunft erforderlichen Angaben. 
(2) Die Auslandsvertretungen und die Ausländer-
behörden können über das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge Ersuchen um Auskunft an zu-
ständige Stellen anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union richten, soweit dies erforderlich 
ist, um die Voraussetzungen der Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 6 oder eines 
entsprechenden Visums zu prüfen. Sie können 
hierzu 

1. die Personalien des Ausländers, 
2. Angaben zu seinem Identitäts- und Reisedoku-

ment und zu seinem im anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ausgestellten Aufent-
haltstitel sowie 

3. Angaben zum Gegenstand des Antrags auf Er-
teilung des Aufenthaltstitels und zum Ort der 
Antragstellung 

übermitteln und aus besonderem Anlass den Inhalt 
der erwünschten Auskünfte genauer bezeichnen. 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet 
eingegangene Auskünfte an die zuständigen Aus-
länderbehörden und Auslandsvertretungen weiter. 
Die Daten, die in den Auskünften der zuständigen 
Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union übermittelt werden, dürfen die Ausländerbe-
hörden und Auslandsvertretungen zu diesem 
Zweck nutzen. 
 

 § 91e  
Gemeinsame Vorschriften für das Register zum 
vorübergehenden Schutz und zu innergemein-
schaftlichen Datenübermittlungen 

Im Sinne der §§ 91a bis 91d sind 

1.  Personalien: Namen, insbesondere Famili-
enname, Geburtsname, Vornamen und früher 
geführte Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeiten und 
Wohnanschrift im Inland, 

2.  Angaben zum Identitäts- und Reisedoku-
ment: Art, Nummer, ausgebende Stelle, Aus-
stellungsdatum und Gültigkeitsdauer. 

 

Kapitel 8 
Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integra-
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tion 

§ 92 
Amt der Beauftragten 

(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder 
einen Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration. 

(2) Das Amt der Beauftragten wird beim Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein-
gerichtet und kann von einem Mitglied des Deutschen 
Bundestages bekleidet werden. Ohne dass es einer 
Genehmigung (§ 5 Abs. 2 Satz 2 des Bundesminister-
gesetzes, § 7 des Gesetzes über die Rechtsverhältnis-
se der Parlamentarischen Staatssekretäre) bedarf, 
kann die Beauftragte zugleich ein Amt nach dem Ge-
setz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentari-
schen Staatssekretäre innehaben. Die Amtsführung 
der Beauftragten bleibt in diesem Falle von der 
Rechtsstellung nach dem Gesetz über die Rechtsver-
hältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre unbe-
rührt. 

(3) Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Per-
sonal- und Sachausstattung ist zur Verfügung zu stel-
len. Der Ansatz ist im Einzelplan 17 des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 
einem eigenen Kapitel auszuweisen. 
 

(4) Das Amt endet, außer im Falle der Entlassung, mit 
dem Zusammentreten eines neuen Bundestages. 

 

§ 92 
Amt der Beauftragten 

(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder 
einen Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration. 

(2) Das Amt der Beauftragten wird beim Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend bei einer obersten Bundesbehörde eingerich-
tet und kann von einem Mitglied des Deutschen Bun-
destages bekleidet werden. Ohne dass es einer Ge-
nehmigung (§ 5 Abs. 2 Satz 2 des Bundesministerge-
setzes, § 7 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse 
der Parlamentarischen Staatssekretäre) bedarf, kann 
die Beauftragte zugleich ein Amt nach dem Gesetz 
über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen 
Staatssekretäre innehaben. Die Amtsführung der Be-
auftragten bleibt in diesem Falle von der Rechtsstel-
lung nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der 
Parlamentarischen Staatssekretäre unberührt. 

(3) Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Per-
sonal- und Sachausstattung ist zur Verfügung zu stel-
len. Der Ansatz ist im Einzelplan der obersten Bun-
desbehörde nach Absatz 2 Satz 1 in einem eigenen 
Kapitel auszuweisen. 

(4) Das Amt endet, außer im Falle der Entlassung, mit 
dem Zusammentreten eines neuen Bundestages. 

 

§ 93 
Aufgaben 

Die Beauftragte hat die Aufgaben, 

1. die Integration der dauerhaft im Bundesgebiet 
ansässigen Migranten zu fördern und insbesonde-
re die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung 
ihrer Integrationspolitik auch im Hinblick auf ar-
beitsmarkt- und sozialpolitische Aspekte zu unter-
stützen sowie für die Weiterentwicklung der Integ-
rationspolitik auch im europäischen Rahmen An-
regungen zu geben; 

2. die Voraussetzungen für ein möglichst span-
nungsfreies Zusammenleben zwischen Auslän-
dern und Deutschen sowie unterschiedlichen 
Gruppen von Ausländern weiterzuentwickeln, 
Verständnis füreinander zu fördern und Fremden-
feindlichkeit entgegenzuwirken; 

3. nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlungen, 
soweit sie Ausländer betreffen, entgegenzuwir-
ken; 

4. den Belangen der im Bundesgebiet befindlichen 
Ausländer zu einer angemessenen Berücksichti-
gung zu verhelfen; 

5. über die gesetzlichen Möglichkeiten der Einbürge-
rung zu informieren; 

6. auf die Wahrung der Freizügigkeitsrechte der im 
Bundesgebiet lebenden Unionsbürger zu achten 
und zu deren weiterer Ausgestaltung Vorschläge 
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zu machen; 

7. Initiativen zur Integration der dauerhaft im Bun-
desgebiet ansässigen Migranten auch bei den 
Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften 
sowie bei den gesellschaftlichen Gruppen anzu-
regen und zu unterstützen; 

8. die Zuwanderung ins Bundesgebiet und in die 
Europäische Union sowie die Entwicklung der 
Zuwanderung in anderen Staaten zu beobachten; 

9. in den Aufgabenbereichen der Nummern 1 bis 8 
mit den Stellen der Gemeinden, der Länder, ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
der Europäischen Union selbst, die gleiche oder 
ähnliche Aufgaben haben wie die Beauftragte, zu-
sammenzuarbeiten; 

10. die Öffentlichkeit zu den in den Nummern 1 bis 9 
genannten Aufgabenbereichen zu informieren. 

 

§ 94 
Amtsbefugnisse 

(1) Die Beauftragte wird bei Rechtsetzungsvorhaben 
der Bundesregierung oder einzelner Bundesministe-
rien sowie bei sonstigen Angelegenheiten, die ihren 
Aufgabenbereich betreffen, möglichst frühzeitig betei-
ligt. Sie kann der Bundesregierung Vorschläge ma-
chen und Stellungnahmen zuleiten. Die Bundesminis-
terien unterstützen die Beauftragte bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben. 

(2) Die Beauftragte erstattet dem Deutschen Bundes-
tag mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über die 
Lage der Ausländer in Deutschland. 

(3) Liegen der Beauftragten hinreichende Anhaltspunk-
te vor, dass öffentliche Stellen des Bundes Verstöße 
im Sinne des § 93 Nr. 3 begehen oder sonst die ge-
setzlichen Rechte von Ausländern nicht wahren, so 
kann sie eine Stellungnahme anfordern. Sie kann die-
se Stellungnahme mit einer eigenen Bewertung verse-
hen und der öffentlichen und deren vorgesetzter Stelle 
zuleiten. Die öffentlichen Stellen des Bundes sind ver-
pflichtet, Auskunft zu erteilen und Fragen zu beantwor-
ten. Personenbezogene Daten übermitteln die öffentli-
chen Stellen nur, wenn sich der Betroffene selbst mit 
der Bitte, in seiner Sache gegenüber der öffentlichen 
Stelle tätig zu werden, an die Beauftragte gewandt hat 
oder die Einwilligung des Ausländers anderweitig 
nachgewiesen ist. 

 

 

Kapitel 9 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

 

§ 95 
Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 
2 sich im Bundesgebiet aufhält, 

2. ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 

§ 95 
Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 
2 sich im Bundesgebiet aufhält, 

2. ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 
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1 Satz 1 sich im Bundesgebiet aufhält, vollziehbar 
ausreisepflichtig ist und dessen Abschiebung 
nicht ausgesetzt ist, 

3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundes-
gebiet einreist, 

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 
Satz 1 oder 2 oder § 47 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 
zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 49 Abs. 2 eine Angabe nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig macht, sofern die Tat 
nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist, 

6. entgegen § 49 Abs. 10 eine dort genannte Maß-
nahme nicht duldet, 

6a. entgegen § 54a wiederholt einer Meldepflicht nicht 
nachkommt, wiederholt gegen räumliche Be-
schränkungen des Aufenthalts oder sonstige Auf-
lagen verstößt oder trotz wiederholten Hinweises 
auf die rechtlichen Folgen einer Weigerung der 
Verpflichtung zur Wohnsitznahme nicht nach-
kommt oder entgegen § 54a Abs. 4 bestimmte 
Kommunikationsmittel nutzt, 

7. wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 
61 Abs. 1 zuwiderhandelt oder 

8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Auslän-
dern bestehenden Vereinigung oder Gruppe an-
gehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätig-
keit vor den Behörden geheim gehalten wird, um 
ihr Verbot abzuwenden. 

 

 

 

 

 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 

a) in das Bundesgebiet einreist oder 

b) sich darin aufhält oder 

2. unrichtige oder unvollständige Angaben macht 
oder benutzt, um für sich oder einen anderen ei-
nen Aufenthaltstitel zu beschaffen oder einen so 
beschafften Aufenthaltstitel wissentlich zur Täu-
schung im Rechtsverkehr gebraucht. 
 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und des Absat-
zes 2 Nr. 1 Buchstabe a ist der Versuch strafbar. 

(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Ab-
satz 2 Nr. 2 bezieht, können eingezogen werden. 

(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge bleibt unberührt. 

 

1 Satz 1 sich im Bundesgebiet aufhält, vollziehbar 
ausreisepflichtig ist und dessen Abschiebung 
nicht ausgesetzt ist, 

3. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundes-
gebiet einreist, 

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 
Satz 1 oder 2 oder § 47 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 
zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 49 Abs. 2 eine Angabe nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig macht, sofern die Tat 
nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist, 

6. entgegen § 49 Abs. 10 eine dort genannte Maß-
nahme nicht duldet, 

6a. entgegen § 54a wiederholt einer Meldepflicht nicht 
nachkommt, wiederholt gegen räumliche Be-
schränkungen des Aufenthalts oder sonstige Auf-
lagen verstößt oder trotz wiederholten Hinweises 
auf die rechtlichen Folgen einer Weigerung der 
Verpflichtung zur Wohnsitznahme nicht nach-
kommt oder entgegen § 54a Abs. 4 bestimmte 
Kommunikationsmittel nutzt, 

7. wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 
61 Abs. 1 zuwiderhandelt oder 

8. im Bundesgebiet einer überwiegend aus Auslän-
dern bestehenden Vereinigung oder Gruppe an-
gehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätig-
keit vor den Behörden geheim gehalten wird, um 
ihr Verbot abzuwenden. 

(1a) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich eine in § 
404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch oder in § 98 Abs. 3 Nr. 1 bezeichnete Hand-
lung begeht, für den Aufenthalt im Bundesgebiet 
nach § 4 Abs. 1 Satz 1 eines Aufenthaltstitels be-
darf und als Aufenthaltstitel nur ein Schengen-
Visum nach § 6 Abs. 1 besitzt. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer 

1. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 

a) in das Bundesgebiet einreist oder 

b) sich darin aufhält oder 

2. unrichtige oder unvollständige Angaben macht 
oder benutzt, um für sich oder einen anderen ei-
nen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu be-
schaffen oder einen so beschafften Aufent-
haltstitel eine so beschaffte Urkunde wissent-
lich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und der Absät-
ze 1a und 2 Nr. 1 Buchstabe a ist der Versuch strafbar. 

(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Ab-
satz 2 Nr. 2 bezieht, können eingezogen werden. 

(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge bleibt unberührt. 

(6) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 steht 
einem Handeln ohne erforderlichen Aufenthaltstitel 
ein Handeln auf Grund eines durch Drohung, Be-
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stechung oder Kollusion erwirkten oder durch un-
richtige oder unvollständige Angaben erschliche-
nen Aufenthaltstitels gleich. 

 

§ 96 

Einschleusen von Ausländern 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe wird bestraft, wer einen anderen zu einer der in 
§ 95 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 oder Abs. 2 bezeichneten 
Handlungen anstiftet oder ihm dazu Hilfe leistet und 

 

 

1. dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich 
versprechen lässt oder 

2. wiederholt oder zu Gunsten von mehreren Aus-
ländern handelt. 

 
 

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1 

1. gewerbsmäßig handelt, 

2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetz-
ten Begehung solcher Taten verbunden hat, han-
delt, 

3. eine Schusswaffe bei sich führt, wenn sich die Tat 
auf eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bezieht, 

4. eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der 
Tat zu verwenden, wenn sich die Tat auf eine 
Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 
1 Buchstabe a bezieht, oder 

5. den Geschleusten einer das Leben gefährdenden, 
unmenschlichen oder erniedrigenden  Behand-
lung oder der Gefahr einer schweren Gesund-
heitsschädigung aussetzt. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) Absatz 1 Nr. 1, Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 sind 
auf Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften über 
die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern in das 
europäische Hoheitsgebiet einer der Vertragsstaaten 
des Schengener Durchführungsübereinkommens an-
zuwenden, wenn 

 

 

 

1. sie den in § 95 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 oder Abs. 2 Nr. 
1 bezeichneten Handlungen entsprechen und 

2. der Täter einen Ausländer unterstützt, der nicht 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum besitzt. 

§ 96 

Einschleusen von Ausländern 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer einen anderen anstif-
tet oder ihm dazu Hilfe leistet, eine Handlung 

1.  nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe a zu begehen und 

a)  dafür einen Vorteil erhält oder sich ver-
sprechen lässt oder 

b)  wiederholt oder zugunsten von mehre-
ren Ausländern handelt oder 

2.  nach § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2, Abs. 1a 
oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b oder Nr. 2 zu 
begehen und dafür einen Vermögensvorteil 
erhält oder sich versprechen lässt.  

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1 

1. gewerbsmäßig handelt, 

2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetz-
ten Begehung solcher Taten verbunden hat, han-
delt, 

3. eine Schusswaffe bei sich führt, wenn sich die Tat 
auf eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bezieht, 

4. eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der 
Tat zu verwenden, wenn sich die Tat auf eine 
Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 
1 Buchstabe a bezieht, oder 

5. den Geschleusten einer das Leben gefährdenden, 
unmenschlichen oder erniedrigenden  Behand-
lung oder der Gefahr einer schweren Gesund-
heitsschädigung aussetzt. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) Absatz 1 Nr. 1, Absatz 2 Nr.1 Absatz 1 Nr. 1 
Buchstabe a, Nr. 2, Absatz 2 Nr. 1, 2 und 5 und Ab-
satz 3 sind auf Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvor-
schriften über die Einreise und den Aufenthalt von 
Ausländern in das europäische Hoheitsgebiet einer 
der Vertragsstaaten des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten der Europäischen Union sowie in das Ho-
heitsgebiet der Republik Island und des König-
reichs Norwegen anzuwenden, wenn 

1. sie den in § 95 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 oder Abs. 2 Nr. 
1 bezeichneten Handlungen entsprechen und 

2. der Täter einen Ausländer unterstützt, der nicht 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum besitzt. 
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(5) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, auch in 
Verbindung mit Absatz 4, und des Absatzes 2 Nr. 2 bis 
5 ist § 73d des Strafgesetzbuches anzuwenden.  

 

(5) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, auch in 
Verbindung mit Absatz 4, und des Absatzes 2 Nr. 2 bis 
5 ist § 73d des Strafgesetzbuches anzuwenden.  

 

§ 97 
Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und 
bandenmäßiges Einschleusen 

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter  drei  Jahren wird 
bestraft, wer in den Fällen des § 96 Abs. 1, auch in 
Verbindung mit § 96 Abs. 4, den Tod des Geschleus-
ten verursacht. 

(2) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jah-
ren wird bestraft, wer in den Fällen des § 96 Abs. 1, 
auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, als Mitglied einer 
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher 
Taten verbunden hat, gewerbsmäßig handelt. 

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jah-
ren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. 

(4) § 73d des Strafgesetzbuches ist anzuwenden. 

 

 

§ 98 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 95 Abs. 1 Nr. 
1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b bezeichnete 
Handlung fahrlässig begeht. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 einen Nachweis nicht 
führt, 

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
nicht unterzieht oder 

3. entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine dort ge-
nannte Urkunde oder Unterlage nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, nicht oder nicht rechtzeitig 
aushändigt oder nicht oder nicht rechtzeitig über-
lässt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ordnungswidrig  handelt,  wer  vorsätzlich oder  
fahrlässig 

 

1. einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 
2 oder Abs. 4 oder einer räumlichen Beschrän-

§ 98 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 95 Abs. 1 Nr. 
1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b bezeichnete 
Handlung fahrlässig begeht. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 einen Nachweis nicht 
führt, 

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der polizeilichen 
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs 
nicht unterzieht oder, 

3. entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine dort 
genannte Urkunde oder Unterlage nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, nicht oder nicht rechtzeitig 
aushändigt oder nicht oder nicht rechtzeitig über-
lässt. oder 

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 44a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 oder 3 zuwiderhan-
delt. 

(2a) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 einen Aus-
länder zu einer nachhaltigen entgeltlichen Dienst- 
oder Werkleistung beauftragt, die der Ausländer 
auf Gewinnerzielung gerichtet ausübt. 

(3) Ordnungswidrig  handelt,  wer  vorsätzlich oder  
fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 eine selbständige 
Tätigkeit ausübt, 

12. einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 
2 oder Abs. 4 oder einer räumlichen Beschrän-
kung nach § 54a Abs. 2 oder § 61 Abs. 1 Satz 1 
zuwiderhandelt, 
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kung nach § 54a Abs. 2 oder § 61 Abs. 1 Satz 1 
zuwiderhandelt, 

2. entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelasse-
nen Grenzübergangsstelle oder außerhalb der 
festgesetzten Verkehrsstunden einreist oder aus-
reist oder einen Pass oder Passersatz nicht mit-
führt, 

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 1 § 
54a Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3 oder § 61 Abs. 1 
Satz 2 zuwiderhandelt, 

3a entgegen § 54a Abs. 1 Satz 1 eine Meldung nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht, 

4. entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten 
Anträge nicht stellt oder 

5. einer Rechtsverordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 7 
oder 10 zuwiderhandelt, soweit sie für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 

 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absat-
zes 3 Nr. 2 kann der Versuch der Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 2 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftau-
send Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 1 
und 3 und des Absatzes 3 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis 
zu dreitausend Euro und in den übrigen Fällen mit 
einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden. 

 

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge bleibt unberührt. 

 

23. entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelasse-
nen Grenzübergangsstelle oder außerhalb der 
festgesetzten Verkehrsstunden einreist oder aus-
reist oder einen Pass oder Passersatz nicht mit-
führt, 

34. einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 1 § 
54a Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3 oder § 61 Abs. 1 
Satz 2 zuwiderhandelt, 

3a5 entgegen § 54a Abs. 1 Satz 1 eine Meldung nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht, 

46. entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten 
Anträge nicht stellt oder 

57. einer Rechtsverordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 7 
oder 10 zuwiderhandelt, soweit sie für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absat-
zes 3 Nr. 2 3 kann der Versuch der Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 2a mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
derttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 
Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 1 mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro, in den Fällen der Absätze 
1 und 2 Nr. 1 und 3 und des Absatzes 3 Nr. 3 mit 
einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro und in den 
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu eintau-
send Euro geahndet werden. 

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge bleibt unberührt. 

 

Kapitel 10 
Verordnungsermächtigungen; Übergangs- und 
Schlussvorschriften 

 

§ 99 

Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates 

1. zur Erleichterung des Aufenthalts von Ausländern 
Befreiungen vom Erfordernis des Aufenthaltstitels 
vorzusehen, das Verfahren für die Erteilung von 
Befreiungen und die Fortgeltung und weitere Er-
teilung von Aufenthaltstiteln nach diesem Gesetz 
bei Eintritt eines Befreiungsgrundes zu regeln so-
wie zur Steuerung der Erwerbstätigkeit von Aus-
ländern im Bundesgebiet Befreiungen einzu-
schränken, 

2. zu bestimmen, dass der Aufenthaltstitel vor der 
Einreise bei der Ausländerbehörde oder nach der 
Einreise eingeholt werden kann, 

3. zu bestimmen, in welchen Fällen die Erteilung 
eines Visums der Zustimmung der Ausländerbe-
hörde bedarf, um die Mitwirkung anderer beteilig-

§ 99 

Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates 

1. zur Erleichterung des Aufenthalts von Ausländern 
Befreiungen vom Erfordernis des Aufenthaltstitels 
vorzusehen, das Verfahren für die Erteilung von 
Befreiungen und die Fortgeltung und weitere Er-
teilung von Aufenthaltstiteln nach diesem Gesetz 
bei Eintritt eines Befreiungsgrundes zu regeln so-
wie zur Steuerung der Erwerbstätigkeit von Aus-
ländern im Bundesgebiet Befreiungen einzu-
schränken, 

2. zu bestimmen, dass der Aufenthaltstitel vor der 
Einreise bei der Ausländerbehörde oder nach der 
Einreise eingeholt werden kann, 

3. zu bestimmen, in welchen Fällen die Erteilung 
eines Visums der Zustimmung der Ausländerbe-
hörde bedarf, um die Mitwirkung anderer beteilig-
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ter Behörden zu sichern, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ausländer, die im Zusammenhang mit der Hilfe-
leistung in Rettungs- und Katastrophenfällen ein-
reisen, von der Passpflicht zu befreien, 

5. andere amtliche deutsche Ausweise als Passer-
satz einzuführen oder zuzulassen, 

6. amtliche Ausweise, die nicht von deutschen Be-
hörden ausgestellt worden sind, allgemein als 
Passersatz zuzulassen, 

7. zu bestimmen, dass zur Wahrung von Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland Ausländer, die 
vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit sind 
und Ausländer, die mit einem Visum einreisen, bei 
oder nach der Einreise der Ausländerbehörde o-
der einer sonstigen Behörde den Aufenthalt anzu-

ter Behörden zu sichern, 

3a. Näheres zum Verfahren zur Erteilung von Auf-
enthaltstiteln an Forscher nach § 20 zu 
bestimmen, insbesondere 

a) die Voraussetzungen und das Verfahren 
sowie die Dauer der Anerkennung von 
Forschungseinrichtungen, die Aufhebung 
der Anerkennung einer Forschungsein-
richtung und die Voraussetzungen und 
den Inhalt des Abschlusses von Aufnah-
mevereinbarungen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 
zu regeln, 

b) vorzusehen, dass die für die Anerkennung 
zuständige Behörde die Anschriften der 
anerkannten Forschungseinrichtungen 
veröffentlicht und in den Veröffentlichun-
gen auf Erklärungen nach § 20 Abs. 3 
hinweist, 

c) Ausländerbehörden und Auslandsver-
tretungen zu verpflichten, der für die An-
erkennung zuständigen Behörde Erkennt-
nisse über anerkannte For-
schungseinrichtungen mitzuteilen, die die 
Aufhebung der Anerkennung begründen 
können, 

d) anerkannte Forschungseinrichtungen zu 
verpflichten, den Wegfall von Vor-
aussetzungen für die Anerkennung, den 
Wegfall von Voraussetzungen für Auf-
nahmevereinbarungen, die abge-
schlossen worden sind, oder die Ände-
rung sonstiger bedeutsamer Umstände 
mitzuteilen, 

e) beim Bundesamt für Migration und Flücht-
linge einen Beirat für For-
schungsmigration einzurichten, der es bei 
der Anerkennung von Forschungs-
einrichtungen unterstützt und die An-
wendung des § 20 beobachtet und be-
wertet, 

f) den Zeitpunkt des Beginns der Bear-
beitung von Anträgen auf Anerkennung 
von Forschungseinrichtungen, 

3b. selbständige Tätigkeiten zu bestimmen, für 
deren Ausübung stets oder unter bestimmten 
Voraussetzungen keine Erlaubnis nach § 4 
Abs. 3 Satz 1 erforderlich ist, 

4. Ausländer, die im Zusammenhang mit der Hilfe-
leistung in Rettungs- und Katastrophenfällen ein-
reisen, von der Passpflicht zu befreien, 

5. andere amtliche deutsche Ausweise als Passer-
satz einzuführen oder zuzulassen, 

6. amtliche Ausweise, die nicht von deutschen Be-
hörden ausgestellt worden sind, allgemein als 
Passersatz zuzulassen, 

7. zu bestimmen, dass zur Wahrung von Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland Ausländer, die 
vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit sind 
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zeigen haben, 

8. zur Ermöglichung oder Erleichterung des Reise-
verkehrs zu bestimmen, dass Ausländern die be-
reits bestehende Berechtigung zur Rückkehr in 
das Bundesgebiet in einem Passersatz beschei-
nigt werden kann, 

9. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Ausweisersatz ausgestellt werden kann und 
wie lange er gültig ist, 

10. die ausweisrechtlichen Pflichten von Ausländern, 
die sich im Bundesgebiet aufhalten, zu regeln hin-
sichtlich der Ausstellung und Verlängerung, des 
Verlustes und des Wiederauffindens sowie der 
Vorlage und der Abgabe eines Passes, Passer-
satzes und Ausweisersatzes sowie der Eintragun-
gen über die Einreise, die Ausreise, das Antreffen 
im Bundesgebiet und über Entscheidungen der 
zuständigen Behörden in solchen Papieren, 

11. Näheres zum Register nach § 91a sowie zu den 
Voraussetzungen und dem Verfahren der Daten-
übermittlung zu bestimmen, 

12. zu bestimmen, wie der Wohnsitz von Ausländern, 
denen vorübergehend Schutz gemäß § 24 Abs. 1 
gewährt worden ist, in einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union verlegt werden kann, 

13. die Muster und Ausstellungsmodalitäten für die 
bei der Ausführung dieses Gesetzes zu verwen-
denden Vordrucke sowie die Aufnahme und die 
Einbringung von Merkmalen in verschlüsselter 
Form nach § 78 Abs. 3 nach Maßgabe der ge-
meinschaftsrechtlichen Regelungen und nach § 
78 Abs. 6 und 7 festzulegen, 
 

14. zu bestimmen, dass die 

a) Meldebehörden, 

b) Staatsangehörigkeits- und Bescheinigungs-
behörden nach § 15 des Bundesvertriebe-
nengesetzes, 

c) Pass- und Personalausweisbehörden, 

d) Sozial- und Jugendämter, 

e) Justiz-, Polizei- und Ordnungsbehörden, 

f) Bundesagentur für Arbeit, 

g) Finanz- und Hauptzollämter, 

h) Gewerbebehörden,  

i) Auslandsvertretungen und 

j) Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende 

ohne Ersuchen den Ausländerbehörden perso-
nenbezogene Daten von Ausländern, Amtshand-
lungen und sonstige Maßnahmen gegenüber Aus-
ländern sowie sonstige Erkenntnisse über Aus-
länder mitzuteilen haben die Rechtsverordnung 
bestimmt Art und Umfang der Daten, die Maß-
nahmen und die sonstigen Erkenntnisse, die mit-
zuteilen sind; Datenübermittlungen dürfen nur in-

und Ausländer, die mit einem Visum einreisen, bei 
oder nach der Einreise der Ausländerbehörde o-
der einer sonstigen Behörde den Aufenthalt anzu-
zeigen haben, 

8. zur Ermöglichung oder Erleichterung des Reise-
verkehrs zu bestimmen, dass Ausländern die be-
reits bestehende Berechtigung zur Rückkehr in 
das Bundesgebiet in einem Passersatz beschei-
nigt werden kann, 

9. zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen 
ein Ausweisersatz ausgestellt werden kann und 
wie lange er gültig ist, 

10. die ausweisrechtlichen Pflichten von Ausländern, 
die sich im Bundesgebiet aufhalten, zu regeln hin-
sichtlich der Ausstellung und Verlängerung, des 
Verlustes und des Wiederauffindens sowie der 
Vorlage und der Abgabe eines Passes, Passer-
satzes und Ausweisersatzes sowie der Eintragun-
gen über die Einreise, die Ausreise, das Antreffen 
im Bundesgebiet und über Entscheidungen der 
zuständigen Behörden in solchen Papieren, 

11. Näheres zum Register nach § 91a sowie zu den 
Voraussetzungen und dem Verfahren der Daten-
übermittlung zu bestimmen, 

12. zu bestimmen, wie der Wohnsitz von Ausländern, 
denen vorübergehend Schutz gemäß § 24 Abs. 1 
gewährt worden ist, in einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union verlegt werden kann, 

13.  Näheres über die Anforderungen an Lichtbil-
der und Fingerabdrücke sowie für die Muster 
und Ausstellungsmodalitäten für die bei der Aus-
führung dieses Gesetzes zu verwendenden Vor-
drucke sowie die Aufnahme und die Einbringung 
von Merkmalen in verschlüsselter Form nach § 78 
Abs. 3 nach Maßgabe der gemeinschaftsrechtli-
chen Regelungen und nach § 78 Abs. 6 und 7 
festzulegen, 

14. zu bestimmen, dass die 

a) Meldebehörden, 

b) Staatsangehörigkeits- und Bescheinigungs-
behörden nach § 15 des Bundesvertriebe-
nengesetzes, 

c) Pass- und Personalausweisbehörden, 

d) Sozial- und Jugendämter, 

e) Justiz-, Polizei- und Ordnungsbehörden, 

f) Bundesagentur für Arbeit, 

g) Finanz- und Hauptzollämter, 

h) Gewerbebehörden,  

i) Auslandsvertretungen und 

j) Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de 

ohne Ersuchen den Ausländerbehörden perso-
nenbezogene Daten von Ausländern, Amtshand-
lungen und sonstige Maßnahmen gegenüber Aus-
ländern sowie sonstige Erkenntnisse über Aus-
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soweit vorgesehen werden, als die Daten zur Er-
füllung der Aufgaben der Ausländerbehörden 
nach diesem Gesetz oder nach ausländerrechtli-
chen Bestimmungen in anderen Gesetzes erfor-
derlich sind. 

 

 

 

 

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ferner 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates zu bestimmen, dass 

1. jede Ausländerbehörde eine Datei über Ausländer 
führt, die sich in ihrem Bezirk aufhalten oder auf-
gehalten haben, die bei ihr einen Antrag gestellt 
oder Einreise und Aufenthalt angezeigt haben und 
für und gegen die sie eine ausländerrechtliche 
Maßnahme oder Entscheidung getroffen hat, 

2. die Auslandsvertretungen eine Datei über die 
erteilten Visa führen und 

 
 

3. die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden eine sonstige zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderliche Datei führen. 

Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 werden erfasst die Persona-
lien einschließlich der Staatsangehörigkeit und der 
Anschrift des Ausländers, Angaben zum Pass, über 
ausländerrechtliche Maßnahmen und über die Erfas-
sung im Ausländerzentralregister sowie über frühere 
Anschriften des Ausländers, die zuständige Auslän-
derbehörde und die Abgabe von Akten an eine andere 
Ausländerbehörde. Die Befugnis der Ausländerbehör-
den, weitere personenbezogene Daten zu speichern, 
richtet sich nach den datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen der Länder. 

(3) Das Bundesministerium des Innern kann Rechts-
verordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2, soweit es zur 
Erfüllung einer zwischenstaatlichen Vereinbarung oder 
zur Wahrung öffentlicher Interessen erforderlich ist, 
ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen und än-
dern. Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 tritt spätes-
tens drei Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. 
Ihre Geltungsdauer kann durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates verlängert werden. 

länder mitzuteilen haben, soweit diese Angaben 
zur Erfüllung der Aufgaben der Ausländerbe-
hörden nach diesem Gesetz und nach auslän-
derrechtlichen Bestimmungen in anderen Ge-
setzen erforderlich sind; die Rechtsverordnung 
bestimmt Art und Umfang der Daten, die Maß-
nahmen und die sonstigen Erkenntnisse, die mit-
zuteilen sind; Datenübermittlungen dürfen nur in-
soweit vorgesehen werden, als die Daten zur Er-
füllung der Aufgaben der Ausländerbehörden 
nach diesem Gesetz oder nach ausländerrechtli-
chen Bestimmungen in anderen Gesetzes erfor-
derlich sind. 

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ferner 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates zu bestimmen, dass 

1. jede Ausländerbehörde eine Datei über Ausländer 
führt, die sich in ihrem Bezirk aufhalten oder auf-
gehalten haben, die bei ihr einen Antrag gestellt 
oder Einreise und Aufenthalt angezeigt haben und 
für und gegen die sie eine ausländerrechtliche 
Maßnahme oder Entscheidung getroffen hat, 

2. die Auslandsvertretungen eine Datei über die 
erteilten und versagten Visa führen und die dort 
gespeicherten Daten untereinander austau-
schen können sowie 

3. die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten 
Behörden eine sonstige zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderliche Datei führen. 

Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 werden erfasst die Persona-
lien einschließlich der Staatsangehörigkeit und der 
Anschrift des Ausländers, Angaben zum Pass, über 
ausländerrechtliche Maßnahmen und über die Erfas-
sung im Ausländerzentralregister sowie über frühere 
Anschriften des Ausländers, die zuständige Auslän-
derbehörde und die Abgabe von Akten an eine andere 
Ausländerbehörde. Die Befugnis der Ausländerbehör-
den, weitere personenbezogene Daten zu speichern, 
richtet sich nach den datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen der Länder.  
(3) Das Bundesministerium des Innern wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Auswärtigen Amt ohne Zustimmung 
des Bundesrates die zuständige Stelle im Sinne 
des § 73 Abs. 1 zu bestimmen. 

(3) (4) Das Bundesministerium des Innern kann 
Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2, so-
weit es zur Erfüllung einer zwischenstaatlichen Verein-
barung oder zur Wahrung öffentlicher Interessen erfor-
derlich ist, ohne Zustimmung des Bundesrates erlas-
sen und ändern. Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 
tritt spätestens drei Monate nach ihrem Inkrafttreten 
außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates verlän-
gert werden. 

 

§ 100 
Sprachliche Anpassung 

Das Bundesministerium des Innern kann durch 
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Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
die in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeich-
nungen, soweit dies ohne Änderung des Regelungsin-
halts möglich und sprachlich sachgerecht ist, durch 
geschlechtsneutrale oder durch maskuline und femini-
ne Personenbezeichnungen ersetzen und die dadurch 
veranlassten sprachlichen Anpassungen vornehmen. 
Das Bundesministerium des Innern kann nach Erlass 
einer Verordnung nach Satz 1 den Wortlaut dieses 
Gesetzes im Bundesgesetzblatt bekannt machen. 

 

§ 101 
Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte 

(1) Eine vor dem 1. Januar 2005 erteilte Aufenthaltsbe-
rechtigung oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis gilt 
fort als Niederlassungserlaubnis entsprechend dem 
ihrer Erteilung zu Grunde liegenden Aufenthaltszweck 
und Sachverhalt. Eine unbefristete Aufenthaltserlaub-
nis, die nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnah-
men für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufge-
nommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 
1057) oder in entsprechender Anwendung des vorge-
nannten Gesetzes erteilt worden ist, und eine an-
schließend erteilte Aufenthaltsberechtigung gelten fort 
als Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2. 

(2) Die übrigen Aufenthaltsgenehmigungen gelten fort 
als Aufenthaltserlaubnisse entsprechend dem ihrer 
Erteilung zu Grunde liegenden Aufenthaltszweck und 
Sachverhalt. 

§ 101 
Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte 

(1) Eine vor dem 1. Januar 2005 erteilte Aufenthaltsbe-
rechtigung oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis gilt 
fort als Niederlassungserlaubnis entsprechend dem 
ihrer Erteilung zu Grunde liegenden Aufenthaltszweck 
und Sachverhalt. Eine unbefristete Aufenthaltserlaub-
nis, die nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnah-
men für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufge-
nommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 
1057) oder in entsprechender Anwendung des vorge-
nannten Gesetzes erteilt worden ist, und eine an-
schließend erteilte Aufenthaltsberechtigung gelten fort 
als Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2. 

(2) Die übrigen Aufenthaltsgenehmigungen gelten fort 
als Aufenthaltserlaubnisse entsprechend dem ihrer 
Erteilung zu Grunde liegenden Aufenthaltszweck und 
Sachverhalt. 

(3) Ein Aufenthaltstitel, der vor dem … [Einfügen: 
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach 
Artikel 10 Abs. 1] mit dem Vermerk „Daueraufent-
halt-EG“ versehen wurde, gilt als Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt-EG fort. 
 

§ 102 
Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen und 
Anrechnung 

(1) Die vor dem 1. Januar 2005 getroffenen sonstigen 
ausländerrechtlichen Maßnahmen, insbesondere zeit-
liche und räumliche Beschränkungen, Bedingungen 
und Auflagen, Verbote und Beschränkungen der politi-
schen Betätigung sowie Ausweisungen, Abschie-
bungsandrohungen, Aussetzungen der Abschiebung 
und Abschiebungen einschließlich ihrer Rechtsfolgen 
und der Befristung ihrer Wirkungen sowie begünsti-
gende Maßnahmen, die Anerkennung von Pässen und 
Passersatzpapieren und Befreiungen von der Pass-
pflicht, Entscheidungen über Kosten und Gebühren, 
bleiben wirksam. Ebenso bleiben Maßnahmen und 
Vereinbarungen im Zusammenhang mit Sicherheits-
leistungen wirksam, auch wenn sie sich ganz oder 
teilweise auf Zeiträume nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes beziehen. Entsprechendes gilt für die kraft Ge-
setzes eingetretenen Wirkungen der Antragstellung 
nach § 69 des Ausländergesetzes. 

(2) Auf die Frist für die Erteilung einer Niederlassungs-
erlaubnis nach § 26 Abs. 4 wird die Zeit des Besitzes 
einer Aufenthaltsbefugnis oder einer Duldung vor dem 
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1. Januar 2005 angerechnet. 

§ 103 
Anwendung bisherigen Rechts 

Für Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes gemäß § 1 des Gesetzes über Maßnahmen für im 
Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057) die 
Rechtsstellung nach den Artikeln 2 bis 34 des Ab-
kommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge ge-
nießen, finden die §§ 2a und 2b des Gesetzes über 
Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen 
aufgenommene Flüchtlinge in der bis zum 1. Januar 
2005 geltenden Fassung weiter Anwendung. In diesen 
Fällen gilt § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 entsprechend. 

 

 

§ 104 
Übergangsregelungen 

(1) Über vor dem 1. Januar 2005 gestellte Anträge auf 
Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis oder 
einer Aufenthaltsberechtigung ist nach dem bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Recht zu entscheiden. § 
101 Abs. 1 gilt entsprechend. 

(2) Bei Ausländern, die vor dem 1. Januar 2005 im 
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltsbe-
fugnis sind, ist es bei der Entscheidung über die Ertei-
lung einer Niederlassungserlaubnis hinsichtlich der 
sprachlichen Kenntnisse nur erforderlich, dass sie sich 
auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich ver-
ständigen können. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 8 findet 
keine Anwendung. 

(3) Bei Ausländern, die sich vor dem 1. Januar 2005 
rechtmäßig in Deutschland aufhalten, gilt hinsichtlich 
der vor diesem Zeitpunkt geborenen Kinder für den 
Nachzug § 20 des Ausländergesetzes in der zuletzt 
gültigen Fassung, es sei denn, das Aufenthaltsgesetz 
gewährt eine günstigere Rechtsstellung. 

(4) Dem volljährigen ledigen Kind eines Ausländers, 
bei dem bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes unan-
fechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 
Abs. 1 des Ausländergesetzes festgestellt wurde, wird 
in entsprechender Anwendung des § 25 Abs. 2 eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn das Kind zum Zeit-
punkt der Asylantragstellung des Ausländers minder-
jährig war und sich mindestens seit der Unanfechtbar-
keit der Feststellung der Voraussetzungen des § 51 
Abs. 1 des Ausländergesetzes im Bundesgebiet auf-
hält und seine Integration zu erwarten ist. Die Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis  kann versagt werden, wenn 
das Kind in den letzten drei Jahren wegen einer vor-
sätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder Freiheitsstra-
fe von mindestens sechs Monaten oder einer Geldstra-
fe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden 
ist. 

(5) Ausländer, die zwischen dem 1. Januar 2004 und 
dem 31. Dezember 2004 als Asylberechtigte anerkannt 
worden sind oder bei denen in diesem Zeitraum das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 51 Abs. 1 des 
Ausländergesetzes festgestellt worden ist oder denen 
in diesem Zeitraum eine unbefristete Aufenthaltser-
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auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich ver-
ständigen können. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 8 findet 
keine Anwendung. 

(3) Bei Ausländern, die sich vor dem 1. Januar 2005 
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bei dem bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes unan-
fechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 
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laubnis nach § 1 des Gesetzes über Maßnahmen für 
im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057) oder in 
entsprechender Anwendung des vorgenannten Geset-
zes erteilt worden ist, haben einen Anspruch auf die 
einmalige kostenlose Teilnahme an einem Integrati-
onskurs nach § 44 Abs. 1, wenn sie nicht vor dem 1. 
Januar 2005 mit der Teilnahme an einem Deutsch-
Sprachlehrgang begonnen haben. 

(6) § 23 Abs. 2 in der bis zum 24. Mai 2007 geltenden 
Fassung findet in den Fällen weiter Anwendung, in 
denen die Anordnung der obersten Landesbehörde, 
die auf Grund der bis zum 24. Mai 2007 geltenden 
Fassung getroffen wurde, eine Erteilung einer Nieder-
lassungserlaubnis bei besonders gelagerten politi-
schen Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
vorsieht. § 23 Abs. 2 Satz 5 und § 44 Abs. 1 Nr. 2 sind 
auf die betroffenen Ausländer und die Familienangehö-
rigen, die mit ihnen ihren Wohnsitz in das Bundesge-
biet verlegen, entsprechend anzuwenden. 

 

laubnis nach § 1 des Gesetzes über Maßnahmen für 
im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057) oder in 
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Fassung findet in den Fällen weiter Anwendung, in 
denen die Anordnung der obersten Landesbehörde, 
die auf Grund der bis zum 24. Mai 2007 geltenden 
Fassung getroffen wurde, eine Erteilung einer Nieder-
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(7) Eine Niederlassungserlaubnis kann auch Ehe-
gatten, Lebenspartnern und minderjährigen ledi-
gen Kindern eines Ausländers erteilt werden, die 
vor dem 1. Januar 2005 im Besitz einer Aufent-
haltsbefugnis nach § 31 Abs. 1 des Ausländerge-
setzes oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 35 
Abs. 2 des Ausländergesetzes waren, wenn die 
Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 erfüllt sind und 
sie weiterhin die Voraussetzungen erfüllen, wo-
nach eine Aufenthaltsbefugnis nach § 31 des Aus-
ländergesetzes oder eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 35 Abs. 2 des Ausländergesetzes erteilt 
werden durfte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104a 
Altfallregelung 

(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend 
von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 eine Aufenthaltser-
laubnis erteilt werden, wenn er sich am 1. Juli 2007 
seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusam-
men mit einem oder mehreren minderjährigen ledi-
gen Kindern in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit 
mindestens sechs Jahren ununterbrochen gedul-
det, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis 
aus humanitären Gründen im Bundesgebiet auf-
gehalten hat und er 
1. über ausreichenden Wohnraum verfügt, 
2. über hinreichende mündliche Deutschkenntnis-

se im Sinne der Stufe A2 des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens für Sprachen ver-
fügt, 

3. bei Kindern im schulpflichtigen Alter den tat-
sächlichen Schulbesuch nachweist, 

4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über 
aufenthaltsrechtlich relevante Umstände ge-
täuscht oder behördliche Maßnahmen zur Auf-
enthaltsbeendigung nicht vorsätzlich hinausge-
zögert oder behindert hat, 

5. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristi-
schen Organisationen hat und diese auch nicht 
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unterstützt und 
6. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen 

vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei 
Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessät-
zen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Strafta-
ten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem 
Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern be-
gangen werden können, grundsätzlich außer Be-
tracht bleiben.  

Wenn der Ausländer seinen Lebensunterhalt ei-
genständig durch Erwerbstätigkeit sichert, wird die 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 er-
teilt. Im Übrigen wird sie nach Satz 1 erteilt; sie gilt 
als Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5; die 
§§ 9 und 26 Abs. 4 finden keine Anwendung. Von 
der Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 2 kann bis zum 
1. Juli 2008 abgesehen werden. Von der Voraus-
setzung des Satzes 1 Nr. 2 wird abgesehen, wenn 
der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geis-
tigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung 
oder aus Altersgründen nicht erfüllen kann. 

(2) Dem geduldeten volljährigen ledigen Kind eines 
geduldeten Ausländers, der sich am 1. Juli 2007 
seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusam-
men mit einem oder mehreren minderjährigen ledi-
gen Kindern in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit 
mindestens sechs Jahren ununterbrochen gedul-
det, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis 
aus humanitären Gründen im Bundesgebiet auf-
gehalten hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 erteilt werden, wenn es bei der 
Einreise minderjährig war und gewährleistet er-
scheint, dass es sich auf Grund seiner bisherigen 
Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebens-
verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland ein-
fügen kann. Das Gleiche gilt für einen Ausländer, 
der sich als unbegleiteter Minderjähriger seit min-
destens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, 
gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus 
humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehal-
ten hat und bei dem gewährleistet erscheint, dass 
er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung 
und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse 
der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann. 

(3) Hat ein in häuslicher Gemeinschaft lebendes 
Familienmitglied Straftaten im Sinne des Absatzes 
1 Satz 1 Nr. 6 begangen, führt dies zur Versagung 
der Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vorschrift für 
andere Familienmitglieder. Satz 1 gilt nicht für den 
Ehegatten eines Ausländers, der Straftaten im Sin-
ne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 begangen hat, wenn 
der Ehegatte die Voraussetzungen des Absatzes 1 
im Übrigen erfüllt und es zur Vermeidung einer 
besonderen Härte erforderlich ist, ihm den weite-
ren Aufenthalt zu ermöglichen. Sofern im Ausnah-
mefall Kinder von ihren Eltern getrennt werden, 
muss ihre Betreuung in Deutschland sichergestellt 
sein.  

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann unter der Bedin-
gung erteilt werden, dass der Ausländer an einem 
Integrationsgespräch teilnimmt oder eine Integra-
tionsvereinbarung abgeschlossen wird. Die Auf-
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enthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird mit einer Gültig-
keit bis zum 31. Dezember 2009 erteilt. Sie soll um 
weitere zwei Jahre als Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 verlängert werden, wenn der 
Lebensunterhalt des Ausländers bis zum 31. De-
zember 2009 überwiegend eigenständig durch Er-
werbstätigkeit gesichert war oder wenn der Aus-
länder mindestens seit dem 1. April 2009 seinen 
Lebensunterhalt nicht nur vorübergehend eigen-
ständig sichert. Für die Zukunft müssen in beiden 
Fällen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
der Lebensunterhalt überwiegend gesichert sein 
wird. Im Fall des Absatzes 1 Satz 4 wird die Aufent-
haltserlaubnis zunächst mit einer Gültigkeit bis 
zum 1. Juli 2008 erteilt und nur verlängert, wenn 
der Ausländer spätestens bis dahin nachweist, 
dass er die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 2 erfüllt. § 81 Abs. 4 findet keine Anwendung. 

(6) Bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
kann zur Vermeidung von Härtefällen von Absatz 5 
abgewichen werden. Dies gilt bei 
1. Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen 

oder in staatlich geförderten Berufsvorberei-
tungsmaßnahmen, 

2. Familien mit Kindern, die nur vorübergehend auf 
ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind, 

3. Alleinerziehenden mit Kindern, die vorüberge-
hend auf Sozialleistungen angewiesen sind, und 
denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Abs. 1 
Nr. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
nicht zumutbar ist, 

4. erwerbsunfähigen Personen, deren Lebensun-
terhalt einschließlich einer erforderlichen 
Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne 
Leistungen der öffentlichen Hand dauerhaft ge-
sichert ist, es sei denn, die Leistungen beruhen 
auf Beitragszahlungen, 

5. Personen, die am 31. Dezember 2009 das 65. 
Lebensjahr vollendet haben, wenn sie in ihrem 
Herkunftsland keine Familie, dafür aber im Bun-
desgebiet Angehörige (Kinder oder Enkel) mit 
dauerhaftem Aufenthalt bzw. deutscher Staats-
angehörigkeit haben und soweit sichergestellt 
ist, dass für diesen Personenkreis keine Sozial-
leistungen in Anspruch genommen werden. 

(7) Die Länder dürfen anordnen, dass aus Gründen 
der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
eine Aufenthaltserlaubnis nach den Absätzen 1 
und 2 Staatsangehörigen bestimmter Staaten zu 
versagen ist. Zur Wahrung der Bundeseinheitlich-
keit bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit 
dem Bundesministerium des Innern.. 
 

 § 104b 
Aufenthaltsrecht für integrierte Kinder von gedul-
deten Ausländern 
Einem minderjährigen ledigen Kind kann im Fall 
der Ausreise seiner Eltern oder des allein perso-
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nensorgeberechtigten Elternteils, denen oder dem 
eine Aufenthaltserlaubnis nicht nach § 104a erteilt 
oder verlängert wird, abweichend von § 5 Abs. 1 
Nr. 1, Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1 eine eigenstän-
dige Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Satz 1 
erteilt werden, wenn  
1. es am 1. Juli 2007 das 14. Lebensjahr vollen-

det hat, 

2. es sich seit mindestens sechs Jahren recht-
mäßig oder geduldet in Deutschland aufhält, 

3. es die deutsche Sprache beherrscht, 

4. es sich auf Grund seiner bisherigen Schul-
ausbildung und Lebensführung in die Lebens-
verhältnisse der Bundesrepublik Deutschland 
eingefügt hat und gewährleistet ist, dass es 
sich auch in Zukunft in die Lebensverhältnisse 
der Bundesrepublik Deutschland einfügen 
wird und 

5. seine Personensorge sichergestellt ist. 

 

 
§ 105 
Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen 

(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Ar-
beitserlaubnis behält ihre Gültigkeit bis zum Ablauf 
ihrer Geltungsdauer. Wird ein Aufenthaltstitel nach 
diesem Gesetz erteilt, gilt die Arbeitserlaubnis als Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Aufnahme 
einer Beschäftigung. Die in der Arbeitserlaubnis ent-
haltenen Maßgaben sind in den Aufenthaltstitel zu 
übernehmen. 

(2) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Ar-
beitsberechtigung gilt als uneingeschränkte Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit zur Aufnahme 
einer Beschäftigung. 

 

 

 § 105a 
Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren 
Von den in § 4 Abs. 2 Satz 2 und 4, Abs. 5 Satz 2, 
§ 5 Abs. 3 Satz 3, § 15a Abs. 4 Satz 2 und 3, § 23 
Abs. 1 Satz 3, § 23a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, 
§ 43 Abs. 4, § 44a Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1, 
§ 49a Abs. 2, § 72 Abs. 1 bis 4, § 73 Abs. 2 Satz 2, 
Abs. 3 Satz 1 und 2, § 78 Abs. 2 bis 7, § 79 Abs. 2, 
§ 81 Abs. 5, § 82 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3, § 87 Abs. 1, 
Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs.  4 Satz 1, 2 und 4, Abs. 5, 
§ 89 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 und 4, § 89a 
Abs. 2, Abs. 4 Satz 2, Abs. 8, den §§ 90, 90a, 90b, 
91 Abs. 1 und 2, § 91a Abs. 3, 4 und 7, § 91c Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 
Satz 2, §§ 99 und 104a Abs. 7 Satz 2 getroffenen 
Regelungen und von den auf Grund von § 43 
Abs. 4 und § 99 getroffenen Regelungen des Ver-
waltungsverfahrens kann durch Landesrecht nicht 
abgewichen werden. 
 

[9 Monate nach Verkündung] 
In § 105a wird die Angabe „§ 73 Abs. 2 Satz 
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2“ durch die Angabe „§ 73 Abs. 2“ ersetzt 

 
§ 106 
Einschränkung von Grundrechten 

(1) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und der 
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Geset-
zes eingeschränkt. 

(2) Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtet 
sich nach dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren 
bei Freiheitsentziehungen. Ist über die Fortdauer der 
Abschiebungshaft zu entscheiden, so kann das Amts-
gericht das Verfahren durch unanfechtbaren Beschluss 
an das Gericht abgeben, in dessen Bezirk die Ab-
schiebungshaft vollzogen wird. 

§ 106 
Einschränkung von Grundrechten 

(1) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit 
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und der 
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Geset-
zes eingeschränkt. 

(2) Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtet 
sich nach dem Gesetz über das gerichtliche Verfahren 
bei Freiheitsentziehungen. Ist über die Fortdauer der 
Zurückweisungshaft oder der Abschiebungshaft zu 
entscheiden, so kann das Amtsgericht das Verfah-
ren durch unanfechtbaren Beschluss an das Ge-
richt abgeben, in dessen Bezirk die Zurückwei-
sungshaft oder Abschiebungshaft jeweils vollzo-
gen wird. 

 

§ 107 
Stadtstaatenklausel 

Die Senate der Länder Berlin, Bremen und Hamburg 
werden ermächtigt, die Vorschriften dieses Gesetzes 
über die Zuständigkeit von Behörden dem besonderen 
Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen. 

 

 

 


